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Einleitung 

Leben und Arbeit in Mitliedstaaten der (uropliscKen 8nion bzw. der (uropliscKen 
FreiKandelsassoziation �,sland, LicKtenstein, 1orwegen und die ScKweiz�, im :eiteren 
Ä(8�(F7A´ genannt�, ist lu�erst facettenreicK. %evor Sie die (ntscKeidung treffen, in ein 
dieser Llnder zu zieKen, sollen Sie sicK ein %ild von Lebens� und Arbeitsbedingungen in 
diesem Land zu macKen. 

Die %ereitstellung von ,nformationen über die Arbeits� und Lebensbedingungen in Polen ist 
eine der Aufgaben des .ooperationsnetzwerkes (85(S �(uropean (mplo\ment Servi�
ces�. Diese Dienste werden für die Ausllnder, dK. für die %ürger der Mitgliedstaaten der 
(8�(F7A geleistet. 

(85(S ist ein ���� gegründetes .ooperationsnetz der |ffentlicKen Arbeitsverwaltungen 
der (uropliscKen 8nion sowie anderen zustlndigen (inricKtungen auf lokaler, regionaler 
und europliscKen (bene. =iel ist, die Mobilitlt der ArbeitneKmer,nnen auf dem euro�
pliscKen Arbeitsmarkt zu f|rdern.

Die %roscKüre Leben und Arbeiten in Polen wurde vom Departement für Arbeitsmarkt 
beim Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik im 5aKmen des .ooperationsnetzes 
(85(S in Polen mit dem =iel ver|ffentlicKt, StaatsangeK|rige eines (8�(F7A�Staats zu 
f|rdern, die in Polen arbeiten oder sicK niederlassen m|cKten. 

Die StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats finden Kier nützlicKe ,nformationen zum 
Leben und zum AufentKalt in Polen sowie zur %escKlftigung und Ausübung der *escKlft�
stltigkeit, (inkommen, *eKllter, Steuern und SozialversicKerungen.

5ecKtsstand der ,nformationen� -uli ����. Die ,nformationen gelten für die StaatsangeK|ri�
gen von gsterreicK, %elgien, %ulgarien, .roatien, =\pern, 7scKecKen, Dlnemark, (stland, 
Finnland, FrankreicK, *riecKenland, Spanien, +olland, ,rland, ,sland, LicKtenstein, Litauen, 
Lu[emburg, Lettland, Litauen, Malta, DeutscKland, 1orwegen, Portugal, 5umlnien, der 
Slowakei, Slowenien, der ScKweiz, ScKweden, 8ngarn, *ro�britannien und ,talien. 

Die elektroniscKe 9ersion der 9er|ffentlicKung ist auf der ,nternetseite http://www.eures.
praca.gov.pl verfügbar.

:ir Koffen, dass die in dieser %roscKüre entKaltenen +inweise den StaatsangeK|rigen 
eines (8�(F7A�Staats dabei Kelfen, eine woKl überlegte (ntscKeidung zu treffen, nacK 
Polen zu kommen, um Kier einen :oKn� und Arbeitsplatz zu finden.

Departement für Arbeitsmarkt

Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik
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1ame 5zeczpospolita Polska, 5epublik Polen �5P�

                            :appen                                         Flagge

AmtsspracKe PolniscK 

+auptstadt :arscKau 

:icKtigste Stldte %iaá\stok, %\dgoszcz, *daĔsk, .atowice, .rakyw, Lublin, àydĨ, 
2lszt\n, PoznaĔ, Szczecin, :arszawa, :rocáaw

Staatsform ParlamentariscKe Demokratie Die Legislative Kat das aus 
zwei .ammern besteKende Parlament inne �dem SeMm mit 
��� Abgeordneten und dem Senat mit ��� Abgeordneten�. 
Die ([ekutive wird von dem Ministerrat und dem Prlsidenten 
und die -udikative durcK unabKlngige *ericKte ausgeübt. 

9erwaltung�
sgliederung 

Die drei (benen der SelbstverwaltungseinKeiten bilden� *emeinde, 
2piat �Landkreis� und :oiwodscKaft. Polen ist 
in � ��� *emeinden, ��� Powiats und �� :oiwodscKaften 
DolnoĞląskie, .uMawsko�Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, àydzkie, 
Maáopolskie, Mazowieckie, 2polskie, Podkarpackie, Podlaskie, 
Pomorskie, ĝląskie, ĝwiĊtokrz\skie, :armiĔsko�Mazurskie, 
:ielkopolskie, =acKodniopomorskie� gegliedert 
± Stand zum �. -anuar ����. 

*eograpKiscKe 
Lage

Polen liegt im Mitteleuropa an der 2stsee. Polen grenzt im 2sten 
± an 5ussland, Litauen, :ei�russland, an die 8kraine, im Süden ± 
an die Slowakei und 7scKecKen und im :esten ± an DeutscKland. 

FllcKe ��� ��� kmð

(inwoKnerzaKl ca. �� Millionen 

INFORMATION ÜBER POLEN

Polen auf einen Blick
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.lima *eml�igt. Die Mitteltemperaturen liegen im Sommer zwiscKen 
��,��& und ���& und im :inter ± zwiscKen ���& und ��&. 
Der wlrmste Monat ± -uli. Der kllteste Monat ± -anuar

5eligion .atKoliken ± ���, 2rtKodo[e ± �,��, Protestanten ± �� 
und andere

(tKniscKe 
=usammensetzung

(tKniscK betracKtet ist Polen ein fast Komogenes Land. &a. ��� 
der %ev|lkerung sind Polen. Die gr|�ten nationalen MinderKeiten 
sind DeutscKe, 8krainer und :ei�russen 

=entralbank PolniscKe 1ationalbank �1arodow\ %ank Polski� mit Sitz 
in :arscKau, ul. ĝwiĊtorz\ska �����

:lKrung Der durcKscKnittlicKe (urokurs für das erste +albMaKr ���� betrug 
laut Angaben der PolniscKen 1ationalbank �,����� (in =lot\ das 
sind ca. �,�� (uro

Alarm� 
und ,nfonummern

��� Polizei, ��� FeuerweKr, ��� lrztlicKer 1otdienst oder die 
allgemeine Alarmnummer ��� �9erbindungen sind kostenlos�

Fest� 
und Feiertage

�. -anuar 1euMaKr, �. -anuar ± +eilige Drei .|nige, 2stern 
�beweglicKes Fest�, �. Mai ± 7ag der Arbeit, �. Mai ± 1ationalfeiertag, 
FronleicKnam �beweglicKes Fest�, ��. August ± Maril +immelfaKrt, 
�. 1ovember ± AllerKeiligen, ��. 1ovember ± 7ag der 
8nabKlngigkeit, ��. und ��. Dezember ± :eiKnacKten

Links Kttp���poland.pl�
Kttps���www.trade.gov.pl�pl�polska�����,5zeczpospolita�Polska.Ktml
Kttp���www.paiz.gov.pl�pl
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Verwaltungsgliederung
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Politisches System, Verwaltung und Recht

Polen ist ein republikaniscKer Staat mit parlamentariscKer Demokratie, der über ein Parla�
ment� und .abinetts\stem verfügt. Die *rundlagen des polniscKen Staates sind in der 
9erfassung festgelegt, welcKe das oberste *esetz bildet. ,n Polen gibt es ein 5ecKts�
s\stem, dessen grundlegende Form das *esetz ist.

Das politiscKe S\stem in Polen basiert auf der Dreiteilung der Staatsgewalt in Legislative, 
([ekutive und -udikative. Die gesetzgebende *ewalt übt das =weikammerparlament �be�
steKend aus dem 8nterKaus, dem SeMm, mit ��� Abgeordneten und dem 2berKaus, dem 
Senat, mit ��� Senatoren� aus, das in allgemeinen :aKlen für eine vierMlKrige :aKlperiode 
ernannt wird. Der SeMm bescKlie�t *esetze und kontrolliert die Staatsorgane, darunter den 
Ministerrat. Dem SeMm ist die 2berste .ontrollkammer als oberstes .ontrollorgan im Staate 
unterstellt. Die +auptaufgabe des Senats besteKt in der gemeinsamen ScKaffung der po�
lniscKen *esetzgebung mit dem SeMm. Die :aKlordnung sieKt für die :aKl des SeMm das 
9erKlltniswaKlrecKt und für die :aKl des Senats das MeKrKeitswaKlrecKt vor. (ntspre�
cKend der :aKlordnung für den SeMm gilt für Parteien eine Fünf�Prozent�.lausel, :aKl�
bündnisse müssen acKt Prozent der Stimmen erreicKen.

,m SeMm und im Senat der gegenwlrtigen :aKlperiode ����±���� gibt es fünf Fraktionen� 
%ürgerplattform �Platforma 2b\watelska ± P2�, 5ecKt und *erecKtigkeit �Prawo i Sprawie�
dliwoĞü ± PiS�, .ukiz¶��, 1owoczesna sowie die PolniscKe %auernpartei �Polskie Stron�
nictwo Ludowe ± PSL� und :aKlkomitee DeutscKe MinderKeit. 

Die ([ekutive ruKt in den +lnden des Ministerrats und des Prlsidenten. Die ,nnen� und 
Au�enpolitik obliegt der 5egierung, d.K. dem Ministerrat �5ada Ministryw�, in dem der 
Ministerprlsident �Premier� den 9orsitz Kat. Der Ministerrat koordiniert und kontrolliert die 
Arbeit der 5egierungsverwaltung. Der Ministerprlsident füKrt die AufsicKt über die territo�
riale Selbstverwaltung und ist der dienstlicKe 9orgesetzte der Mitarbeiter der 5egierungs�
verwaltung. Der Ministerprlsident und auf dessen 9orscKlag die Minister werden durcK den 
Staatsprlsidenten berufen. Der Staatsprlsident ist der rangK|cKste 5eprlsentant der 5e�
publik Polen und wird in allgemeinen :aKlen für eine Amtszeit von fünf -aKren gewlKlt. 
Der Prlsident wacKt über die :aKrung der 9erfassung und ist der 2berbefeKlsKaber der 
Streitkrlfte.

Die -udikative liegt in den +lnden unabKlngiger *ericKte und *ericKtsK|fe, an deren 
Spitze das 2berste *ericKt �Sąd 1aMw\Īsz\� sowie der unabKlngige StaatsgericKtsKof 
�7r\bunaá Stanu� und der unabKlngige 9erfassungsgericKtsKof �7r\bunaá .onst\tuc\Mn\� 
steKen. Das 2berste *ericKt überwacKt die Arbeit der ordentlicKen *ericKte sowie der Mili�
tlrgericKte und bildet die K|cKste %erufungsinstanz für 8rteile von *ericKten niedrigerer 
,nstanzen. Die .ontrolle über die Arbeit der |ffentlicKen 9erwaltung üben das +auptverwal�
tungsgericKt sowie andere 9erwaltungsgericKte aus. Der 9erfassungsgericKtsKof entscKei�
det über die 9erfassungsml�igkeit von *esetzen und internationalen 9ertrlgen, =ielen und 
7ltigkeiten der politiscKen Parteien sowie .ompetenzstreitigkeiten zwiscKen zentralen 
staatlicKen 9erfassungsorganen. Der StaatsgericKtsKof entscKeidet in AngelegenKeiten der 
verfassungsrecKtlicKen 9erantwortung der K|cKsten Staatsbeamten, z.%. des Staatsprlsi�
denten der 5epublik Polen, des Ministerprlsidenten und der Mitglieder des Ministerrats.
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Die *arantie der staatsbürgerlicKen 5ecKte ist in 5ecKtsakten festgelegt, von denen die 
9erfassung der 5epublik Polen die gr|�te %edeutung Kat. Die 9erfassung der 5epublik 
Polen sicKert aucK Staatsbürgern, die nationalen und etKniscKen MinderKeiten angeK|ren, 
die FreiKeit zu, die eigene SpracKe zu erKalten und zu entwickeln, %rlucKe und 7raditionen 
zu pflegen sowie die eigene .ultur zu entwickeln.

Seit ���� gilt in Polen eine dreistufige (inteilung der *ebietsk|rperscKaften in ���� *e�
meinden �gmina�, ��� .reise �powiat� und �� :oiwodscKaften �woMewydztwo�. Die *eme�
inden und .reise sind (inKeiten territorialer Selbstverwaltung, wobei die *emeinde die 
kleinste polniscKe 9erwaltungseinKeit bildet, die :oiwodscKaften dagegen sind sicK selbst 
verwaltende (inKeiten. Der 9ertreter der 5egierung in der :oiwodscKaft ist der :oiwode 
�woMewoda�. Der K|cKste 5eprlsentant der :oiwodscKaftsselbstverwaltung ist der Mar�
scKall �Marszaáek�. Die beK|rdlicKen und AufsicKt füKrenden .|rperscKaften der lokalen 
Selbstverwaltung sind die 5lte. =u iKren +auptaufgaben zlKlen die %escKlie�ung der 
lokalen *esetzgebung und des +ausKalts sowie die (rKebung lokaler Steuern und *ebüK�
ren. Die *emeinderlte, .reisrlte und 5egionalparlamente der :oiwodscKaften �seMmik� 
werden in allgemeinen, gleicKen, direkten und geKeimen :aKlen gewlKlt.

Die %escKlftigungsorgane in Polen werden gebildet von den |ffentlicKen %escKlftigungs�
diensten zusammen mit den .reisarbeitslmtern ���� bmter� und den :oiwodscKaftsar�
beitslmtern ��� bmter und deren =weigstellen�, der dem Minister für Arbeit zuarbeitenden 
%eK|rde sowie den :oiwodscKaftslmtern.

Die allgemeine Arbeitsmarktpolitik wird für das gesamte Land festgelegt, aber die Arbeit�
slmter, sowoKl die .reis� als aucK die :oiwodscKaftsarbeitslmter, Kaben die M|glicKkeit, 
sie entsprecKend den lokalen %edürfnissen zu gestalten. Die |ffentlicKen %escKlftigungs�
dienste erbringen Dienstleistungen im %ereicK Arbeitsvermittlung, leisten 8nterstützung 
durcK %erufsberatungsdienste, bei der aktiven ArbeitssucKe sowie durcK ScKulungen und 
füKren Programme für %escKlftigungsKilfe durcK. Die .reisarbeitslmter neKmen alle Auf�
gaben waKr, die der Aktivierung der (rwerbslosen dienen, indem sie die Personen regi�
strieren, Arbeitsvermittlungs� sowie beruflicKe %eratungs� und ,nformationsdienste leisten, 
+ilfestellung bei der aktiven ArbeitssucKe geben, ScKulungsangebote unterbreiten usw. 
Sie zaKlen au�erdem die ArbeitslosenbeiKilfen aus und erKalten und verwalten die Mittel, 
welcKe für die %eklmpfung der (rwerbslosigkeit bzw. für Ma�naKmen auf dem lokalen 
Arbeitsmarkt bestimmt sind.

Weitere Informationen:
http://www.sejm.gov.pl SeMm der 5epublik Polen

http://www.senat.gov.pl Senat der 5epublik Polen

http://www.prezydent.pl Prlsident der 5epublik Polen

http://www.kprm.gov.pl .anzlei des Prlsidenten des Ministerrates 

http://www.mswia.gov.pl Ministerium für ,nneres und 9erwaltung 

http://www.ms.gov.pl -ustizministerium 

http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.psz.praca.gov.pl Portal der |ffentlicKen Arbeitsvermittlungsdienste
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LEBEN UND AUFENTHALT IN POLEN

Registrierung und Aufenthaltsgenehmigung 

Einreise in das Hoheitsgebiet von Polen
StaatsangeK|rige eines (8�(F7A�Staats k|nnen nacK Polen auf *rund eines gülti-
gen Reisedokumentes oder eines anderen Dokumentes, das seine Identität und 
Staatsbürgerschaft nachweist, einreisen. AngeK|rige eines StaatsangeK|rigen eines 
(8�(F7A�Staats, die selbst keine StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats sind, k|nnen 
nacK Polen auf *rund eines gültigen Reisedokumentes und eines Visums, sofern es 
ben|tigt wird, einreisen. Der 9isumantrag wird beim .onsul bzw. dem .ommandanten 
einer *renzscKutzdienststelle gestellt.

Als Angehörige eines StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats gelten� 
± (Kepartner, 
± direkter Abk|mmling eines StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats oder seines 

(Kepartners �Abk|mmling in gerader Linie� .ind, etc.�, der im Alter von bis zu 
�� -aKren ist bzw. für dessen 8nterKalt ein (8�%ürger oder sein (Kepartner 
aufkommt,

± direkter 9erwandter eines StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats oder seines 
(Kepartners in aufsteigender Linie �9orfaKrer in gerader Linie� 9ater, Mutter�, für 
dessen 8nterKalt ein StaatsangeK|riger eines (8�(F7A�Staats oder sein (Kepart�
ner aufkommt.

Anmeldung 
StaatsangeK|rige eines (8�(F7A�Staats und ein AngeK|riger eines StaatsangeK|rigen 
eines (8�(F7A�Staats, die selbst keine StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats sind, 
sind verpflicKtet, an seinem stlndigen oder vorübergeKenden :oKnsitz, iKren Aufenthalt 
von mehr als 3 Monaten spätestens am 30. Tag nach Ankunft an diesem Ort anmel-
den zu lassen. Die Anmeldung erfolgt ausscKlie�licK für AufzeicKnungszwecke und zielt 
darauf ab, den AufentKalt der Meweiligen Person am Anmeldungsort zu bestltigen. Die 
Anmeldung eines unbefristeten AufentKalts von über � Monaten erfolgt scKriftlicK auf 
einem geeigneten Formular bei der %eK|rde, die |rtlicK für das :oKnimmobilie zustlndig 
ist, in dem die Meweilige Person woKnt. Die Anmeldung ist gebüKrenfrei. 

Aufenthalt in Polen bis zu 3 Monaten – keine Registrierungspflicht 
StaatsangeK|rige eines (8�(F7A�Staats und AngeK|rige eines StaatsangeK|rigen eines 
(8�(F7A�Staats, die selbst keine StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats sind, kön-
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LEBEN UND AUFENTHALT IN POLEN

nen sich in Polen bis zu 3 Monaten aufhalten, ohne ihren Aufenthalt registrieren 
lassen zu müssen. Der sicK in Polen aufKaltende StaatsangeK|rige eines (8�(F7A�Sta�
ats ist dabei verpflicKtet, ein gültiges 5eisedokument bzw. ein anderes Dokument mit sicK 
zu tragen, das seine ,dentitlt und StaatsbürgerscKaft nacKweist. AngeK|rige, die selbst 
keine StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats sind, sind zudem verpflicKtet, ein gültiges 
5eisedokument und ein 9isum zu besitzen, falls ein 9isum ben|tigt wird.

Aufenthalt in Polen von über 3 Monaten 
– Es besteht eine Registrierungspflicht
StaatsangeK|riger eines (8�(F7A�Staats kann sich in Polen länger als 3 Monate 
aufhalten, wenn er� 

± ein ArbeitneKmer bzw. ein selbstlndiger (rwerbstrlger im +oKeitsgebiet der 5e�
publik Polen ist, über ausreicKende Finanzmittel verfügt, um für seinen eigenen 
8nterKalt und den seiner FamilienangeK|rigen in Polen aufkommen zu k|nnen, 
damit diese Personen zu keiner %elastung für die SozialKilfe werden und kran�
kenversicKert ist oder auf *rund von 9orscKriften über die .oordinierung von 
SozialversicKerungss\stemen AnsprucK auf mediziniscKe 9ersorgung Kat oder pri�
vate .rankenversicKerung besitzt, die alle Ausgaben abdeckt, die wlKrend seines 
AufentKalts in Polen aufkommen k|nnen, studiert oder an einer %erufsausbildung�
sma�naKme teilnimmt und krankenversicKert ist oder auf *rund von 9orscKriften 
über die .oordinierung von SozialversicKerungss\stemen AnsprucK auf medizi�
niscKe 9ersorgung Kat und über ausreicKende Finanzmittel verfügt, um für seinen 
eigenen 8nterKalt und den seiner FamilienangeK|rigen in Polen aufkommen zu 
k|nnen, damit diese Personen zu keiner %elastung für die SozialKilfe werden 
(Kegatte �(Kegattin� eines polniscKen Staatsbürgers ist�

± nacK Arbeit sucKt, aber sein unregistrierter AufentKalt nicKt llnger als � dauern darf, 
es sei denn, der StaatsangeK|rige eines (8�(F7A�Staats kann nacKweisen, dass er 
aktiv seine ArbeitssucKe gestaltet und ecKte &Kancen auf eine %escKlftigung Kat.

%ei einem AufentKalt im +oKeitsgebiet Polen von über als � Monaten�
± Kat ein StaatsangeK|riger eines (8�(F7A�Staats seinen Aufenthalt registrieren 

zu lassen�
± AngeK|rige eines StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats, die selbst keine 

StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats ist, Kaben eine Aufenthaltskarte für 
Angehörige eines Staatsangehörigen eines EU/EFTA-Staats zu beantragen. 
Die .arte wird für einen =eitraum von � -aKren erteilt. 

=ur 5egistrierung des StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats in Polen bzw. zum 
(rKalt der AufentKaltskarte für AngeK|rige eines StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Sta�
ats ist ein entsprechender Antrag auf die Ausstellung der .arte beim für den Meweiligen 
AufentKaltsort des StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats zustlndigen :oiwoden 
samt erforderlicKen 8nterlagen zu stellen. Für die 5egistrierung des AufentKalts und 
für die Ausstellung der AufentKaltskarte für AngeK|rige eines StaatsangeK|rigen eines 
(8�(F7A�Staats werden keine Gebühren erhoben. 
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Daueraufenthaltsrecht in Polen – Beantragung von Nachweisdokumenten
Nach Ablauf von 5 Jahren eines ununterbrocKenen AufentKalts in Polen erwirbt der Staat�
sangeK|rige eines (8�(F7A�Staats ein Daueraufenthaltsrecht. AngeK|rige, die selbst 
keine StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats sind, erwerben das DaueraufentKaltsrecKt 
nacK Ablauf von � -aKren eines ununterbrocKenen AufentKalts in Polen zusammen mit dem 
StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats.Der AufentKalt gilt als ununterbrocKen, wenn die 
Meweilige Person Polen für einen ma[imalen =eitraum von � Monaten im -aKr �insgesamt� 
nicKt verlassen Kat.Dieser AufentKalt im Ausland kann aus folgenden *ründen llnger sein�
Ableistung des Militlrdienstes oder andere wicKtige pers|nlicKe *ründe, insbesondere 
ScKwangerscKaft, *eburt, .rankKeit, Studium, %erufsausbildung, (ntsendung, vorausge�
setzt, dass dieser =eitraum nicKt meKr als �� aufeinander folgende Monate umfasst. 

=um (rKalt des Dokuments zum Nachweis des Daueraufenthaltsrechts in Polen 
bzw. zum (rKalt der Aufenthaltskarte für Angehörige eines StaatsangeK|rigen eines 
(8�(F7A�Staats, ist ein entsprecKender Antrag beim für den Meweiligen AufentKaltsort des 
StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats zustlndigen :oiwoden samt erforderlicKen 
8nterlagen zu stellen.Die genannten 8nterlagen werden vom :oiwoden kostenfrei 
ausgestellt. 

Die Ablehnung eines Antrags auf die Ausstellung eines Registrierungs-
nachweises eines Staatsangehörigen eines EU/EFTA-Staats bzw. einer 
Aufenthaltskarte für den Angehörigen eines Staatsangehörigen eines 
EU/EFTA-Staats
Der :oiwode lehnt einen Antrag auf die Anmeldung eines StaatsangeK|rigen eines (8�
(F7A�Staats bzw. auf die Ausstellung einer AufentKaltskarte für den AngeK|rigen eines 
StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats ab, 
wenn�

die in den 9orscKriften festgelegte 9oraussetzungen für den AufentKalt oder den 
DaueraufentKalt nicKt erfüllt wurden oderder AufentKalt der Meweiligen Person eine 
*efaKr für die 9erteidigungsflKigkeit oder die SicKerKeit des Staates bzw. den 
ScKutz der |ffentlicKen SicKerKeit und 2rdnung darstellt oderdie (KescKlie�ung 
mit einem StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats zum ScKein erfolgte.

Der :oiwode ist aucK für folgende AngelegenKeiten zustlndig� ungültigkeitserkllrung 
der AufentKaltsregistrierung, (rsatz bzw. Ausstellung eines neuen 1acKweises über die 
AufentKaltsregistrierung für einen StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats, Ausstellung, 
(rsatz oder 8ngültigkeitserkllrung von AufentKaltskarten für AngeK|rige von Staatsange�
K|rigen eines (8�(F7A�Staats sowie Ausstellung, (rsatz oder 8ngültigkeitserkllrung von 
1acKweisdokumenten für die (rteilung des DaueraufentKaltsrecKts oder der Daueraufen�
tKaltskarten für AngeK|rige eines StaatsangeK|rigen eines (8�(F7A�Staats.*egen die 
(ntscKeidung des :oiwoden kann :idersprucK beim Prlsidenten des Ausllnderamtes in 
:arscKau durcK 9ermittlung des zustlndigen :oiwoden eingelegt werden. ScKriftlicKer 
:idersprucK ist innerKalb von �� 7agen nacK (rKalt der (ntscKeidung einzureicKen.
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Weitere Informationen:
http://www.mswia.gov.pl Ministerium für ,nneres und 9erwaltung �Ministerstwo Spraw 
:ewnĊtrzn\cK i AdministracMi�

http://www.udsc.gov.pl Ausllnderamt �8rząd do Spraw &udzoziemcyw�

https://mswia.gov.pl/pl/ministerstwo/urzedy-wojewodzkie :oMewodscKaftslmter 
�8rzĊd\ :oMewydzkie� ± Abteilungen für Ausllnder 

http://www.obywatel.gov.pl ,nternetportal 2%<:A7(L

Wie finde ich eine Wohnung?

Zugang zu Wohnungen 
Die StaatsangeK|rigen der (8�(F7A�Staaten sind berecKtigt, sowoKl eine Wohnung an-
zumieten, als auch ein Wohneigentumsrecht zu erwerben. Dabei gelten die gleicKen 
*rundsltze wie die für die polniscKen %ürger. :as den =ugang zu :oKnungen und ,n�
strumenten zur Mietung oder zum (rwerb von ,mmobilien angeKt, diskriminiert polniscKes 
5ecKt diese StaatsangeK|rigen nicKt.

Seit Mlrz ���� k|nnen die ersten :oKnungen im 5aKmen des neuen Programms „Fond 
von Mietwohnungen” in PoznaĔ, .rakyw, :arszawa, Piaseczno und *daĔsk angemie�
tet werden.

Personen, die bestimmte Anforderungen erfüllen (u.a. im Alter von unter 35 sind 
und keine Eigentumswohnung besitzen), können sich um Zuschüsse im Rahmen 
des Programms „Wohnung für junge Leute” bewerben. Als Unterstützung erhalten 
die Begünstigten vom Staat einen Zuschuss zur Finanzierung der Eigenteils zum 
Wohnungseinkauf. Die Höhe des Zuschusses richtet sich an die Zahl der Kinder. 
Personen, die im Gebiet der jeweiligen Gemeinde wohnen und bestimmte Kriterien 
erfüllen (davon auch das Einkommenskriterium) können sich um die Anmietung 
einer Gemeindewohnung bewerben. Die Miete ist in diesem Fall geringer aber es Kan�
delt sicK dabei um :oKnungen mit verKlltnisml�ig niedrigerem Standard. (inzelKeiten 
bezüglicK des 9erfaKrens zur (inreicKung der Auftrlge auf Anmietungen sowie *rundslt�
ze des AuswaKlverfaKrens sind bei der *emeinde anzufragen.

:oKnungen, deren Miete unter dem Marktpreis liegt, werden von *esellscKaften für 
sozialen :oKnungsbau �7%S� gebaut. :er eine solcKe :oKnung anmieten will, muss 
bestimmte (inkommenskriterien erfüllen �die sicK nacK Lage der :oKnung und *r|�e 
des +ausKalts ricKten�. AusgescKlossen sind dabei Personen, die bereits im %esitz einer 
(igentumswoKnung sind. Meistens sind die %ewerber aucK verpflicKtet, einen (igenanteil 
von ca. ��±��� zu leisten. Der (igenanteil wird dem Mieter nacK dem Ablauf des Mie�
tvertrags zurückgegeben. 
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Auf der Wohnungssuche 
Sie k|nnen nacK einer MietwoKnung bzw. einer (igentumswoKnung auf eigene Faust 
sucKen. =aKlreicKe Anzeigen finden Sie in MittwocKausgabe von Ä*azeta :\borcza´ 
�%eilage Ä:\borcza Dom´ >+aus@�, in Montagsausgabe von Ä5zeczpospolita´ ± %eilage 
Ä1ierucKomoĞci mieszkaniowe´, :oKnimmobilien´� sowie auf ,nternetseiten. Sie k|nnen 
aucK eigene Anzeigen in =eitungen und auf ,nternetportalen aufgeben oder die Dienste 
eines ,mmobilienmaklers in AnsprucK neKmen. %ei der ,nansprucKnaKme der Dienste 
einer ,mmobilienagentur erK|Ken sicK die .osten um eine Provision.%ei der Anmietung 
entspricKt sie meistens der +|Ke einer monatlicKen Miete. %eim (rwerb einer ,mmobilie 
müssen sie mit einer Provision von ca. �±�� des :oKnungspreises recKnen. Falls Sie 
eine :oKnung auf eigene Faust sucKen, k|nnen Sie das 9erkaufsbüro des gewlKlten 
%auunterneKmens aufsucKen und die ,nvestition recKtlicK überprüfen, dK. (inblick in das 
*rundbucK neKmen sowie nacKscKauen, ob das %auunterneKmen im %esitz einer %auge�
neKmigung ist und sicK etwa nicKt in ,nsolvenz befindet. 

%eim (rwerb einer :oKnung kann ein 9ertrag mit einem ,mmobilienmakler �z.%. eine 
,mmobilienagentur�, mit einem %auunterneKmen oder mit einer %augenossenscKaft 
abgescKlossen werden. Die meisten %auunterneKmen fordern die erste =aKlung nacK � bis 
� 7agen nacK 9ertragsunterzeicKnung. 

%evor der ,mmobilienmakler etwaige Aktivitlten auf dem ,mmobilienmarkt ergreift, ist ein 
9ermittlungsvertrag abzuscKlie�en. ,n diesem 9ermittlungsvertrag ist festzuKalten, welcKe 
konkreten beruflicKen 7ltigkeiten der Makler auszufüKren Kat und welcKes +onorar iKm 
dafür zusteKt. ,n dem 9ertrag wird aucK der beruflicK für die Aufgabenumsetzung verant�
wortlicKe sowie eine (rkllrung über abgescKlossene +aftpflicKtversicKerung für aus 9er�
mittlungstltigkeiten resultierende ScKlden Kinzugefügt.

%ei dem Maklervertrag Kandelt es sicK um einen sogenannten Sorgfaltsvertrag und nicKt 
um einen (rgebnisvertrag. Der Makler verpflicKtet sicK also z.%., eine :oKnung zu 
sucKen, nicKt sie zu finden. 

Erwerb oder Anmietung einer Wohnung 
%ei dem Erwerb irgendeiner Immobilie in Polen muss ein 9ertrag in Form eines Notar-
aktes vor einem 1otar abgescKossen werden. Mietverträge k|nnen befristet oder unbe�
fristet abgescKlossen werden. (in befristeter 9ertrag bietet in %ezug auf die ,nteressen 
des Mieters einen besseren ScKutz ± der 9ermieter kann den 9ertrag nicKt vor Ablauf der 
vertraglicK vereinbarten =eit kündigen, es sei denn, der Mieter bescKldigt die :oKnung, 
macKt sicK der 5uKest|rung scKuldig oder zaKlt die Miete nicKt. ,m Fall eines unbefriste�
ten Mietvertrags muss die Dauer der .ündigungsfrist festgelegt werden. Die .ündigung 
eines Mietvertrages durcK den (igentümer kann aus *ründen erfolgen, die in gesetzlicKen 
9orscKriften festgelegt wurden. 9or 8nterzeicKnung eines 9ertrages kann der (igentümer 
von dem Mieter die (inzaKlung einer rückzaKlbaren .aution verlangen. Diese .aution ist 
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eine SicKerKeit für eventuelle Forderungen, die sicK aus einer zu überml�igen Abnutzung 
des Lokals ergeben sowie eine SicKerKeitsleistung für alle Forderungen aus der :oK�
nungsvermietung �sie darf die zw|lffacKe +|Ke der Monatsmiete nicKt überscKreiten�. Die 
.aution soll binnen eines Monats, nacKdem der Mieter aus der :oKnung ausgezogen ist, 
nacK eventuellem Abzug der offenen Forderungen aus der :oKnungsvermietung vom 
9ermieter zurückerstattet werden.

Wohnungspreise und Mietkosten 
Im Jahre 2015 entwickelten sich die Preise auf dem Wohnungsmarkt stabil. Dies 
gilt sowohl für neue, als auch für gebrauchte Wohnungen. %ei neuen ,nvestitionen 
variiert der Preis Me nacK Standard und Lage, sowoKl der ganzen ,nvestition, als aucK der 
einzelnen :oKnung.

Der durcKscKnittlicKe Kaufpreis pro � m� der :oKnungsfllcKe lag im �. 4uartal ���� in 
Polen bei ���� PL1 �ca. ��� (85�. (nde ���� betrug der durcKscKnittlicKe .aufpreis 
pro �m� im 1eubau in :arscKau rund ���� PL1 �ca. ���� (85�, in .rakyw ���� PL1 
�ca. ���� (85� und in PoznaĔ ���� PL1 �ca. ���� (85�. %ei gebraucKten :oKnungen 
war (nde ���� der durcKscKnittlicKe .aufpreis in :arszawa am K|cKsten ����� PL1 ±
ca. ����,�� (85�, gefolgt von .rakyw ����� PL1 ± ca. ���� (85� und :rocáaw 
����� PL1 ± ca. ���� (85�. ,n kleineren Stldten sind die (inkaufspreise in der 5egel 
niedriger als in :arscKau. Die +|Ke der Miete ist Me nacK Stadt, Standard und :oKnungs�
fllcKe seKr unterscKiedlicK. Die teuersten :oKnungen gibt es in :arscKau und anderen 
*ro�stldten.

Die durcKscKnittlicKe Miete bei :oKnungen mit einer FllcKe von ��±�� mð lag im Au�
gust ���� in :arscKau bei ���� PL1 �ok. ��� (85�. =u den Stldten mit den K|cKsten 
Mietpreisen geK|ren aucK *daĔsk ����� PL1 ± ca. ��� (85�, :rocáaw ����� PL1 ± 
ca. ��� (85� und .rakyw ����� PL1 ± ca. ��� (85�.*ro�e 8nterscKiede bei den
Mieten innerKalb der gleicKen :oKnungskategorie ergeben sicK aus iKrer Lage im 
9ergleicK zur Stadtmitte.%ei den obigen %etrlgen Kandelt sicK um die Kaltmiete. Die 
*ebüKren für *as, Strom, +eizung und :asser werden in die Miete in der 5egel nicKt 
berücksicKtigt.

Weitere Informationen:
http://www.mswia.gov.pl Ministerium für ,nneres und 9erwaltung 

http://www.krs-online.com.pl LandesgericKtsregister

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/88/260/Nabywanie_nieruchomosci.html AusfüKrlic
Ke ,nformationen über den (rwerb von ,mmobilien in Polen

https://funduszmieszkan.pl Fond von MietwoKnungen
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Links zu ausgewählten Internetseiten mit Immobilienanzeigen in Polen1: 
http://www.otodom.pl http://olx.pl/nieruchomosci/

http://www.gratka.pl/ http://www.bezposrednio.pl/

http://www.oferty.net https://www.szybko.pl/

http://www.domiporta.pl http://www.nieruchomosci-online.pl

http://www.trader.pl/home/

Lebenshaltungskosten

Preise für Produkte und Dienstleistungen 
Die LebensKaltungskosten in Polen variieren, am K|cKsten sind sie in :arscKau �:arsza�
wa� und in anderen gro�en Stldten.

Durchschnittspreise für Artikel des täglichen Bedarfs in :arscKau� %rot �� kg� ± 
�,�� PL1 ��,� (85�, .aiser�%r|tcKen ��� g� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, 7ee ���� %eutel� 
± ��,�� PL1 ��,�� (85�, gemaKlener .affee ���� g� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, Marmelade 
��� g� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, &ornflakes ���� g� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, gl �� Liter� 
± �,�� PL1 ��,�� (85�, %utter ���� g� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, (ier ��� Stück� ± �,�� PL1 
��,�� (85�, .lse �� kg� ± ��,�� PL1 ��,�� (85�, MilcK �� Liter� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, 
+üttenklse ���� g� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, -ogKurt ���� g� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, 
Mineralwasser ��,� Liter� ± �,� PL1 ��,�� (85�, MeKl �� kg� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, 
=ucker �� kg� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, Penne ���� g� ± �,�� PL1 ��,� (85�, ScKwe�
inerücken oKne .nocKen �� kg� ± ��,�� PL1 ��,�� (85�, +lKncKen �� kg� ± �,�� PL1 
��,�� (85�, ScKinken, in ScKeiben gescKnitten ���� g� ± ��,�� PL1 ��,�� (85�, %ananen 
�� kg� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, bpfel �� kg� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, .artoffeln �� kg� ± 
�,�� PL1 ��,�� (85�, 7omaten �� kg� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, Paprika �� kg� ± �,�� PL1 
��,�� (85�.

Haushaltschemie und Kosmetika – durchschnittliche Preise ausgewählter Artikel: 
Spülmittel �� Liter� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, =aKnpaste ���� ml� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, 
Seife �Stück ��� g� ± � PL1 ��,�� (85�, SKampoo ���� ml� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, 
:ascKpulver ���� g� ± �,�� PL1 ��,�� (85�, 7oilettenpapier �� 5ollen, am günstigsten� 
± �,� PL1 ��,�� (85�.

Monatliche Nebenkosten pro Person: Strom ± ��� PL1 �ca. �� (85�, 7elefon ± 
�� PL1 �ca. �� (85�,MüllabfuKrgebüKren ± �� PL1 �ca. � (85�, :asser ± �� PL1 
�ca. �� (85�, .abelfernseKen ± �� PL1 �ca. �� (85�, ,nternet ± �� PL1 �ca. �� (85�, 

1  Die genannten ,nternetseiten werden in der 5egel von privaten 8nterneKmen betrieben.Dass sie in dieser 9er|ffentlicKung erwlKnt 
werden, bedeutet keineswegs, dass deren 1utzung vom Departement für Arbeitsmarkt beim Ministerium für Familie, Arbeit und 
Sozialpolitik empfoKlen wird. 9ielmeKr dienen sie als %eispiel für die vielflltigen M|glicKkeiten zur SucKe der ,mmobilien in Polen.
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(rdgas ± ��� PL1 �ca. �� (85�. Dies ergibt insgesamt monatlicKe 1ebenkosten in +|Ke 
von ��� PL1 �ok. ��� (85� pro Person.

DurcKscKnittspreise anderer :aren und Dienstleistungen� %enzin �� Liter� ± �,��±�,�� PL1
�ca. � (85�,.inokarte ± ��±�� PL1 �ca. �±� (85�, 7Keaterkarte ± ��±��� PL1 
�ca. ��±�� (85� +auptgericKt im 5estaurant ± ��±�� PL1 �ok. �±� (85�.

Geschäfte 
Die gffnungszeiten werden allein von den ,nKabern der *escKlfte festgesetzt, meistens 
sind das folgende =eiten�

± LebensmittelgescKlfte ± von �.�� ��.��� bis ��.�� ���.��� 8Kr, mancKe llnger 
�einige LebensmittelgescKlfte Kaben aucK sonntags auf��

± andere *escKlfte ± sie macKen für gew|KnlicK um ��.�� 8Kr auf�
± Supermlrkte �sie liegen meistens am 5and gro�er Stldte� ± meistens von �.�� bis 

��.�� 8Kr, � 7age die :ocKe ge|ffnet.

,n den meisten *escKlften kann mit .arten gezaKlt werden. 

M|glicK sind aucK (inklufe im Internet, was sicK immer gr|�erer %eliebtKeit in Polen 
erfreut.

Weitere Informationen:
http://www.stat.gov.pl  +aupt�Statistikamt

Links zu ausgewählten Internet-Shops in Polen2: 
http://www.auchandirect.pl/auchan-warszawa/pl/ AucKan

https://www.frisco.pl/ Frisco

https://ezakupy.tesco.pl/groceries/ 7esco 

https://www.e-piotripawel.pl/ Piotr i Paweá

http://allegro.pl/ Allegro

Verkehr 

Der |ffentlicKe 9erkeKr in Polen ist vielflltig. Dazu geK|ren� 
± %usse� Linienbusse und 1aK� und FernverkeKrsbusse �P.S� ± sie verkeKren in 

ganz Polen,
± =üge ± im 1aK ± und FernverkeKr �P.P�, Stra�enbaKnen ± sie verkeKren in gr|�e�

ren Stldten,

2 Die genannten ,nternetseiten werden in der 5egel von privaten 8nterneKmen betrieben. Dass sie in dieser 9er|ffentlicKung erwlKnt 
werden, bedeutet keineswegs, dass deren 1utzung vom Departement für Arbeitsmarkt beim Ministerium für Familie, Arbeit und 
Sozialpolitik empfoKlen wird. 9ielmeKr dienen sie als %eispiel für die vielflltigen M|glicKkeiten zum (inkaufen im ,nternet.
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± 8�%aKn ± in :arscKau, 
± FaKrrlder ± in gr|�eren Stldten, wie z.%. in :arszawa, .rakyw, PoznaĔ, 

:rocáaw, *daĔsk kann man an |ffentlicK zuglnglicKen Stationen ein FaKrrad 
mieten. 

Die %usse, Stra�enbaKnen und die 8�%aKn verkeKren von früKen Morgenstunden an bis 
ca. ��.�� 8Kr. ,n gro�en Stldten verkeKren aucK 1acKtlinienbusse. 

Fahrkarten sind in FaKrkartenautomaten an .iosken �Ä5ucK´�, in mancKen *escKlften 
und in 8�%aKn�Stationen oder bei dem FaKrer zu kaufen. Die bei dem FaKrer gekauften 
FaKrkarten k|nnen teurer sein. Für �Linien�� %usse, Stra�enbaKnen und die 8�%aKn 
gibt es einen FaKrkartent\p, wobei er in Meder Stadt anders ist. Das Kei�t zum %eispiel, 
dass in .rakau erworbene FaKrkarten in :arscKau ungültig sind. (s gibt einfacKe 
FaKrkarten und =eitfaKrkarten� 7agesfaKrkarten, ���7age� und ���7agefaKrkarten. -e 
nacK der Stadt gibt es zwei Arten von FaKrkarten� (inmal� und =eitkarten. Die (in�
malkarte ist nur für eine FaKr gültig ± unabKlngig von iKrer Llnge. ,n diesem Fall muss 
beim 8msteigen aus einem %us in einen anderen %us eine neue FaKrkarte entwertet 
werden ± es sei denn, dass es eine 7ages�, :ocKen� oder MonatsfaKrkarte ist �diese 
Arten von FaKrkarten gibt es z.%. in :arscKau�. Die =eitkarte Kat eine gewisse *ültigkeits�
dauer �z.%. �� oder �� Minuten lang�, wlKrend deren |ffentlicKe 9erkeKrsmittel gewecK�
selt werden k|nnen �diese Art von FaKrkarten gibt es z.%. in àydĨ und :arscKau�. FaKr�
karten für 1aKverkeKrsbusse kann man beim %usfaKrer oder am FaKrkartenscKalter 
an %usbaKnK|fen kaufen. ,m 1aKverkeKr und in mancKen Stldten verkeKren aucK 
private %usse und so genannte .leinbusse, in denen die FaKrt beim %usfaKrer bezaKlt 
wird.

,n Polen gibt es vier Arten von Zügen. Die scKnellsten und komfortabelsten =üge Kei�en 
([press und ,ntercit\ ± sie Kalten nur in gr|�eren Stldten an � bzw. � +altestellen vor 
der (ndstation an. ScKnellzüge Kalten Klufiger an, aber aucK nur in gr|�eren Stldten 
und sie sind preisgünstiger. Personenzüge Kalten an allen Stationen an und sie sind am 
billigsten. Die FaKrkarten kann man an FaKrkartenscKaltern an %aKnK|fen, in Automaten, 
übers ,nternet oder beim ScKaffner im =ug kaufen. Der Preis für eine FaKrkarte, die beim 
ScKaffner gekauft wurde, kann K|Ker sein. 

Internationale Flüge und Binnenflüge werden in Polen von folgenden Flughäfen 
angeboten: :arszawa ± 2kĊcie, :arszawa ± Modlin, *daĔsk ± 5ĊbiecKowo, .rakyw ± 
%alice, PoznaĔ ± àawica, :rocáaw ± StaracKowice, .atowice ± P\rzowice, %\dgoszcz, 
Szczecin ± *oleniyw, àydĨ ± Lublinek sowie 5zeszyw ± -asionka. Flugtickets k|nnen an 
7icketscKaltern an FlugKlfen oder übers ,nternet gekauft werden.

Weitere Informationen: 
http://www.pkp.pl PolniscKe StaatsbaKn �P.P�

http://www.lot.pl PolniscKe FluggesellscKaft L27
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Links zu ausgewählten Internetseiten 
mit Suchmaschinen für Verkehrsverbindungen in Polen3: 
http://www.e-podroznik.pl/ SucKmascKine für 9erkeKrsverbindungen

http://jakdojade.pl/ Applikation für |ffentlicKe 9erkeKrsmittel 

https://dworzeconline.pl/ SucKmascKine für %usverbindungen 

Führerschein

(in FüKrerscKein, der in einem Mitgliedsstaat der (8�(F7A ausgestellt wurde, behält 
seine Gültigkeit auf dem *ebiet der 5epublik Polen bei.

Der polniscKe FüKrerscKein besitzt verscKiedene Kategorien. Die FüKrerscKeinkatego�
rien, die man erKalten kann, sind vereinKeitlicKte .ategorien auf dem gesamten Gebiet 
der EU.

Der FüKrerscKein der .ategorie A berecKtigt zum %eispiel zum FüKren eines Motorra�
des, die .ategorie % zum FüKren eines FaKrzeugs mit einer Masse bis zu �,� 7onnen, 
die .ategorie D zum FüKren eines FaKrzeugs mit einer Masse von über �,� 7onnen �mit 
AusnaKme von %ussen�, die .ategorie D zum FüKren von %ussen.

Der polniscKe FüKrerscKein wird ausgestellt an eine Person�
�� die das Mindestalter zum FüKren eines FaKrzeugs der entsprecKenden .ategorie 

erreicKt Kat�
�� ein lrztlicKes Attest vorweisen kann, das bescKeinigt, dass keine gesundKeitlicKen 

*egenanzeigen zum FüKren eines FaKrzeugs vorliegen sowie ein ps\cKologi�
scKes *utacKten, das bescKeinigt, dass keine ps\cKiscKen *egenanzeigen zum 
FüKren eines FaKrzeuges besteKen, sofern dies erforderlicK ist�

�� die PflicKtscKulungen der entsprecKenden .ategorie absolviert Kat�
�� die staatlicKe Prüfung der entsprecKenden .ategorie mit positivem (rgebnis 

abgescKlossen Kat�
�� sicK zumindest ��� 7age im .alenderMaKr auf dem 7erritorium der 5epublik Polen, 

aus pers|nlicKen oder beruflicKen %indungen, befindet oder eine %escKeinigung 
vorlegt, die nacKweist, dass diese Person seit mindestens � Monaten in Polen 
studiert.

(in Staatsbürger eines Mitgliedsstaates der (8�(F7A sollte, um einen polniscKen FüKrer�
scKein zu erlangen, das für die entsprecKende .ategorie erforderlicKe Alter erreicKt Ka�
ben� �� -aKre ± AM� �� -aKre ± A�, %�, 7� �� -aKre ± A�, %, %�(, &�, &��(� �� -aKre ± A, 
falls die Person seit mindestens � -aKren einen FüKrerscKein der .ategorie A� besitzt� 

3 Die genannten ,nternetseiten werden in der 5egel von privaten 8nterneKmen betrieben. Dass sie in dieser 9er|ffentlicKung erwlKnt 
werden, bedeutet keineswegs, dass deren 1utzung vom Departement für Arbeitsmarkt beim Ministerium für Familie, Arbeit und 
Sozialpolitik empfoKlen wird. 9ielmeKr dienen sie als %eispiel für die vielflltigen M|glicKkeiten zur SucKe von 9erkeKrsverbindungen 
in Polen.
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�� -aKre ± &, &�(, D�, D��(, vorbeKaltlicK der 9orscKriften für das Mindestalter bei uni�
formierten Diensten und Personen, die eine (ingangsTualifikation besitzen� �� -aKre, falls 
die Person nicKt mindestens seit � -aKren einen FüKrerscKein der .ategorie A� besitzt� 
D und D�(, vorbeKaltlicK der 9orscKriften für das Mindestalter bei uniformierten Diensten 
und Personen, die eine (ingangsTualifikation besitzen.

Der FüKrerscKein wird nicht ausgestellt an eine Person�
�� bei der eine lrztlicKe 8ntersucKung ergab, dass diese von AlkoKol oder einem 

Mittel mit einer alkoKollKnlicKen :irkung abKlngig ist�
�� der recKtskrlftig durcK einen *ericKtsentscKeid das 5ecKt zum FüKren von 

.raftfaKrzeugen, für den =eitraum der *ültigkeit dieser (ntscKeidung, aberkannt 
wurde�

�� der aufgrund eines (ntscKlusses das 5ecKt zum FüKren eines FaKrzeugs aber�
kannt bzw. der FüKrerscKein einbeKalten wurde. Für den =eitraum der *ültigkeit 
dieser (ntscKeidung�

�� die ein anderes Dokument besitzt, das zum FüKren eines motorisierten FaKr�
zeuges berecKtigt�

�� die einen FüKrerscKein im Ausland erKalten Kat, der einbeKalten wurde bzw. beim 
=urückzieKen des 5ecKts zum FüKren eines FaKrzeugs. Für den =eitraum der *ül�
tigkeit der (inbeKaltung des FüKrerscKeins bzw. des =urückzieKens des 5ecKts 
zum FüKren eines FaKrzeugs�

�� dessen FüKrerscKein im =usammenKang mit der hberwacKung von FaKrzeug�
füKrern geml� des *esetzes über FaKrzeugfüKrer erwlKnt wird.

Weitere Informationen:
http://www.mib.gov.pl Ministerium für ,nfrastruktur und %au

http://www.krbrd.gov.pl/ 1ationaler 5at für Stra�enverkeKrs

http://www.krbrd.gov.pl/pl/broszura.html ,nformations� und %ildungsprospekt
Ä9orscKriften für« die SicKerKeit im Stra�enverkeKr´

Fürsorge von Kindern bis zum 3. Lebensjahr

Die Fürsorge von .indern bis zum �. LebensMaKr kann in der Form einer Kinderkrippe 
bzw. eins Kinderklubs organisiert sowie durcK eine Tagesmutter bzw. ein Kindermäd-
chen geleitet werden. Die Fürsorge von .indern in Formen, die im polniscKen 5ecKt 
bescKrieben werden, kann bis zum (nde des ScKulMaKres gefüKrt werden, in dem das 
.ind das �. LebensMaKr abscKlie�t bzw. für den Fall, dass die (rzieKung des .indes im 
5aKmen des .indergartens nicKt m|glicK oder erscKwert ist ± �. LebensMaKr.

Die Kinderkrippe ist die grundlegende Form der Fürsorge von .indern bis zum �. Lebens�
MaKr. Die Fürsorge in der .inderkrippe gilt .indern vom AbscKlu� der ��. LebenswocKe bis 
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zur %eendigung des ScKulMaKres, in dem das .ind das �. LebensMaKr abgescKlossen Kat 
Die Fürsorge in einer .inderkrippe umfasst bis zu �� Stunden tlglicK für Medes .ind �in 
begründeten Flllen kann dieses Ma� auf Antrag der (ltern gegen eine zusltzlicKe *ebüKr 
verllngert werden�.

Das SubMekt, das die .inderkrippe bzw. den .inderklub gegründet Kat, legt die Satzung 
der .inderkrippe bzw. des .inderklubs fest, in dem die 5icKtlinien für die AufnaKme von 
.indern obligatoriscK bescKrieben werden müssen. .inder aus Mitgliedsstaaten der (8 
und (F7A werden nacK den selben Prinzipien aufgenommen, wie polniscKe .inder. Das 
entscKeidende Dokument Kierbei ist der Antrag zur Aufnahme in die Kinderkrippe bzw. 
in den Kinderklub. ,n einigen *emeinden wird die 5ekrutierung elektroniscK durcKge�
füKrt.

,n der Satzung der .inderkrippe bzw. des .inderklubs k|nnen 9orzugskonditionen zur 
AnnaKme von .indern in AbKlngigkeit von z.%. .inderreicKtum, der alleinigen (rzieKung 
eines .indes, :oKnort der Familie in der *emeinde, in der die .inderkrippe bzw. der .in�
derklub gefüKrt wird, bestimmt werden.

(ine .inderkrippe bzw. ein .inderklub kann durcK eine *emeinde, eine natürlicKe Per�
son, eine MuristiscKe Person und 9erwaltungseinKeiten, die keine 5ecKtspers|nlicKkeit 
besitzen, gegründet werden.

Die Gebühren für den AufentKalt und die 9erpflegung des .indes in der .inderkrippe bzw. 
im .inderklub, tragen die Eltern. Die +|Ke dieser *ebüKren legt das SubMekt fest, das 
die .inderkrippe bzw. den .inderklub gründet. Für den Fall von |ffentlicKen .inderkrippen 
�durcK die *emeinde gebildet� wird die +|Ke der *ebüKren durcK einen %escKluss des 
*emeinderates festgelegt. Der *emeinderat kann die (ltern durcK einen %escKluss aucK 
teilweise oder vollstlndig von den *ebüKren befreien.

Die *emeinde füKrt und ver|ffentlicKt im |ffentlicKen ,nformations�%ulletin ein 5egister 
der .inderkrippen und .inderklubs sowie die Liste der 7agesmütter mit den Meweiligen 
%ereicKen. Das 5egister der .inderkrippen und .inderklubs sowie die Liste der 7agesmüt�
ter aus ganz Polen werden ebenfalls auf dem (mp#tia Portal ver|ffentlicKt.

Weitere Informationen:
http://www.zlobki.mrpips.gov.pl/ Portal des Ministeriums für Familie, Arbeit und 
*esellscKaftspolitik

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-
zlobkow-i-klubow 5egister der .inderkrippen und .inderklubs ± (mp#tia Portal

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/
wykaz-dziennych-opiekunow Liste der 7agesmütter ± (mp#tia Portal
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Bildungssystem

Schulpflicht und Lernpflicht
,m polniscKen %ildungss\stem wird zwiscKen der Schulpflicht und der Lernpflicht unter�
scKieden.

Die %ildung bis zum AbscKluss des ��. LebensMaKres ist verpflicKtend, wobei die 
ScKulpflicKt zwei Arten von ScKulen umfasst� ��MlKrig *rundscKule �ScKüler im Alter von 
�±�� -aKren� und ��MlKrige *\mnasien �ScKüler im Alter von ��±�� -aKren�.

ScKüler, die einen %escKeid über den %edarf einer speziellen %ildung besitzen, k|nnen in 
den Meweiligen ScKult\pen bis zum (nde des .alenderMaKres gescKult werden, in welcKem 
sie�

�� das ��. LebensMaKr abscKlie�en ± im Falle der *rundscKule,
�� das ��. LebensMaKr abscKlie�en ± im Falle des *\mnasiums,
�� das ��. LebensMaKr abscKlie�en ± im Falle einer ScKule der Sekundarstufe ,, �darin 

postsekundlre ScKulen�.

.inder im Alter von � -aKren sind verpflicKtet an einer MlKrlicKen Vorschulvorbereitung 
im .indergarten, der 9orscKulabteilung einer *rundscKule oder einer anderen Form der 
9orscKulbildung teilzuneKmen �9orscKulpunkt bzw. 9orscKulbildungskomple[�, darunter 
aucK in ,ntegrations� und Spezialstellen sowie SpezialeinricKtungen �im Fall von beKinder�
ten .indern�. .inder, die einen %escKeid über den %edarf der speziellen %ildung aufgrund 
von %eKinderung besitzen, k|nnen die M|glicKkeit der 9erscKiebung der ScKulpflicKt bis 
zum �. LebensMaKr nutzen.

Die ScKüler beenden die *rundscKule, wenn sie in der abscKlie�enden %ewertung in 
allen obligatoriscKen %ildungsflcKern positive Abschlussnoten erKalten. ScKüler der 
dritten .lasse des *\mnasiums müssen eine Prüfung ablegen. Das Ablegen der Prüfung 
ist eine der %edingungen, um das *\mnasium abzuscKlie�en. Die Prüfungsergebnisse 
befinden sicK auf den =eugnissen, die die ScKüler erKalten, mit AusnaKme von ScKülern, 
die über einen %escKeid über den %edarf der speziellen %ildung aufgrund von geistiger 
%eKinderung mittleren bzw. KoKen Ma�es verfügen. Diese .inder legen die obengenannte 
Prüfung nicKt ab.

Der ScKüler, +|rer bzw. Absolvent, der im ScKulMaKr, in dem er die *\mnasialprüfung, Abi�
turprüfung bzw. %erufsprüfung ablegt und in der ScKule Anpassungsst|rungen aufgrund 
von früKerer %ildung im Ausland bzw. logopldiscKen St|rungen psychologisch-pädago-
gische Hilfe erKalten Kat, kann die obengenannte Prüfung unter den an ,Kn angepassten 
%ildungsanforderungen sowie seinen ps\cKopK\siscKen M|glicKkeiten auf der *rundlage 
der positiven %ewertung des Pldagogenrats ablegen.

ScKüler der *rundscKule und der *\mnasien besitzen das 5ecKt auf unentgeltlichen 
Zugang zu Lehrbüchern, LeKr� und hbungsmaterialien, die für die PflicKtflcKer der 
Allgemeinbildung bestimmt sind. ,nformationen zu diesem 7Kema erteilt die ScKule.
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,n der *rundscKule, im *\mnasium und in den ScKulen der Sekundarstufe ,, gilt die 
sechsstufige Notenskala von � bis �, wobei � die niedrigste und � die K|cKste 1ote 
darstellen.

Das Schuljahr in der *rundscKule, im *\mnasium und in den ScKulen der Sekundarstu�
fe ,, ist in zwei Semester geteilt. Der 8nterricKt beginnt am �. September und endet am 
nlcKsten Freitag nacK dem ��. -uni.

Das Bildungssystem umfasst %ildungseinricKtungen mit |ffentlicK zuglnglicKen Abtei�
lungen, |ffentlicK zuglnglicKe mit ,ntegrations� und Spezialabteilungen, ,ntegration�
soder Spezialabteilungen�

�� Kindergärten �.inder im Alter von �±� -aKren��
�� Grundschulen �ScKüler im Alter von �±�� -aKren�, das AufnaKmekriterium an 

einer *rundscKule ist das Alter�
�� Gymnasien �ScKüler im Alter von ��±�� -aKren�, das AufnaKmekriterium an 

einem *\mnasium ist der %esitz eines AbscKlusszeugnisses einer *rundscKule. 
Am (nde der ScKulzeit legen die ScKüler eine PflicKtprüfung ab, die die ,nforma�
tionen und FlKigkeiten aus den KumanistiscKen und matKematiscK�naturwissen�
scKaftlicKen FlcKern beinKaltet. Die Prüfungsergebnisse befinden sicK auf den 
=eugnissen, die die ScKüler erKalten, mit AusnaKme von ScKülern, die über einen 
%escKeid über den %edarf der speziellen %ildung aufgrund von geistiger %eKinde�
rung mittleren bzw. KoKen Ma�es verfügen. Diese .inder legen die obengenannte 
Prüfung nicKt ab�

�� Schulen der Sekundarstufe II:
a� dreiMlKrige allgemeinbildende 2berscKule, vierMlKriges 7ecKnikum, dreiMlKrige 

allgemeine %erufsscKule �ScKüler im Alter über �� -aKren�,
b� ScKulen der Sekundarstufe ,, mit einer ScKulzeit über �,� -aKren �Personen ab 

dem ��. LebensMaKr�,
c� dreiMlKrige berufsvorbereitende SpezialscKule für ScKüler mit geistigen %eKin�

derungen von mittlerem bzw. KoKem Ma�e sowie für ScKüler mit gekoppelten 
%eKinderungen, deren AbscKluss das (rlangen eines =eugnisses erm|glicKt, 
das die 9orbereitung auf die Arbeitswelt beurkundet.

Die Bedingung für die Annahme an einer Schule der Sekundarstufe II �allgemeine 
2berscKule, 7ecKnikum, allgemeine %erufsscKule oder berufsvorbereitende SpezialscKu�
le� ist der %esitz eines Abschlusszeugnisses eines Gymnasiums. Die Absolventen der 
obengenannten ScKulen der Sekundarstufe ,, �mit AusnaKme der allgemeinen %erufs�
scKule und der berufsvorbereitenden SpezialscKule�, darunter aucK %eKinderte, die der 
*efaKr der sozialen FeKlanpassung ausgesetzt sind, besitzen das 5ecKt die Abiturprüfung 
abzulegen. Personen, die diese Prüfung besteKen erKalten das Reifezeugnis, das uner�
llsslicK für ein +ocKscKulstudium ist. Die Bedingung für die Annahme an einer Schule 
der Sekundarstufe II ist der Besitz des Bildungsabschlusses der Sekundarstufe I.

Die ScKüler der allgemeinen %erufsscKulen, der 7ecKnika und ScKulen der Sekundarstu�
fe ,,, darunter aucK %eKinderte, die der *efaKr der sozialen FeKlanpassung ausgesetzt 
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sind, sowie sozial feKlangepasste ScKüler, die die Prüfung bestehen und damit ihre be-
rufliche Qualifikation im jeweiligen Bereich bestätigen, erKalten ein =eugnis, das die 
%erufsTualifikation nacKweist. 1acK dem %esteKen aller Prüfungen des Meweiligen %erufs 
sowie der %eendigung der ScKule, erKllt der ScKüler ein Diplom, das das Aufnehmen 
einer Arbeit in dem entsprechenden Beruf ermöglicht.

Absolventen der allgemeinen %erufsscKule k|nnen abKlngig von iKren Ambitionen und 
%edürfnissen zwiscKen einigen M|glicKkeiten zum Fortsetzen der Lehre auswlKlen�

�� Personen, die die mittlere Reife anstreben, die Abiturprüfung besteKen wollen 
und ,Kre LeKre eventuell an einer +ocKscKule weiterfüKren m|cKten, k|nnen die 
LeKre in der allgemeinen 2berscKule für (rwacKsene ab der zweiten .lasse auf�
neKmen�

�� Personen, die ausschließlich zusätzliche Berufsqualifikationen erlangen 
m|cKten, die aktuell auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind, k|nnen an beruflicKen .ur�
sen zur :eiterbildung teilneKmen, die durcK |ffentlicKe und private berufsbildende 
ScKulen, solcKen (inricKtungen wie %erufsbildungszentren und %ildungszentren für 
lebenslanges Lernen sowie durcK Arbeitsmarktinstitutionen organisiert werden�

�� Absolventen der allgemeinen %erufsscKule, die die Erlangung eines Techniker-
diploms anstreben k|nnen die für dessen (rlangung erforderlicKe mittlere 5eife 
an einer allgemeinen 2berscKule für (rwacKsene �beginnend mit der zweiten .las�
se� bekommen und entsprecKende 4ualifikationen durcK berufsbezogene .urse 
erzielen.

Die Absolventen der allgemeinen 2berscKule k|nnen ,Kre LeKre auf weiterfüKrenden 
ScKulen, mit einer LeKrzeit von nicKt meKr als �,� -aKren, fortsetzen.

Hochschulwesen
Das Hochschusystem besteKt aus�

�� Studium des ersten Zykluses ± ist die Ausbildungsform, bei der die angenomme�
nen .andidaten ein 5eifezeugnis besitzen und die mit dem (rKalt des Studiums 
des ersten =\kluses abgescKlossen wird �erlangter 7itel� %acKelor, ,ngenieur oder 
ein gleicKwertiger��

�� Studium des zweiten Zykluses ± ist die Ausbildungsform, bei der die angenom�
menen .andidaten den ersten =\klus abgescKlossen Kaben und die mit dem (rKalt 
des zweiten =\kluses abgescKlossen wird �erlangter 7itel� Master, Diplomingenieur 
oder ein gleicKwertiger��

�� Einheitliches Masterstudium ± ist die Ausbildungsform, bei der die angenom�
menen .andidaten ein 5eifezeugnis besitzen und die mit dem (rKalt des zweiten 
=\kluses abgescKlossen wird �erlangter 7itel� Master oder ein gleicKwertiger��

�� Studium des dritten Zykluses ± Promotionsstudium, das durcK eine berecKtigte 
2rganisationseinKeit der +ocKscKule, dem ,nstitut der PolniscKen Akademie der 
:issenscKaften, einer ForscKungseinricKtung oder einer internationalen ,nstitu�
tion, die auf dem *ebiet der 5epublik Polen auf der *rundlage separater 9orscKri�
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ften funktioniert, gefüKrt wird und .andidaten annimmt, die den zweiten =\klus 
abgescKlossen Kaben. Das Studium wird mit dem (rKalt des dritten =\kluses 
abgescKlossen �erlangter 7itel� Doktor oder Doktor der .ünste��

�� Postgraduiertenstudium ± ist die Ausbildungsform, bei der die angenommenen 
.andidaten zumindest den ersten =\klus abgescKlossen Kaben und die an einer 
+ocKscKule, dem ,nstitut der PolniscKen Akademie der :issenscKaften, an einem 
ForscKungsinstitut oder am Postgradualen MediziniscKen %ildungszentrum gelei�
tet wird und mit dem (rKalt einer postgradualen 4ualifikation endet.

An der Hochschule k|nnen sicK Personen bewerben, die das Reifezeugnis bzw. eine 
%escKeinigung der (rgebnisse der Abiturprüfung in bestimmten FlcKern erlangt Kaben. 
Die AnnaKmeregeln für das erste StudienMaKr werden autonom von Meder +ocKscKule 
selbst bestimmt. Die +ocKscKule bestimmt, welcKe Prüfungsergebnisse die *rundlage für 
die AnnaKme an der Meweiligen +ocKscKule darstellen. Die +ocKscKule ist nur für die Fe�
ststellung der künstleriscKen %egabungen, der sportlicKen (ignung oder zum Feststellen 
des 9orKandenseins bestimmter 9eranlagungen, die zur AufnaKme des Studiums in einer 
bestimmten FacKricKtung berecKtigen, bevollmlcKtigt zusltzlicKe (ingangsprüfungen 
durcKzufüKren, falls diese wlKrend der Abiturprüfung nicKt geprüft wurden bzw. wenn die 
sich bewerbende Person ein ausländisches Abiturzeugnis besitzt.

Das Studium kann in der 9ollzeitform, als Abendstudium, als Fernstudium bzw. als e[ter�
nes Studium erfolgen. Das akademiscKe -aKr dauert von 2ktober bis -uni und ist in 
zwei Semester aufgeteilt. Momentan funktionieren ��� +ocKscKulen in Polen, wovon ��� 
|ffentlicKe, ��� private und � kircKlicKe +ocKscKulen sind.

Absolventen des Studiums des ersten =\kluses erKalten nacKfolgende Berufstitel�
�� Ingenieur für Architektur (inżynier architekt) ± nacK dem (rKalt der %ildungser�

gebnisse, die für die 4ualifikation des ersten =\kluses festgelegt wurden, in der 
FacKricKtung ArcKitektur�

�� Ingenieur für Landschaftsbau (inżynier architekt krajobrazu) ± nacK dem 
(rKalt der %ildungsergebnisse, die für die 4ualifikation des ersten =\kluses fest�
gelegt wurden, in der FacKricKtung LandscKaftsplanung�

�� Ingenieur für Brandbekämpfung (inżynier pożarnictwa) ± FeuerweKrmlnner 
der 1ationalen FeuerweKr nacK dem (rKalt der %ildungsergebnisse, die für die 
4ualifikation des ersten =\kluses festgelegt wurden, in der FacKricKtung SicKer�
KeitstecKnik an der =entralen ScKule des FeuerweKrtecKniscKen Dienstes im 
Studium für FeuerweKrmlnner der 1ationalen FeuerweKr�

�� Ingenieur (inżynier) ± nacK dem (rKalt der %ildungsergebnisse füKrt dies zum 
(rKalt von ,ngenieurskompetenzen�

�� Bachelor für Krankenpflege (licencjat pielęgniarstwa) ± nacK dem (rKalt der 
%ildungsergebnisse, die für die 4ualifikation des ersten =\kluses festgelegt wur�
den, in der FacKricKtung .rankenpflege�

�� Bachelor für Geburtshilfe (licencjat położnictwa) ± nacK dem (rKalt der %il�
dungsergebnisse, die für die 4ualifikation des ersten =\kluses festgelegt wurden, 
in der FacKricKtung *eburtsKilfe�
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�� Bachelor (licencjat) ± nacK dem (rKalt der %ildungsergebnisse, die für die 4uali�
fikation des ersten =\kluses festgelegt wurden, in anderen FacKricKtungen als die 
in Punkt �±� bescKrieben, die in anderen LeKrbereicKen gefüKrt werden.

Absolventen des Studiums des zweiten =\kluses erKalten die Berufstitel�
�� Magister (magister) ± nacK dem (rKalt der %ildungsergebnisse, die für die 4uali�

fikation des zweiten =\kluses festgelegt wurden, bzw. Diplomingenieur ± nacK dem 
(rKalt der %ildungsergebnisse füKrt dies zum (rKalt von ,ngenieurskompetenzen 
sowie %ildungsergebnisse, die für die 4ualifikation des zweiten =\kluses festgelegt 
wurden�

�� Diplomingenieur für Architektur (magister inżynier architekt) ± nacK dem 
(rKalt der %ildungsergebnisse, die für die 4ualifikation des zweiten =\kluses fest�
gelegt wurden, in der FacKricKtung ArcKitektur�

�� Diplomingenieur für Landschaftsbau (magister inżynier architekt krajobrazu) 
± nacK dem (rKalt der %ildungsergebnisse, die für die 4ualifikation des zweiten 
=\kluses festgelegt wurden, in der FacKricKtung LandscKaftsplanung�

�� Diplomingenieur für Brandbekämpfung (magister inżynier pożarnictwa) 
± ,ngenieure für %randbeklmpfung nacK dem (rKalt der %ildungsergebnisse, die 
für die 4ualifikation des zweiten =\kluses festgelegt wurden, in der FacKricKtung 
SicKerKeitstecKnik an der =entralen ScKule des FeuerweKrtecKniscKen Dienstes�

�� Magister für Krankenpflege (magister pielęgniarstwa) ± nacK dem (rKalt der 
%ildungsergebnisse, die für die 4ualifikation des zweiten =\kluses festgelegt wur�
den, in der FacKricKtung .rankenpflege�

�� Magister für Geburtshilfe (magister położnictwa) ± nacK dem (rKalt der %il�
dungsergebnisse, die für die 4ualifikation des zweiten =\kluses festgelegt wurden, 
in der FacKricKtung *eburtsKilfe�

�� Magister der Künste (magister sztuki) ± nacK dem (rKalt der %ildungsergeb�
nisse, die für die 4ualifikation des zweiten =\kluses festgelegt wurden, in der 
FacKricKtungen im %ereicK der .unst�

�� Magister (magister) ± nacK dem (rKalt der %ildungsergebnisse, die für die 4ualifi�
kation des zweiten =\kluses festgelegt wurden, in anderen FacKricKtungen als die 
in Punkt �±� bescKrieben, die in anderen LeKrbereicKen gefüKrt werden.

Absolventen des einKeitlicKen Masterstudiums erKalten die Berufstitel�
�� Arzt (lekarz) ± nacK dem (rKalt der %ildungsergebnisse, die für die 4ualifikation 

des einKeitlicKen Masterstudiums festgelegt wurden, in der lrztlicKen FacKricK�
tung�

�� Zahnarzt (lekarz dentysta) ± nacK dem (rKalt der %ildungsergebnisse, die für die 
4ualifikation des einKeitlicKen Masterstudiums festgelegt wurden, in der zaKnlrz�
tlicKen FacKricKtung�

�� Arzt für Tiermedizin (lekarz weterynarii) ± nacK dem (rKalt der %ildungsergeb�
nisse, die für die 4ualifikation des einKeitlicKen Masterstudiums festgelegt wurden, 
in der FacKricKtung 7iermedizin�
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�� Magister der Pharmazie (magister farmacji) ± nacK dem (rKalt der %ildung�
sergebnisse, die für die 4ualifikation des einKeitlicKen Masterstudiums festgelegt 
wurden, in der FacKricKtung PKarmazie�

�� Magister der Künste (magister sztuki) ± nacK dem (rKalt der %ildungsergebnis�
se, die für die 4ualifikation des einKeitlicKen Masterstudiums festgelegt wurden, in 
der FacKricKtungen im %ereicK der .unst�

�� Magister (magister) ± nacK dem (rKalt der %ildungsergebnisse, die für die 
4ualifikation des einKeitlicKen Masterstudiums festgelegt wurden, in anderen Fa�
cKricKtungen als die in Punkt �±� bescKrieben, die in anderen LeKrbereicKen 
gefüKrt werden.

(rwacKsene Personen k|nnen sicK in der *rundscKule für (rwacKsene, dem *\mnasium 
für (rwacKsene und der allgemeinen 2berscKule für (rwacKsene sowie allgemeinen 
.ompetenzkursen weiterbilden. ,m Falle von beruflicKer :eiterbildung kann dies durcK 
das sogenannte lebenslange Lernen in au�erscKuliscKer Form erfolgen �bei Tualifizie�
renden %erufskursen, %erufsfertigkeitskursen und anderen .ursen, die das (rlangen und 
(rglnzen von :issen, die (rlangung von Fertigkeiten und die beruflicKe 4ualifikation 
erm|glicKen� sowie an ausgewlKlten SekundarscKulen.

1acK den für polniscKe Staatsbürger geltenden 5egelungen k|nnen nacKfolgende Perso�
nen ein Studium aufneKmen und absolvieren�

± ausgewanderte Arbeiter, die Staatsbürger eines Mitgliedsstaates der (8�(F7A 
sind, sowie deren Familienmitglieder, sofern diese auf dem *ebiet der 5epublik 
Polen woKnen�

± Staatsbürger eines Mitgliedsstaates der (8�(F7A, sowie deren Familienmitglieder, 
die über finanzielle Mittel verfügen, um die .osten wlKrend des Studiums zu dec�
ken, k|nnen ein +ocKscKulstudium, ein Promotionsstudium und andere %ildungs�
formen aufneKmen und absolvieren sowie an der ForscKung und (ntwicklung 
sowie an (ntwicklungsarbeiten teilneKmen. Diesen Personen wird das 5ecKt auf 
ein Sozialstipendium, Spezialstipendium für %eKinderte und %eiKilfen MedocK nicKt 
zuteil.

Die %edingung zur AufnaKme eines Studiums, durcK die obengenannten Staatsbürger, ist 
das die jeweilige Person sich der Rekrutierungsprozedur unterzieht, die für polniscKe 
Staatsbürger gilt, die sicK auf einen Studienplatz in der 9ollzeitform bewerben. Für den Fall 
der AufnaKme Kaben diese ± lKnlicK wie Studenten und Doktoranden mit einer polniscKen 
StaatsbürgerscKaft ± das 5ecKt sicK auf die sog. Motivationsstipendien �Stipendien für 
die besten Studenten, für besondere Leistungen in der :issenscKaft sowie für besondere 
sportlicKe Leistungen�. Diese Staatsbürger besitzen aucK eine alternative M|glicKkeit, um 
sicK für ein Studium unter anderen %edingungen zu bewerben. Sie k|nnen sicK nacK den 
%edingungen für Staatsbürger aus Drittstaaten um ein Studium bewerben.

Eine öffentliche Hochschule darf Gebühren nur dann erKeben, wenn diese mit nacKfol�
genden %ildungsleistungen verbunden sind�
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�� %ildung für Studenten des 7eilzeitstudiums sowie 7eilneKmer des 7eilzeitstudiums 
für Doktoranden�

�� der :iederKolung bestimmter FlcKer des 9ollzeitstudiums sowie des 9ollzeitstu�
diums für Doktoranden aufgrund nicKt ausreicKenden Lernergebnissen�

�� das Leiten des Studiums in einer FremdspracKe�
�� das Leiten von 8nterricKt, der nicKt im Studienplan vorkommt, darin 8nterricKt, 

der die Lerneffekte erglnzen soll und für die AufnaKme des Studiums des zweiten 
*rades in einer bestimmten 5icKtung n|tig ist�

�� das Leiten eines Postgraduiertenstudiums, eines :eiterbildungskurses sowie von 
ScKulungen�

�� der DurcKfüKrung der %estltigung der Lerneffekte.

Das Erlernen der polnischen Sprache
PolniscKspracKkurse werden von 8niversitlten und privaten SpracKscKulen organisiert. 
Dies k|nnen Ferienkurse, Semesterkurse, ganzMlKrige .urse, Polonistik�:orksKops oder 
Postgraduiertenstudien der polniscKen .ultur und der polniscKen SpracKe für Ausllnder. 
Diese .urse sind kostenpflichtig.

Weitere Informationen:
http://www.men.gov.pl %ildungsministerium

http://www.nauka.gov.pl Ministerium für :issenscKaft und +ocKscKulen

http://www.go-poland.pl

http://www.nauka.gov.pl/podejmowanie-i-odbywanie-przez-cudzoziemcow-nauki-
w-polskich-szkolach-wyzszych/

http://www.buwiwm.edu.pl %iuro der %ildungsanerkennung und des internationalen 
AustauscKes

http://www.mazowieckie.pl/kuratorium ScKulaufsicKtsbeK|rde �:oiwodscKaft 
Masowien�

http://www.uw.edu.pl Polonicom der 8niversitlt :arscKau �PolniscKspracKkurs�

http://www.uj.edu.pl -agiellonen�8niversitlt �PolniscKspracKkurs�

http://www.uni.lodz.pl/ Studium der PolniscKen SpracKe für Ausllnder der 8niversitlt 
àydĨ

http://www.us.edu.pl PolniscKe SpracK� und .ulturscKule der ScKlesiscKen 8niversitlt 
in .atowice

http://www.kul.edu.pl PolniscKe SpracK� und .ulturscKule der .atKoliscKen 
8niversitlt Lublin
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http://www.umcs.lublin.pl =entrum der PolniscKen SpracKe und .ultur für die Polonia 
und Ausllnder an der 8niversitlt Maria Skáodowska�&urie in Lublin

http://www.buwiwm.edu.pl %iuro der %ildungsanerkennung und des internationalen 
AustauscKes

Wie findet man eine Schule

Recht auf Fürsorge und Lehre in öffentlichen Einrichtungen
Staatsbürger der Mitgliedsstaaten der (8�(F7A nutzen die Fürsorge und LeKre in 
|ffentlicKen (inricKtungen nacK den Bedingungen, die für polnische Staatsbürger bis 
zur %eendigung des ��. LebensMaKres bzw. bis zum AbscKlu� der Sekundarstufe ,, 
gelten.

Das %ildungsministerium füKrt ein Register der Schulen und Bildungseinrichtungen 
�5SP2�, das in elektroniscKer Form auf der ,nternetseite des 5essorts verfügbar ist. ,n�
formationen zu den ScKulen und %ildungseinricKtungen lassen sicK aucK bei den Leitern 
der Schulaufsichtsbehörden, die ein 9erzeicKnis der |ffentlicKen und privaten ScKulen 
sowie (inricKtungen besitzen, die unter iKrer pldagogiscKen 9erwaltung steKen, sowie 
bei lokalen %eK|rden der (inKeiten der territorialen Selbstverwaltung, die für die Leitung 
der |ffentlicKen ScKulen verantwortlicK sind und die ein 9erzeicKnis der privaten ScKulen 
und (inricKtungen besitzen.

,m Fall der .inderglrten, *rundscKulen und *\mnasien gilt die Ä5egionalisierung´� .in�
dern wird ein Platz im .indergarten und in der ScKule gewlKrleistet, der sicK im 8mkreis 
zum :oKnort befindet. ,nformationen zu den .reisen sind im 5SP2 zuglnglicK sowie in 
der Meweiligen ScKule bzw. der %ildungsabteilung des *emeindeamtes �der Stadt, des 
Stadtteils�. ,ntegrationsscKulen und SpezialscKulen, einscKlie�licK speziellen (inricK�
tungen, wird kein .reis zugescKrieben. Grundschulen und Integrationsgymnasien 
werden von der *emeinde geleitet, allgemeine Schulen und Integrationsschulen 
der Sekundarstufe II sowie spezielle EInrichtungen werden Kingegen von den Land�
kreisen geleitet.

Staatsbürger der Mitgliedsstaaten der (8�(F7A, die der polnischen Sprache nicht 
mächtig sind bzw. deren SpracKkenntnisse nicht ausreichend sind, um die %ildungs�
m|glicKkeiten zu nutzen, besitzen das 5ecKt auf zusltzlicKes, kostenloses (rlernen der 
polniscKen SpracKe sowie zusltzlicKen AusgleicKsunterricKt im %ereicK der LeKrflcKer 
sowie der +ilfe einer Person, die sicK der MutterspracKe des ScKülers bedient und die 
in der ScKule als LeKrerKilfe angestellt wird. ,n der ScKule k|nnen zudem SpracK� und 
.ulturunterricKt des Meweiligen +erkunftslandes der ScKüler organisiert werden. Sie k|n�
nen ebenfalls von der ps\cKologiscK�pldagogiscKen +ilfe *ebraucK macKen, die vom 
Direktor der entsprecKenden %ildungseinricKtung organisiert wird und die adlTuat zu den 
(ntwicklungs� und %ildungsbedürfnissen dieser Personen sind.
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Informationen zu Bildungsgebühren
Der AufentKalt in einem öffentlichen Kindergarten ist für die .inder von Staatsbürgern 
aus den Mitgliedsstaaten der (8�(F7A kostenpflichtig, genauso wie dies der Fall bei 
polniscKen .indern ist.

Die LeKre an öffentlichen Grundschulen, Gymnasien und Schulen der Sekundarstu-
fe II aller Art ist für die .inder von Staatsbürgern aus den Mitgliedsstaaten der (8�(F7A 
bis zur Beendigung des 18. Lebensjahres bzw. bis zum AbscKluss der ScKule in wel�
cKer die .inder vor der %eendigung des ��. LebensMaKres die LeKre begonnen Kaben 
�z.%. allgemeinbildende 2berscKule� kostenlos.

Die LeKre an |ffentlicKen ScKulen für (rwacKsene, |ffentlicKen postsekundlren ScKulen, 
|ffentlicKen .unstscKulen, |ffentlicKen (inricKtungen und |ffentlicKen .ollegien für Mitar�
beiter des Sozialdienstes sowie das lebenslange Lernen in der Form von Tualifizierenden 
%erufskursen für die Staatsbürger der Mitgliedsstaaten der (8�(F7A, die eine Aufen�
tKaltsgeneKmigung bzw. eine dauerKafte AufentKaltsgeneKmigung besitzen, findet zu den 
selben %edingungen statt, wie für polniscKe Staatsbürger.

Zum Einschreiben des Kindes an einer Schule 
oder Vorschule benötigte Dokumente
.inder von Staatsbürgern der Mitgliedsstaaten der (8�(F7A werden zu den selben %e�
dingungen und im selben 9erfaKren wie polniscKe .inder an |ffentlicKen .inderglrten, 
der ersten .lasse der |ffentlicKen *rundscKule und der ersten .lasse des |ffentlicKen 
*\mnasiums, unter der %erücksicKtigung des :oKnortes in Polen, angenommen.

Das entscKeidende Dokument ist der Antrag auf Aufnahme in den Kindergarten bzw. 
die Anmeldung des Kindes in der Grundschule oder im Gymnasium, die entweder 
auf einem speziellen Formular ausgefüllt oder elektroniscK übermittelt wird. ,n einigen 
Stldten gilt das elektroniscKe (inscKreibes\stem für .inder für .inderglrten bzw. für die 
erste .lasse der *rundscKule ± Detailinformationen erteilen die ScKulen bzw. %ildungsab�
teilungen der lokalen SelbstverwaltungseinKeiten, *emeindelmter, Stldte oder Stadtteile 
± für den gewlKlten :oKnort und für die AufentKaltszeit in Polen.

Das (inscKreiben des .indes in K|Kere .lassen einer |ffentlicKen *rundscKule, eines 
|ffentlicKen *\mnasiums bzw. einer |ffentlicKen ScKule der Sekundarstufe ,, erfolgt auf 
der *rundlage�

± von =eugnissen oder anderen Dokumenten, die den AbscKluss einer ausllndi�
scKen ScKule bzw. %ildungsstufe nacKweisen�

± von =eugnissen, %escKeinigungen oder anderen Dokumenten, die von einer au�
sllndiscKen ScKule ausgestellt wurden und die 7eilnaKme an der ausllndiscKen 
ScKule bestltigen und die Meweilige .lasse oder %ildungsstufe auffüKren, die das 
.ind in der ausllndiscKen ScKule abgescKlossen Kat, sowie ein Dokument, das die 
Summe der absolvierten ScKulMaKre des .indes auffüKrt.
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,m Fall von Kandidaten für Schulen der Berufsbildung ist, neben den obengenannten 
Dokumenten, eine lrztlicKe %escKeinigung n|tig, die Angaben zu gesundKeitlicKen *ege�
nanzeigen zur AufnaKme der praktiscKen %erufsleKre beinKaltet.

Die AnnaKme eines Staatsbürgers der Mitgliedsstaaten der (8�(F7A an eine postse-
kundäre Schule erfolgt auf der *rundlage eines Dokumentes, das den %esitz der mit�
tleren 5eife bestltigt bzw. ein Dokument, das im +erkunftsland ein +ocKscKulstudium 
erm|glicKt. Falls auf der *rundlage der vorgelegten Dokumente nicKt klar ersicKtlicK wird, 
wie viele ScKulMaKre in Summe geleistet wurden, dann geben die (ltern bzw. der %etreuer 
oder vollMlKrige ScKüler eine scKriftlicKe (rkllrung Kierzu ab.

Der Direktor der Meweiligen (inricKtung kann die (ltern um Übersetzungen der von der 
ausllndiscKen ScKule ausgestellten Dokumente bitten.

Falls das .ind des Staatsbürgers eines Mitgliedsstaates der (8�(F7A die angefüKrten 
Dokumente nicKt vorlegen kann, wird es auf der *rundlage eines Einstufungsgesprächs 
in die Meweilige .lasse oder in das Meweilige Semester aufgenommen. Falls das .ind die 
polniscKe SpracKe nicKt beKerrscKt oder es die polniscKe SpracKe nicKt in diesem 8mfang 
beKerrscKt, um das (instufungsgesprlcK zu füKren, muss der Direktor der (inricKtung das 
*esprlcK in der SpracKe durcKfüKren, die das .ind flie�end beKerrscKt.

Weitere Informationen:
http://www.men.gov.pl %ildungsministerium

https://sio.men.gov.pl/index.php/rspo 5egister der ScKulen und 
%ildungseinricKtungen

http://www.nauka.gov.pl Ministerium für :issenscKaft und +ocKscKulen

Gesundheitswesen

Berechtigte für die Gesundheitsleistungen 
,n Polen werden mediziniscKe Dienstleistungen von |ffentlicKen und privaten Anbietern 
zur 9erfügung gestellt.

=u Gesundheitsleistungen, die aus |ffentlicKen Mitteln finanziert werden, sind berecKtigt�
�. Personen, die der polnischen gemeinsamen (obligatorischen oder freiwilli-

gen) Krankenversicherung im Nationalen Gesundheitsfonds (NFZ) unterlie-
gen, im Folgenden als „Versicherte” bezeichnet

 9ersicKert k|nnen sowoKl die polniscKen StaatsangeK|rigen, als aucK die Staatsan�
geK|rigen der Mitgliedsstaaten der (8�(F7A sein, die iKren :oKnsitz im +oKeitsge�
biet eines Mitgliedstaates der (8 � (F7A Kaben. 9ersicKert sind aucK Familienmit�
glieder dieser Personen, in Polen oder einem anderen Land der (8�(F7A woKnen, 
wenn sie keine Personen sind, die der PflicKtversicKerung in Polen unterliegen, und 
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nicKt zu *esundKeitsleistungen im 5aKmen der *emeinscKaftsvorscKriften über die 
.oordinierung der sozialen SicKerKeit berecKtigt sind.

 -eder StaatsangeK|rige eines Mitgliedstaats der (8�(F7A, der der .rankenver�
sicKerung in Polen unterliegt, sollte eine PESEL-Nummer erhalten, die alle pol�
niscKen %ürger Kaben.

 Die P(S(L�1ummer �Allgemeines (lektroniscKes S\stem für die %ev|lkerungser�
fassung� ist ein ���stelliges S\mbol zur ,dentifizierung von bestimmten natürlicKen 
Personen. Die 1ummer besteKt aus den folgenden (lementen� *eburtsdatum, die 
2rdnungszaKl, 1ummer zur ,dentifizierung des *escKlecKtes und Prüfziffer. Der 
Antrag auf die Vergabe einer PESEL-Nummer wird beim *emeindeamt oder 
Stadtamt eingereicKt.

 Der .rankenversicKerungspflicKt unterliegen unter anderem� ArbeitneKmer, Perso�
nen, die Arbeit auf der *rundlage eines Agenturvertrag oder eines :erkvertrages 
oder eines anderen Dienstleistungsvertrages en 9ereinbarung ausüben, Selbstln�
dige, mit AusnaKme von Personen, die iKre *escKlftstltigkeit eingestellt Kaben, 
Personen, die eine Altersrente oder %eKindertenrente bezieKen, Studenten und 
7eilneKmer von Doktorstudien, Arbeitslose, Personen, die bestimmte SozialKilfe�
leistungen oder bestimmte Familienleistungen erKalten. Freiwillig kann eine Person 
versicKert sein, die in Polen lebt, indem sie eine freiwillige .rankenversicKerung 
mit einer für iKren :oKnort in Polen zustlndigen 1iederlassung des regionalen 
1ationalen *esundKeitsfonds abscKlie�t. 

 Die 9ersicKerten sind verpflicKtet, die iKre FamilienangeK|rigen �eigenes .ind, 
Adoptivkind ± bis zur 9ollendung des ��. LebensMaKres von iKm und im Falle von 
weiterer %ildung ± bis zur 9ollendung des ��. LebensMaKres� (Kepartner, 9orfaK�
ren, die mit dem 9ersicKerten im gleicKen +ausKalt verbleiben� zur .rankenversi�
cKerung anzumelden, wenn sie keine eigene .rankenversicKerung Kaben. (nkel�
kinder k|nnen von den *ro�eltern zur .rankenversicKerung nur dann gemeldet 
werden, wenn kein (lternteil der .rankenversicKerungspflicKt unterliegt oder zu 
*esundKeitsleistungen im 5aKmen der %estimmungen über die .oordinierung auf 
der *rundlage seiner %escKlftigung oder selbstlndigen beruflicKen 7ltigkeit oder 
der freiwilligen 9ersicKerung nicKt berecKtigt ist.

�. Die Bürger der Mitgliedsstaaten der EU/EFTA, die nicht von der polnischen 
öffentlichen Krankenversicherung nicht erfasst sind und der Krankenver-
sicherung eines anderen Mitgliedsstaates der EU/EFTA während ihres vo-
rübergehenden Aufenthalts in Polen unterliegen.

 Diese Personen k|nnen wlKrend des vorübergeKenden AufentKalts in Polen, 
zum %eispiel für die =wecke des Studiums oder wlKrend der SucKe nacK Arbeit in 
Polen ± wenn sie Arbeitslosengeld in einem anderen Mitgliedsstaat der (8�(F7A 
bezieKen, kostenlos *esundKeitsleistungen nacK 9orlage der Europäischen Kran-
kenversicherungskarte in AnsprucK neKmen. Dieses 5ecKt bezieKt sicK MedocK 
nur die Leistungen, die aus mediziniscKen *ründen als notwendig unter %erück�
sicKtigung der Art der Leistungen und der voraussicKtlicKen Dauer des AufentKalts 
in Polen erkannt werden k|nnen.
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Krankenversicherungsprämie

Die 9ersicKerten zaKlen einen Beitrag für die Krankenversicherung in Höhe von 9% 
der %emessungsgrundlage �z.%. (inkommen nacK Abzug der SozialversicKerungsab�
gaben, Altersrente oder %eKindertenrente oder mindestens ��� des durcKscKnittlicKen 
MonatsgeKalts im 8nterneKmenssektor, das vom Prlsidenten des =entralamtes für Sta�
tistik bekannt gegeben wird ± im Falle von Personen, die eine nicKt�landwirtscKaftlicKe 
:irtscKaftstltigkeit ausüben�. Die .rankenversicKerungsbeitrlge werden von den Arbeit�
gebern, der SozialversicKerung und anderen 5enteneinricKtungen, SozialKilfeeinricKtun�
gen, ScKulen und 8niversitlten, usw. �%eitragszaKler� bezaKlt.

Die Nutzung von Gesundheitsleistungen

Personen, die in Polen zur aus |ffentlicKen Mitteln finanzierten *esundKeitsversorgung 
berecKtigt sind �Leistungsempflnger�, k|nnen diese Leistungen nur in (inricKtungen 
der *esundKeitsversorgung nutzen, die einen entsprecKenden 9ertrag mit dem 1F= 
unterzeicKnet Kaben. Diese 9ertrlge wurden von der überwiegenden MeKrKeit der *e�
sundKeitseinricKtungen in Polen unterzeicKnet. ,m Falle, wenn die *esundKeitsleistungen 
im 1otfall von einer (inricKtung erbracKt werden, die keinen 9ertrag mit dem 1ationalen 
*esundKeitsfonds Kat, Kat der (mpflnger das 5ecKt auf diese Leistungen im unentbe�
KrlicKen 8mfang. 

Die Leistungsempflnger wlKlen einen Arzt, eine Krankenschwester und Hebamme 
der primären Gesundheitsversorgung durcK die (inreicKung einer scKriftlicKen (r�
kllrung. 1ormalerweise ist der erste %esucK bei der ausgewlKlten *esundKeitseinricK�
tung mit der 5egistrierung und AuswaKl des Arztes der primlren *esundKeitsversorgung 
�P2=� verbunden.

Für die 5egistrierung ist die Überprüfung der Rechte des Patienten auf Gesund-
heitsversorgung notwendig, die von der *esundKeitseinricKtung im elektroniscKen 
e:8ĝ�S\stem erfolgt �(lektroniscKe hberprüfung der 5ecKte der Leistungsempflnger� 
und eine sofortige %estltigung der 5ecKte des Patienten auf aus |ffentlicKen Mitteln 
finanzierten *esundKeitsleistungen erm|glicKt. Die hberprüfung des 5ecKts auf aus 
|ffentlicKen Mitteln finanzierten *esundKeitsleistungen erfolgt auf der *rundlage der 
P(S(L�1ummer und eines Dokumentes zur ,dentitltsbescKeinigung. Dies kann zum 
%eispiel der Personalausweis, 5eisepass, FüKrerscKein und im Falle von .indern im 
scKulpflicKtigen Alter bis zu �� -aKren der aktuellen ScKulausweis sein.

,n (rmangelung der M|glicKkeit einer hberprüfung der 5ecKte des Patienten in dem 
elektroniscKen S\stem muss ein Dokument vorgelegt werden, das die 7atsacKe der =u�
geK|rigkeit zur .rankenversicKerung bestltigt, wie z.%. der Druck ZUS RMUA. :enn der 
Patient ein solcKes Dokument nicKt Kat, kann er eine schriftliche Erklärung über sein 
5ecKt auf die *esundKeitsversorgung einreicKen.
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Umfang der Gesundheitsleistungen und Notrufe
Die aus |ffentlicKen Mitteln finanzierte *esundKeitsversorgung kann sowoKl durcK |ffen�
tlicKe, als aucK private 5ecKtstrlger erteilt werden, von denen entsprecKende 9ertrlge 
mit dem 1ationalen *esundKeitsfonds unterzeicKnet wurden. Die aus |ffentlicKen Mitteln 
finanzierten Leistungen der *esundKeitsversorgung umfassen�

± Gesundheitsleistungen, die der (rKaltung, 5ettung, :iederKerstellung und 9er�
besserung der *esundKeit dienen, und andere mediziniscKe Aktivitlten, die aus 
dem %eKandlungsprozess oder den gesetzlicKen vom *esundKeitsminister bes�
timmten %estimmungen resultieren� 

± sachliche Gesundheitsleistungen ± Arzneimittel, Medizinprodukte, die mit dem 
Prozess der %eKandlung verbunden sind ± zum 7eil zaKlbar, pauscKalzaKlbar oder 
vollzaKlbar�

± behandlungsbegleitende Leistungen ± AufentKalt und 9erpflegung, medizi�
niscKe 7ransportleistungen in ��K� oder *anztagsbetreuung.

Der +ausarzt �P2=�Arzt� füKrt die grundlegende %eKandlung und erteilt ± nacK %edarf 
± hberweisungen an andere FacKlrzte. Der 9ersicKerte kann ohne eine Überweisung 
vom +ausarzt *esundKeitsdienste der folgenden FacKlrzte in AnsprucK neKmen� 
Gynäkologen und Geburtshelfer, Zahnarzt �im 5aKmen der zaKnlrztlicKen %eKandlung 
werden nur wenige zaKnlrztlicKe Leistungen aus dem 1ationalen *esundKeitsfonds 
bezaKlt�, Venerologen, Onkologen, Psychiater. %ei 1otflllen werden mediziniscKen 
Leistungen oKne die erforderlicKe hberweisung erteilt. (ine hberweisung ist aucK im 
Falle der 1otwendigkeit einer +ospitalisierung erforderlicK �sie ist nicKt notwendig im 
Falle eines 8nfalls, einer 9erletzung, 9ergiftung oder einer anderen pl|tzlicKen *efaKr für 
die *esundKeit�. (ingriffe, 8ntersucKungen und Medikamente wlKrend des AufentKalts 
im .rankenKaus werden kostenlos zur 9erfügung gestellt.

Die gesamtpolnische rund um die Uhr aktive 
Telefonnummer der Notrufzentralen lautet 112.

,nformationen über *esundKeitseinricKtungen, die 9ertrlge mit dem 1F= Kaben, k|nnen 
bei regionalen 1F=�1iederlassungen gefunden werden. ,nformations�7elefonnummern 
der einzelnen 1F=�1iederlassungen k|nnen auf der :ebsite des 1F= gefunden werden.

Zahlung für Gesundheitsleistungen und Medikamente 
,m Falle von *esundKeitsleistungen im 5aKmen der allgemeinen .rankenversicKerung 
werden Leistungen kostenlos zur 9erfügung gestellt, wen die %estimmungen keine %e�
teiligung der %egünstigten an den .osten vorKerseKen.

Die =aKlung gilt für die Leistungen, wo in den nationalen 5ecKtsvorscKriften klar angege�
ben wurde, dass sie im 5aKmen der .rankenversicKerung nicKt zusteKen. Dies sind zum 
%eispiel Leistungen, die im .ureinricKtungen für 9ersicKerte oKne hberweisung für diese 
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Art der %eKandlung zur 9erfügung gestellt werden� die .osten für 5eise und 8nterkunft 
in %ezug auf die .urbeKandlung ± der Leistungsempflnger trlgt die .osten der 5eise 
zu und von der .urbeKandlung sowie 7eilzaKlung für die .osten der 8nterkunft und 
9erpflegung im .ursanatorium, ScKutzimpfungen, die anderes als die in den 9erordnun�
gen über ,nfektionskrankKeiten und ,nfektionen sind. Die 9ersorgung mit mediziniscKen 
Produkten, wie ProtKesen, %rillen, 5ollstüKle usw. sind mengenml�ig bescKrlnkt und 
teilweise zaKlungspflicKtig. 

Aus kostenlose Medikamente Kaben AnsprucK 9ersicKerte, die in ein .rankenKaus oder 
eine andere *esundKeitsversorgungseinricKtung für MenscKen angenommen werden, 
die rund um die 8Kr oder ganztlgig *esundKeitsleistungen ben|tigen, sowie bei %e�
Kandlungs� und Pflegeleistungen, Diagnostik und 5eKabilitation von 7rlgern, die für die 
(rbringung von Leistungen im 5aKmen der .rankenversicKerung zugelassen sind, sowie 
bei der *ewlKrung von 1otKilfe von den zugelassen 7rlgern. 

Für den .auf von Arzneimitteln mit einer reduzierten =aKlung ist ein Rezept notwendig, 
das von einem Arzt oder Sanitlter, eine .rankenscKwester oder +ebamme mit =ulassung 
zur %erufsausübung ausgestellt wird.

Arzneimittel werden in den Apotheken in der 5egel auf der *rundlage einer 9erscK�
reibung durcK eine zugelassene Person ausgegeben�

± kostenlos,
± gegen eine PauscKalgebüKr oder
± für die =aKlung von ��� oder ��� der begrenzten F|rderung oder 
± für den vollen Preis ± im Falle von Arzneimitteln au�erKalb der Liste der erstat�

tungsflKigen Arzneimittel oder im Falle der 9erscKreibung dieses Medikaments in 
der ,ndikation, die keiner (rstattung unterliegt.

Auf der *rundlage der ,ndikation eines Arztes der .rankenversicKerung Kat der 9ersicKer�
te den AnsprucK auf eine kostenlose Beförderung mit Sanitätstransportmitteln, ein�
scKlie�licK der LuftfaKrt, in das nlcKste .rankenKaus, in dem entsprecKenden Leistungen 
bereitgestellt werden, und zurück, bei 1otwendigkeit einer sofortigen %eKandlung oder bei 
der 1otwendigkeit, die .ontinuitlt der %eKandlung zu gewlKren, sowie im Falle von %e�
wegungsst|rungen, die die 9erwendung von |ffentlicKen 9erkeKrsmitteln für die 5eise zur 
%eKandlung verKindern zu der nlcKsten *esundKeitsversorgungseinricKtung, von der die 
Leistungen im entsprecKenden %ereicK erbracKt werden, und zurück. ,n sonstigen Flllen 
steKt die %ef|rderung auf der *rundlage der ,ndikation des Arztes der .rankenversicKe�
rung entgeltlich oder gegen Teilzahlung zu.

Weitere Informationen:
http://www.nfz.gov.pl 1ationaler *esundKeitsfonds 

http://www.mz.gov.pl Ministerium für *esundKeit 
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Privatleben

Standesurkunden 
(reignisse wie *eburt, (KescKlie�ung, 7od werden in Form von Standesurkunden im 
Personenstandsregister vom für den 2rt des (reignisses zustlndigen Leiter des Stan�
desamtes registriert. Die im Personenstandsregister erstellten Standesurkunden stellen 
in der 5epublik Polen den einzigen %eweis für die dort beurkundeten (reignisse dar. Für 
den =weck der Dokumentierung des (reignisses, einscKlie�licK in einigen *ericKts� oder 
9erwaltungsverfaKren, werden aus dem 5egister des Personenstandes vollstlndige und 
verkürzte AbscKriften der Standesurkunden ausgestellt. Das polniscKe 5ecKt sieKt aucK 
die M|glicKkeit der (rstellung einer polniscKen Standesurkunde auf der *rundlage eines 
ausllndiscKen Standesdokuments.

Geburt eines Kindes 
Die Geburt eines Kindes auf dem *ebiet Polens ist beim für den 2rt der *eburt des 
.indes zustlndigem Standesamt innerKalb von �� 7agen nacK dem Datum der +erstel�
lung der .arte oder der *eburt oder, wenn das .ind tot geboren wurde, � 7age nacK der 
(rstellung der .arte der toten *eburt anzumelden. Die .arte der *eburt � der toten *eburt 
ist ein mediziniscKes Dokument, das durcK den %eKandlungstrlger an das Standesamt 
übermittelt wird. 

Die .arte der *eburt wird drei 7age nacK der (rstellung, die .arte der toten *eburt einen 
7ag nacK der (rstellung übermittelt. =ur Anmeldung der *eburt sind verpflicKtet� die Mut�
ter oder der 9ater des .indes mit voller 5ecKtsflKigkeit. Die Mutter oder der 9ater des 
.indes, die das ��. LebensMaKr vollendet Kaben, füKren die Meldung durcK, wenn sie eine 
bescKrlnkte 5ecKtsflKigkeit Kaben. ,n anderen Flllen erfolgt die Meldung durcK gesetz�
licKen 9ertreter oder 9ormund der Mutter. Die Anmeldung der *eburt kann aucK durcK 
einen %evollmlcKtigten erfolgen. :enn die Meldung der *eburt innerKalb der vorge�
nannten Fristen nicKt erfolgt ist, erfolgt die (intragung der *eburt, einscKlie�licK der :aKl 
des 9ornamens des .indes von Amts wegen. Der Leiter des Standesamtes gibt nacK 
der (intragung der *eburt von Amts wegen eine kostenlose AbscKrift der verkürzten 
*eburtsurkunde der die *eburt meldenden Person aus.

Eheschließung
(ine Ehe kann nur durcK einen Mann und eine Frau gescKlossen werden, die gemeinsam 
die folgenden %edingungen erfüllen� mindestens �� -aKre sind, nicKt v|llig entmündigt 
sind, nicKt von einer ps\cKiscKen (rkrankung oder geistiger %eKinderung betroffen sind, 
nicKt in einer anderen (Ke verbleiben, durcK kein ÄFamilienband´ verbunden sind �nicKt 
verwandt oder verscKwlgert in einer geraden Linie, keine *escKwister�, nicKt nicKt in der 
%ezieKung der AnnaKme �Adoption� verbleiben. PartnerscKaften, aucK zwiscKen Perso�
nen des gleicKen *escKlecKts sind nicKt zullssig oder recKtlicK geregelt.
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(ine (Ke kann in zwei Formen gescKlossen werden� vor einem frei gewlKlten Leiter des 
Standesamtes oder vor einem *eistlicKen �religi|se (KescKlie�ung, die zivilrecKtlicKe Aus�
wirkungen ausl|st�. Die (Ke wird gescKlossen, wenn ein Mann und eine Frau gleicKzeitig 
eine (rkllrung vor dem Leiter des Standesamtes abgeben, dass sie zusammen eine (Ke 
scKlie�en.

Personen, die eine (Ke scKlie�en m|cKten, müssen beim Leiter des Standesamtes 
unentbeKrlicKe 8rkunden für die ScKlie�ung einer (Ke einreicKen oder vorlegen. :enn 
die (rlangung eines dieser Dokumente auf scKwer zu überwindende +indernisse st|�t, 
kann das *ericKt die Person von der 9erpflicKtung zu (inreicKung oder 9orlage befreien.

Die (Ke wird ebenfalls gescKlossen, wenn ein Mann und eine Frau, von denen eine (Ke 
nacK dem inneren 5ecKt der .ircKe oder einer anderen religi|sen 9ereinigung gescKlos�
sen wird, in *egenwart eines Priesters den gemeinsamen :illen erkllren, dass sie eine 
(Ke unter polniscKem 5ecKt scKlie�en m|cKten, und der Standesbeamte danacK eine 
(Keurkunde erstellt.

Damit eine religi|se (Ke die Auswirkungen des bürgerlicKen 5ecKts verursacKt, müssen 
bestimmte 9oraussetzungen erfüllt sein� die 1upturiens �MenscKen, die eine (Ke scKlie�
�en m|cKten� müssen vor der ScKlie�ung der (Ke vom Leiter des Standesamtes eine 
%escKeinigung erKalten, dass keine 8mstlnde vorliegen, die eine (KescKlie�ung aus�
scKlie�en. Diese %escKeinigung wird dann dem *eistlicKen vorgelegt. 1acK der ScKlie�
�ung einer (Ke ist der *eistlicKe verpflicKtet, diese %escKeinigung innerKalb von � 7agen 
an den Standesamt zusammen mit einer %escKeinigung zu senden, dass die (rkllrungen 
über die ScKlie�ung einer (Ke in seiner *egenwart abgegeben wurden. Diese Dokumen�
te bilden die *rundlage für die (rstellung einer (Keurkunde.

8nterlagen, die für die (KescKlie�ung erforderlicK sind� ein ,dentitltsausweis �d.K. Per�
sonenausweis, 5eisepass� muss zur (insicKt vorgelegt werden und es müssen folgende 
8nterlagen eingereicKt werden� eine scKriftlicKe =usicKerung �das Dokument ist � Monate 
nacK dem 7ag gültig, an dem Mede der die (Ke scKlie�enden Personen unter AndroKung 
der strafrecKtlicKen 9erantwortlicKkeit die für falscKe Aussagen eine scKriftlicKe (rkllrung 
abgibt, dass keine +indernisse gegen die (KescKlie�ung im Sinne des Familien- und Vor-

mundschaftsgesetzbuches vorliegen�, eine =ustimmung des *ericKtes für die ScKlie�ung 
einer (Ke, wenn dies nacK den %estimmungen des Familien- und Vormundschaftsge-

setzbuches erforderlicK ist, eine =ustimmung des *ericKtes für die ScKlie�ung einer 
(Ke durcK einen %evollmlcKtigten und eine 9ollmacKt, wenn die (Ke durcK einen %evoll�
mlcKtigten gescKlossen werden soll.

:enn ein polniscKer %ürger keine in Polen erstellten Personenstandsurkunden Kat, reicKt 
er eine ausllndiscKe Standesurkunde oder eine andere 8rkunde zur %estltigung der 
*eburt, die in dem Land ausgestellt wurde, in dem keine 5egistrierung des Personens�
tandes gefüKrt wird, und wenn er vorKer verKeiratet war ± ein Dokument zur %estltigung 
der (KescKlie�ung zusammen mit ein Dokument zur %estltigung der AufKebung oder 
1icKtigkeitserkllrung der (Ke oder zur %estltigung der 1icKt�([istenz der (Ke.

Lexilog-Suchpool



��

LEBEN UND AUFENTHALT IN POLEN

Ein Bürger der Mitgliedsstaaten der EU/EFTA, der eine Ehe in Polen schließt, legt 
ein ,dentitltsdokument vor und reicKt folgende 8nterlagen ein� neben einer scKriftlicKen 
=usicKerung ein Dokument zur %estltigung, dass er in hbereinstimmung mit geltendem 
5ecKt eine (Ke scKlie�en kann, wobei das *ericKt den %ürger im Falle, dass die (rlan�
gung dieses Dokuments auf scKwer zu überwindende +indernisse st|�t, auf seinen An�
trag Kin von der PflicKt zur (inreicKung dieses Dokumenten befreien kann. :enn auf der 
*rundlage der übrigen eingereicKten Dokumente nicKt m|glicK sein wird, die ben|tigen 
Daten für die (rstellung einer (Keurkunde festzustellen �d.K. Angaben zu der Person 
und iKrem Familienstand�, wird eine AbscKrift der *eburtsurkunde und ± wenn diese
Person vorKer verKeiratet war ± ein Dokument zur %estltigung der (KescKlie�ung zu�
sammen mit ein Dokument zur %estltigung der AufKebung oder 1icKtigkeitserkllrung 
der (Ke oder zur %estltigung der 1icKt�([istenz der (Ke eingereicKt.

Dokumente zur %estltigung der AufKebung, 1icKtigkeitserkllrung der 1icKte[istenz einer 
(Ke sind unter anderem� verkürzte AbscKrift der Sterbeurkunde oder AbscKrift der recKt�
skrlftigen *ericKtsentscKeidung oder 7odeserkllrung des früKeren (Kegattens, AbscKrift 
der recKtskrlftigen *ericKtsentscKeidung über die ScKeidung, AbscKrift der recKtskrlfti�
gen *ericKtsentscKeidung über die über die AufKebung der (Ke, AbscKrift der recKtskrlfti�
gen *ericKtsentscKeidung über die 1icKte[istenz der (Ke.

Die (rkllrung über die Namensführung von jedem der Ehegatten nacK der ScKlie�ung 
der (Ke wird vor dem Leiter des Standesamtes unmittelbar nacK der ScKlie�ung der (Ke 
oder vor der (rstellung einer %escKeinigung durcK den Leiter des Standesamtes, dass 
keine 8mstlnde gegen die ScKlie�ung einer (Ke vorliegen. Die (Kegatten k|nnen� einen 
gemeinsamen 1amen füKren, die den bisKerigen 1amen eines von iKnen darstellt, iKre 
aktuellen 1amen beibeKalten, iKren bisKerigen 1amen mit dem 1amen des anderen (Ke�
gatten verbinden. :enn keine (rkllrungen über die 1amensfüKrung abgegeben werden, 
beKllt Meder (Kegatte seinen besteKenden 1amen. Kinder führen den Namen, die der 
1amen der beiden (Kegatten ist. +aben die (Kegatten unterscKiedlicKe 1acKnamen, so 
füKrt das .ind den 1amen, der in iKren gleicKlautenden (rkllrungen angegeben wurde. 
Die (Kegatten k|nnen� den 1amen eines von iKnen, den 1amen, der aus der .ombi�
nation des 1amens der Mutter und des angeknüpften 1amens des 9aters des .indes 
angeben. :enn die (Kegatten keine gemeinsame (rkllrung über den 1amen des .indes 
abgegeben Kaben, füKrt das .ind einen 1amen, der aus dem 1amen der Mutter und dem 
angeknüpften 1amen des 9aters besteKt. 1acK der (rstellung der (Keurkunde wird von 
Amts wegen eine kostenlose AbscKrift der (Keurkunde ausgestellt.

Tod
Die Anmeldung des Todes erfolgt beim für den 2rt des 7odes zustlndigen Standesamt 
durcK die 9orlage des 7odesscKeins �eines mediziniscKen Dokuments zur %estltigung 
des 7odes, das von der zur %estattung berecKtigten Person erKalten wird� innerKalb von 
� 7agen nacK dessen (rstellung� und innerKalb von �� Stunden nacK dem 7od, wenn der 
7od aufgrund einer ,nfektionskrankKeit eingetreten ist.
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Für die Anmeldung des 7odes sind der 5eiKe nacK folgende Personen berecKtigt� der 
(Kegatte, verwandte 1acKkommen �z.%. ein .ind�, verwandte 9orfaKren �z.%. (ltern, 
*ro�eltern�, 9erwandte in aufsteigender Seitenlinie bis zum vierten *rad der 9er�
wandtscKaft �z.%. %ruder�, 9erscKwlgerte in einer geraden Linie bis zum ersten *rad 
�z. ScKwiegervater, ScKwiegermutter�. Der Leiter des Standesamtes stellt nacK Anmel�
dung des 7odes von Amts wegen eine kostenlose verkürzte AbscKrift der Sterbeurkunde 
aus.

Weitere Informationen: 
http://www.mswia.gov.pl Ministerium für ,nnere AngelegenKeiten und 9erwaltung 

http://www.obywatel.gov.pl Portal 2%<:A7(L 

Kultur- und Sozialleben

Kulturleben
(ine grundlegende 2rganisationsform der .ulturtltigkeit in Polen sind aus |ffentlicKen 
Mitteln finanzierte Kultureinrichtungen ± von Museen und .unstinstitutionen �wie 7Kea�
ter oder PKilKarmonien� bis auf Lokalebene tltigen zaKlreicKen kleinen %ibliotKeken 
und .ulturKlusern. Die =aKl der .ultureinricKtungen in Polen betrlgt zur =eit ca. � 7sd. 
1eben .ulturinstitutionen füKren zaKlreicKe 1icKtregierungsorganisationen, .ircKen und 
5eligionsgemeinscKaften sowie private 8nterneKmen die .ulturtltigkeit. ,nformationen 
über das .ulturleben und die 8nterKaltung in Polen sind in 7ageszeitungen �gr|�te 
7ageszeitungen in Freitagsausgaben ver|ffentlicKen .ulturbroscKüren für die ganze 
nlcKste :ocKe�, im FernseKen und 5adio �inklusive 7Kemenkanlle� und im ,nternet 
vorKanden. 

Museen prlsentieren interessante Sammlungen sowoKl der alten als aucK zeitgen|ssi�
scKen .unst. (inige von iKnen besitzen in iKren %estlnden :eltmeisterwerke wie z.%. die 
%ilder ÄDie Dame mit dem +ermelin´ von Leonardo da 9inci und ÄDie LandscKaft mit dem 
barmKerzigen Samariter´ von 5embrandt ± im 1ationalmuseum in .rakau oder ÄDas Müngste 
*ericKt´ von +ans Memling ± im 1ationalmuseum in Danzig. Die Museen sind meistens 
dienstags bis sonntags bis ca. secKzeKn, mancKe bis acKtzeKnten 8Kr ge|ffnet. (intrittsge�
büKren sind niedrig und an ausgewlKlten 7agen in einigen Museen ist der (intritt frei. 

Die wicKtigste .ultureinricKtung ist Großes Theater – Nationaloper, gezlKlt zu weltgr|�ten, 
das die 2perklassik oder zeitgen|ssicKe :erke im Repertoire hat, arbeitet mit weltre�
nommierten Solisten zusammen. Andere 2pernKluser befinden sicK in � *ro�stldten 
des Landes. 

Dramatheater sind in allen gr|�eren Stldten �mit 7Keaterferien in -uli und August� tltig. 
,n Sommerzeit arbeiten dagegen 7Keater in .urorten �u.a. in Sopot und =akopane�. =u 
den bekanntesten polnischen Bühnen geK|ren 1ationales 7Keater in :arscKau, 1atio�
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nales Altes 7Keater von +elena ModrzeMewska in .rakau Kttp���www.star\�teatr.krakow.pl�, 
75 :arscKau, PolniscKes 7Keater in %reslau. =u den popullrsten MusiktKeatern in Polen 
zlKlen das MusiktKeater in *dingen und Musiktheater Ä5oma´ in :arscKau. 8nter vielen 
polniscKen 7Keaterfestivals sind nennenswert u.a. das SKakespearefestival in Danzig, 
,nternationales 7Keaterfestival ÄDie *|ttlicKe .om|die´ in .rakau, ,nternationales Festival 
der MüdiscKen .ultur ÄSingers :arscKau´ und ,nternationale Festival der Marionettent�
Keater in %ielsko�%iaáa.

Philharmonien sind in gr|�ten Stldten einzelner Landesregionen tltig. (inen be�
sonderen 5uf genie�t die 1ationalpKilKarmonie in :arscKau. =u bekannten Festivals 
der klassiscKen Musik mit der llngsten 7radition geK|ren� das Musikfestival in àaĔcut, 
Moniuszkofestival in .udowa =dryM, &Kopinfestival in Duszniki =dryM sowie Festival für 
zeitgen|ssiscKe Musik Ä:arscKauer +erbst´ �:arscKau, Polen� und Festival Ä:ratislavia 
&antans´ �%reslau�. (s finden aucK in der natürlicKen Szenerie organisierte .onzerte im 
Freien statt, u.a.� in ĩelazowa :ola ± dem *eburtsort des berüKmten .omponisten Frie�
dricK &Kopin. Polen ist der 9eranstalter von für das internationale musiscKe 8mfeld wicK�
tigen Musikwettbewerben� ,nternationalen .lavierwettbewerbes von &Kopin �:arscKau�, 
,nternationalen *eigenwettbewerbes von +enr\k :ieniawski �Posen� und ,nternationalen 
*esangswettbewerbes von Stanisáaw Moniuszko �:arscKau�.

Ticketpreise für 7Keater, 2pern und PKilKarmonien sind verscKieden und Klngen von 
vielen Faktoren ab �u.a. dem ,nstitutionsstandort, iKrem Profil und iKrer *r|�e�. ,n fast 
allen gibt es (rml�igungen für .inder und -ugendlicKe sowie Senioren. =u den teureren 
(vents ist es m|glicK, billige (intrittskarten zu kaufen �oKne garantiertes 5ecKt auf einen 
nummerierten Platz�.

,n Polen ist ein reicKes 1etz von Kinobiekten von Multiple[kinos bis kleinen Pro�
grammkinos tltig. ,m Programmangebot sind sowoKl popullre 1euKeiten der :eltkine�
matografie und beste polniscKe Filme, ansprucKsvolles europliscKes, amerikaniscKes 
und asiatiscKes .ino. Darüber Kinaus werden aucK Dokumentar� und .urzfilme vorge�
füKrt. AusllndiscKe Filme, die in polniscKen .inos prlsentiert werden, sind in der 5egel 
nicKt s\ncKronisiert.

Man muss betonen, dass Polen ein turistisch attraktives Land ist. ,n der Liste des 
:eltkulturerbes der MenscKKeit 81(S&2 befinden sicK� KistoriscKes =entrum von .ra�
kau und :arscKau, KistoriscKes Salzbergwerk in :ieliczka, Altstadt in =amoĞü, %iaáo�
wieĪa�8rwald, mittelalterlicKe Stadt 7oruĔ, .|nigsberger ScKloss in Marienburg, .alwaria 
=ebrz\dowska ± ein ArcKitektur� und LandscKaftskomple[ und PilgerfaKrtort oder +olz�
kircKen des SüdlicKen .leinpolen.

Sozialleben
Die AmtsspracKe in Polen ist Polnisch. =u am Klufigsten von Polen verwendeten 
FremdspracKen geK|ren (ngliscK und in geringerem Ma�e DeutscK, Franz|siscK und 
5ussiscK. 
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8nter polnische Feiertage, die gleicKzeitig 5uKetage sind, fallen� der �. -anuar ± 1eu�
MaKr, der �. -anuar ± Dreik|nigfest, Mlrz oder April ± Sonntag und Montag ± der �. und �.
2stertag, der �. Mai ± ein 1ationalfeiertag� der �. Mai ± ein Staatsfeiertag� Mai oder 
-uni �erster Donnerstag � :ocKen nacK 2stern� ± FronleicKnam� der ��. August ± ein 
Feiertag der PolniscKen Armee�+immelfaKrt der -ungfrau Maria� der �. 1ovember ± 
AllerKeiligen� der ��. 1ovember ± ein 1ationaler 8nabKlngigkeitstag� ��±�� Dezember 
± :eiKnacKten.

Weitere Informationen:
http://poland.pl ,nformationsportal über Polen 

http://www.poland.pl Polen ,nternetfüKrer 

http://www.travelpoland.com/ 5eise�Portale über Polen

http://www.polska.travel/pl  

http://culture.pl/pl :issensdatenbank über die polniscKe .ultur inclusive .alender der 
.ulturnews in polniscKer und engliscKer SpracKversion 

http://www.dwutygodnik.com/ ,nternet�.ulturzeitscKrift, unter %erücksicKtigung der 
(reignisse des aktuellen kulturellen Lebens in polniscKer und engliscKer

http://www.Biweekly.pl SpracKversion

Beachten Sie vor und nach Ankunft in Polen

Vor der Abreise nach Polen sollte man:
�. SicK mit Lebens� und Arbeitsbedingungen in Polen und der Situation auf dem 

polniscKen Arbeitsmarkt vertraut macKen. Diese ,nformationen k|nnen Sie dieser 
%roscKüre sowie dem (uropliscKen Arbeitsportal zur Mobilitlt (85(S und der 
polniscKen (85(S�:ebseite entneKmen.

�. Prüfen, ob vorliegende beruflicKe 4ualifikationen in Polen anerkannt werden.

�. Mit der ArbeitssucKe beginnen und ,nformationen über Arbeitgeber erlangen, zu 
denen es nacK Ankunft geKen soll. Man kann die (8�-ob�Datenbank auf dem 
(uropliscKen Portal zur %eruflicKen Mobilitlt (85(S nutzen, die Arbeitsangebo�
te in Polen entKllt. (s loKnt sicK aucK, Dienste eines (85(S�%eraters in iKrem 
Land in AnsprucK zu neKmen oder polniscKe (85(S�Mitarbeiter, am besten aus 
der 5egion, in welcKer eine %escKlftigung angestrebt wird, was es erm|glicKt, 
,nformationen über den Arbeitsmarkt, Stellenangebote sowie Lebens� und Arbeits�
bedingungen in Polen zu erlangen. 1acKdem man eine Arbeit gefunden Kat, sollte 
man sicK sorgflltig mit gebotenen %edingungen vertrautmacKen und sicKerstellen, 
ob sie (rwartungen entsprecKen.
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�. (ine (uropliscKe .rankenversicKerungskarte aussstellen, weil sie bei 8nfall oder 
.rankKeit einen =ugang zu *esundKeitsdiensten garantiert, eine 8nfallversicKe�
rung oder private .rankenversicKerung abscKlie�en �optional�. 

�. Alle Dokumente vorbereiten ± u.a. einen gültigen ,dentitltsnacKweis, eine *eburt�
surkunde, Mede 9ereinbarung oder .orrespondenz mit dem Arbeitgeber, 8nterla�
gen zur vorKerigen %escKlftigung und Ausbildung, .ursen, =usatzTualifikationen 
und ins PolniscKe übersetzte 5eferenzen.

�. 8nterkunft finden.

�. AusreicKende finanzielle Mittel besitzen, die es erlauben, sicK bis zur =eit des 
ersten *eKalts zu unterKalten.

Nach Ankunft in Polen sollte man:
�. :oKnfragen regeln �z.%. :oKnungsmiete�.

�. SicK mit dem Arbeitgeber treffen, um sicKerzustellen, ob die bisKerigen %estim�
mungen einer (instellung � eines 9orstellungsgesprlcKs aktuell sind.

�. (in %ankkonto er|ffnen �darauf Kat eine ausllndiscKe natürlicKe Person mit voller 
5ecKtsflKigkeit ein 5ecKt, die durcK ein SubMekt mit Sitz auf dem *ebiet Polens 
eingestellt ist oder eine Pension, 5ente oder ein Stipendium bezieKt�. %ei der .on�
toer|ffnung ist meistens neben Personalausweis eine ArbeitgeberbescKeinigung 
über die Arbeit in Polen oder ein Dokument, das einen Pension�, 5enten�, Stipen�
diumbezug bestltigt, erforderlicK.

�. 9on StaatsangeK|rigen der Mitgliedstaaten der (8�(F7A ist eine Arbeitserlaubnis 
in Polen nicKt erforderlicK, MedocK bei einem llngeren AufentKalt als � Monate 
ist die AufentKalt registrierungspflicKtig. 8m dies zu tun, sollte man zu einem für 
den :oKnort zustlndigen regionalen :oMwodscKaftsamt geKen.

�. (ine Steuernummer �1,P� bei einem für den :oKnort zustlndigen Finanzamt in 
Polen beantragen.

�. %ei einem llngeren AufentKalt kann man aucK die *ewlKrung einer Personeni�
dentifikationsnummer �P(S(L� bei der Stadt� oder *emeindeverwaltung beantra�
gen. 1acK (rKalt dieser Personenidentifikationsnummer �P(S(L�, wird sie eine 
.ennung, die die Serie und 1ummer des 5eisepasses ersetzt.

�. SicK bei einem ausgewlKlten brzteKaus anmelden und einen +ausarzt wlKlen. 

�. Fragen eines .rippe�, .indergarten� und ScKulbesucKs von .indern regeln �soviel 
die .inder aucK mit in Polen leben�.

�. eine polniscKe +and\�1ummer kaufen, was es erlaubt, billiger in Polen als mit 
einem ausllndiscKen +and\ zu telefonieren.
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Weitere Informationen:
http://www.eures.europa.eu (uropliscKes Portal zur %eruflicKen Mobilitlt (85(S der 
(uropliscKen .ommission

http://www.eures.praca.gov.pl PolniscKe (85(S�:ebsite
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Arbeiterfreizügigkeit in der EU/EFTA

Recht auf die Arbeiterfreizügigkeit
*eml� 9ertrag über die Arbeitsweise der (uropliscKen 8nion �A(89� Kat Meder %ürger 
eines (8�Mitgliedstaates ein Recht auf die Freizügigkeit und den Aufenthalt auf dem 
Gebiet von Mitgliedstaaten, vorbeKaltlicK der durcK das (8�5ecKt festgelegten %edin�
gungen. Die Freizügigkeit innerKalb der (8 ist eines der *rundrecKte der StaatsangeK|�
rige von den (8�Mitgliedstaaten. *eml� Art. �� A(89 beruKt die Arbeiterfreizügigkeit auf 
einer *leicKbeKandlung der %ürger von den (8�Mitgliedstaaten in %ezug auf die (ntloK�
nung und sonstige Arbeits� und %escKlftigungsbedingungen. 8nter Arbeiterfreizügigkeit 
fallen aucK Familienmitglieder von Migranten.

Das 5ecKt auf die Arbeiterfreizügigkeit innerKalb der (8 gilt auch für StaatsangeK|rige 
von (F7A�Mitgliedstaaten und %ürger der ScKweiz kraft gesonderter Assoziationsabkom�
men und 9ertrlge mit der (8. 

Die %estimmungen über die Arbeiterfreizügigkeit berecKtigen zu�
± ArbeitssucKe in einem anderen (8�(F7A�Mitgliedstaat.
± ArbeitsaufnaKme in einem anderen (8�(F7A�Mitgliedstaat oKne 1otwendigkeit 

der (inKolung einer Arbeitserlaubnis.
± :oKnsitz in einem anderen (8�(F7A�Mitgliedstaat wegen einer Arbeit.
± AufentKalt in einem anderen (8�(F7A�Staat aucK nacK %eendigung eines 

ArbeitsverKlltnisses, sofern die mit dem (8�5ecKt bestimmten %edingungen 
erfüllt sind.

± *leicKbeKandlung mit %ürgern eines Meweiligen (8�(F7A�Mitgliedstaates KinsicK�
tlicK des =ugangs zur %escKlftigung, zu Arbeitsbedingungen, sozialen und steuer�
licKen 9ergünstigungen, ScKulungen, MitgliedscKaftsregeln in *ewerkscKaften, 
:oKnungsbestlnden, zur %ildung, %erufsleKre und �ausbildung für Arbeiterkinder, 
zur von Arbeitslmtern geleisteten 8nterstützung.

(ine kostenlose 5ecKtsberatung über die AnsprücKe aus der Arbeiterfreizügigkeit bieten 
in Polen %ezirksarbeitsaufsicKtsbeK|rden.

Der %ürger eines 8(�(F7A�Mitgliedstaates durcK den AbscKluss eines Arbeitsvertrages 
mit dem polniscKen Arbeigeber unterliegt grundsltzlicK den polniscKen arbeitsrecKtlicKen 
9orscKriften und muss nicht sich um eine Arbeitserlaubnis bewerben. (s gibt MedocK 
AusnaKmen in %ezug auf den =ugang von (8�(F7A�%ürgern zu bestimmten %erufen, 
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z.%. =ugang zu einem 7eil der Posten in %eK|rden, zur Arbeit in der Position des &Kefre�
dakteuren einer =eitung oder =eitscKrift.

*leicKzeitig kann man auf dem *ebiet Polens die Arbeit als sog. entsandter Arbeiter 
leisten also Arbeiter, der von einem Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen (8�(F7A�Mit�
gliedstaat eingestellt ist und der vorübergeKend in die Arbeit in Polen eingewiesen wird. 
(inem solcKen Arbeiter müssen %edingungen sicKergestellt werden, die nicKt scKlecKter 
als die im polniscKen ArbeitsgesetzbucK und in anderen 9orscKriften über die 5ecKte und 
PflicKten eines Arbeiters festgelegt sind. Dies gilt u.a. für� Mindestarbeitsentgelt, (ntgelt�
K|Ke und =ulagen für hberstunden, Standards und Arbeitszeit, (rKolungsurlaub sowie 
ArbeitssicKerKeit und �K\giene. 

Beschränkungen für den Zugang zu einigen Berufen 
Der *rundsatz eines gleicKen =ugangs zum Arbeitsmarkt wird durcKgefüKrt ± vor�
beKaltlicK der Ausnahmen wie z.%. =ugang zu einigen %erufen, z.%. %ürger anderer 
(8�(F7A�Staaten Kaben keinen =ugang zu einem 7eil der Arbeitsplltze im |ffentlicKen 
Sektor, einscKlie�licK in der |ffentlicKen 9erwaltung ± sowoKl 5egierungs� als aucK 
lokalen, zu einigen Stellen in der 5ecKtspflege wie ScKiedsricKter, ScKiedsricKterassisten�
ten, 5ecKtspfleger, Staatsanwllte, ScK|ffen, %ewlKrungsKelfer, *ericKtsvollzieKer, %eamte, 
%escKlftigte im Strafvollzug. (inscKrlnkungen gelten aucK für die Position des &Kefre�
dakteuren einer =eitung oder =eitscKrift.

,m Falle der %eamtenbescKlftigung, ein Amtsgeneraldirektor, durcK die ,nformation�
sverbreitung über offene Stellen, weist mit =ustimmung des Leiters des |ffentlicKen Dien�
stes auf Posten Kin, um die sicK, au�er polniscKer %ürger, die StaatsangeK|rigen von 
(8�(F7A�Mitgliedstaaten bewerben k|nnen, denen nacK den %estimmungen des *eme�
inscKaftsrecKtes ein 5ecKt auf die %escKlftigungsaufnaKme auf dem polniscKen 7errito�
rium zusteKt. (ine Person, die keine polniscKe StaatsangeK|rigkeit besitzt, kann an einem 
Arbeitsplatz eingesetzt werden, an dem die geleistete Arbeit nicKt mit einer direkten oder 
indirekten %eteiligung an der Ausübung |ffentlicKer MacKt und Funktionen, die allgemeine 
,nteressen des Staates scKützen, verbunden ist, wenn sie ausreicKend bestltigte Polni�
scKkenntnisse besitzt. Darüber Kinaus muss diese Person PolniscK k|nnen, was durcK 
ein entsprecKendes Dokument nacKzuweisen ist.

Weitere Informationen:
http://ec.europa.eu/ :ebsite der (uropliscKen .ommission 

https://dsc.kprm.gov.pl/znajdz-prace-w-sluzbie-cywilnej %escKlftigungsgrundsltze 
in der |ffentlicKen 9erwaltung und andere nützlicKe ,nformationen

https://dsc.kprm.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-8

https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/pm_ordinance_0.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090640539
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Wie finde ich eine Arbeit

Personen, die die StaatsangeK|rigkeit eines (8�(F7A�Mitgliedstaates besitzen, k|nnen 
die Arbeit in Polen ohne Notwendigkeit der Einholung einer Arbeitserlaubnis aufneK�
men, auf gleicKen 5egeln wie polniscKe %ürger.

,n Polen kann man die Arbeit selbststlndig sucKen, indem man Lebensllufe inclusive 
MotivationsscKreiben an ausgewlKlte Arbeitgeber einreicKen oder mittels�

± EURES-Netzes, gegründet durch die Europäische Kommission, öffentliche 
Arbeitsverwaltungen und andere berechtigte Organisationen darstellen und 
die zum Ziel hat, die Arbeitermobilität in den EU/EFTA�Mitgliedstaaten zu för-
dern. -eder (8�(F7A�%ürger kann die 1etzdienste in AnsprucK neKmen, zu denen 
die 8nions�Arbeitsvermittlung und das ,nformieren über die Lebens� und Arbeitsbe�
dingungen in den EU/EFTA�Mitgliedstaaten zlKlen. Arbeitsangebote in Polen wer�
den auf dem (uropliscKen Portal zur beruflicKen Mobilitlt ver|ffentlicKt, auf dem 
sicK Stellenangebote aus allen |ffentlicKen Arbeitsverwaltungen aus der (8�(F7A 
und anderen (85(S�Mitgliedern befinden, deswegen kann man dort Arbeitsange�
bote aus polniscKen .reisarbeitslmtern und Freiwilligen Arbeitsgruppen finden�

± Kreisarbeitsämter, die Stellenangebote in einer =entraldatenbank der Stellenage�
bote ver|ffentlicKen. 8m alle Arbeitsangebote zu nutzen, über die das .reisarbeit�
samt verfügt, sollte man sicK bei diesem Amt als Arbeitslose oder ArbeitssucKende 
anmelden. (ine 5egistrierung erm|glicKt einen =ugang zu diesen Stellenangeboten, 
in denen Daten des polniscKen Arbeitgebers ausscKlie�licK dem Amt bekannt sind.

± Freiwillige Arbeitsgruppen, die eine Arbeitsvermittlung vor allem für die -ugend 
füKren und die Stellenangebote kann man in der Datenbank Arbeitsvermittlung 
finden�

± Rechtssubjekte, die Arbeitsagenturen führen, sicK mit einer Arbeiterselektion 
und �auswaKl für den Arbeitgeber bescKlftigen. Die *rundlage für eine legale 7ltig�
keit einer Arbeitsagentur auf dem *ebiet Polens ist die (rlangung eines =ertifikats 
zum 1acKweis des (intrags im Arbeitsagenturregister, gefüKrt von für den Agentur�
sitz zustlndigen :oMwodscKaftsmarscKlllen. (s ist verboten, von Personen, für die 
die Arbeitsagentur eine %escKlftigung oder eine andere (rwerbsarbeit sucKt, oder 
denen sie die +ilfe bei der AuswaKl eines ricKtigen %erufs und (instellungsortes 
leistet, *ebüKren andere zu bezieKen als *ebüKr für� +in� und +erfaKrt einer ein�
gewiesenen Person, 9isumausstellung, lrztlicKe 8ntersucKungen und das Doku�
mentenübersetzen. Die *ebüKren k|nnen für tatslcKlicK getragene .osten erKoben 
werden, die mit der (inweisung in die Arbeit im Ausland verbunden sind ± vorausge�
setzt, dass diese *ebüKren in einem zwiscKen der in die Arbeit im Ausland eingewie�
senen Person gescKlossenen 9ertrag dargelegt sind. (ine Auflistung der Agenturen, 
die den (intrag im Arbeitsagenturregister besitzen, sind auf der :ebsite des Lande�
sregisters von Arbeitsagenturen zuglnglicK. Stellenangebote der Arbeitsagenturen 
kann man auf :ebsites dieser Agenturen finden�

± Rechtssubjekte, die ohne Eintrag im Arbeitsagenturregister zur Arbeitsver-
mittlung berechtigt sind also =entren und &lubs einer Sozialintegration, speziali�
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sierten Militlrorgane, die Leistungen für aus einem :eKrdienst zu entlassende 
oder entlassene %erufssoldaten erbringen und %ildungsorgane, die LeKrer in die 
Arbeit im Ausland in Polenmilieus einweisen�

± Internetportale, betrieben durcK 5ecKtssubMekte, die die Arbeitsvermittlung aus�
scKlie�licK in Form einer Sammlung als elektroniscKes Dokument und %ereitstel�
lung von ,nformationen über Stellenangebote mittels teleinformatiscKer S\steme 
füKren. SolcKe 5ecKtssubMekte sind vom (intrag im Arbeitsagenturregister befreit. 

PolniscKe Arbeitgeber als aucK 5ecKtssubMekte, die sicK mit der Arbeitsvermittlung in 
Polen bescKlftigen, veröffentlichen Stellenangebote in der Presse, im ,nternet oder in 
iKren Sitzen, oder mittels anderer .ommunikationsformen, z.%. über Sozialnetzwerke. 

Die meisten Tageszeitungen sowoKl gesamtpolniscKen als aucK lokalen entKalten 
Sonderrubriken mit Arbeitsangeboten, Die popullrste gesamtpolniscKe 7ageszeitung ist 
Ä*azeta :\borcza´ ± die %eilage ÄArbeit´, ausgegeben montags. Au�erdem ver|ffentlicKt 
Mede lokale 7ageszeitung -obangebote.

Weitere Informationen:
http://www.eures.europa.eu (uropliscKes Portal zur beruflicKen Mobilitlt der 
(uropliscKen .ommission 

http://oferty.praca.gov.pl =entraldatenbank von Arbeitsangeboten

http://praca.gov.pl Anmeldung bei einem .reisarbeitsamt als Arbeitslose�ArbeitssucKende

http://www.mbp.ohp.pl Datenbank der Arbeitsvermittlung von Freiwilligen 
Arbeitsgruppen

http://stor.praca.gov.pl Landesregister von Arbeitsagenturen 

http://psz.praca.gov.pl Portal von gffentlicKen Arbeitsverwaltungen 

Links zu Beispielwebsites mit Stellenangeboten in Polen4� 
http://www.pracuj.pl   http://www.praca.interia.pl

http://praca.gazeta.pl  http://www.praca.wp.pl

http://www.gowork.pl  http://praca.onet.pl

http://www.workservice.pl http://www.jobs.pl

http://www.praca.pl  http://www.cvonline.pl

http://www.hrk.pl  http://www.careerjet.pl

http://www.monsterpolska.pl http://www.jobcenter.com.pl

4
  Die aufgefüKrten :ebsites werden meistens durcK PrivatrecKtssubMekte betrieben. ,Kre Angabe ist keine 5ekommendation für den 

%esitzer der Meweiligen :ebsite durcK das Arbeitsmarkt�Department des Ministeriums für Familie, Arbeit und Sozialpolitik, aber 
ausscKlie�licK ein %eispiel, das ein breites M|glicKkeitsspektrum einer ArbeitssucKe in Polen darstellt.
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Wie bewerbe ich mich um eine Arbeit

(in Arbeitgeber, der die Anzeige über eine freie Stelle aufgibt, bittet meistens um die (in�
reicKung� eines Lebenslaufs �das &urriculum 9itae�, der die folgenden ,nformationen 
entKalten soll� Personaldaten� �9orname, 1acKname, Adresse, .ontakttelefon, (�Mail�, 
,nformationen über die %erufserfaKrung �Arbeiten aller Art, deren AusfüKrung es erm|g�
licKt Kat, eine an der neuen Arbeitsstelle nützlicKe (rfaKrung zu sammeln�, Ausbildung 
und vorliegende beruflicKe 4ualifikation sowie =usatzflKigkeiten. 

Der Lebenslauf soll m|glicKst kurz und bündig sein ± eine oder K|cKstens zwei Seiten des 
wei�en Papiers im A��Format umfassen. 8nter dem Lebenslauf ist ein (inverstlndnis 
zur 9erarbeitung von Personaldaten zu platzieren, die mit eigenem 8nterscKrift bestltigt 
ist, mit folgendem :ortlaut� Ä,cK erkllre, dass icK meine (rlaubnis für die 9erarbeitung 
meiner Personaldaten für die unerllsslicKe %edürfnisse des (inberufungsprozesses 
�in hbereinstimmung mit dem *esetz vom ��.��.���� über den ScKutz der Personal�
daten mit splt. bnd.� erteile.

(in zweites gefordertes Dokument ist ein Motivationsschreiben, das die AuswaKl 
Meweiligen Arbeitsangebots begründet. (s ist pers|nlicKer als Lebenslauf. (s umfasst 
standardml�ig eine A��Seite und ist KandunterscKrieben.

Lebenslauf� oraz MotivationsscKreibenmuster kann man z.%. auf dem :ortal von gffen�
tlicKen (instellungsinstitutionen der Arbeitslmter in der ScKaltfllcKe ÄFür Arbeitslose und 
ArbeitssucKende´ und aucK auf der (uropass�:ebsite finden.

Der Lebenslauf und das MotivationsscKreiben kann man pers|nlicK, auf dem Postweg 
oder elektroniscKem :eg liefern. Der Arbeitgeber in der Anzeige über eine freie Arbeits�
stelle gibt die .ontaktform mit Arbeitskandidaten an. (s wird aucK eine %ewerbung mittels 
dem Mewiligen Arbeitgeber oder 2rgan, der�das die Arbeitsvermittlung in Polen füKrt, ge�
widmeten informatiscKen 7ools. Der Arbeitgeber nimmt eine 9orauswaKl von .andidaten 
aufgrund der vorgelegten Dokumente vor und anscKlie�end füKrt 7elefongesprlcKe mit 
den .andidaten aus.

Weitere Informationen:
http://psz.praca.gov.pl :ortal von gffentlicKen Arbeitsverwaltungen

http://www.kariera.pl Arbeitsangebote, Lebenslauf� und MotivationsscKreiben�Muster

http://mycv.pl Lebenslaufmuster und MotivationsscKreiben�%eispiele

http://europass.org.pl Standardlebenslaufmuster, das in der (8 gilt

http://www.niepelnosprawni.pl Portal für %eKinderte
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Anerkennung der beruflichen Qualifikation

:enn ein %ürger eines (8�(F7A�Staates die Arbeit in einem reglementierten Beruf in 
Polen aufneKmen will oder wenn er die 4ualifikation in Polen erworben Kat und die Arbeit 
in einem anderen (8�(F7A�Mitgliedstaat in einem %eruf aufzuneKmen beabsicKtigt, der in 
diesem Staat reglementiert ist ± bedarf einer offiziellen Anerkennung. (in gleicKer %eruf 
kann in einem 8(�(F7A�Mitgliedstaat reglementiert sein, wlKrend in anderen Mitgliedsta�
aten nicKt reglementiert wird.

Die Anerkennung neKmen zuständige Organe eines Aufnahmestaates vor. ,m Falle 
nicKt reglementierter %erufe über die (instellung eines Arbeiters, der im anderen (8�
(F7A�Mitgliedstaat die 4ualifikation erworben Kat, entscKeidet der Arbeitgeber. (s ist 
nicKt n|tig, dass vorliegende beruflicKe 4ualifikation formell anerkannt wird.

(ine automatiscKe Anerkennung der 4ualifikation gilt für sieben reglementierte Berufe: 
Arzt (Allgemeinarzt und Spezialist), Zahnarzt, Pharmazeut, allgemeine Kranken-
schwester, Hebamme, Tierarzt und Architekt. Der %esitz durcK die Meweilige Person 
entsprecKender 4ualifikation, die mit 8nionsvorscKriften bestimmt sind, �einscKlie�licK 
z.%. eines Diploms oder %erufstitels� ausreicKende %edingungen sind, um die 4ualifika�
tion anzuerkennen und eine %escKlftigung aufzuneKmen.

(ine Anerkennung in anderen reglementierten %erufen und 7ltigkeiten ist individuell 
durcK zustlndige 2rgane eines AufnaKmestaates geprüft. :enn 8nterscKiede bezüglicK 
der Ausbildung oder Ausübung eines Meweiligen %erufs grundlegend sind, dann kann ein 
zustlndiges 2rgan die Anerkennung der 4ualifikation von der Anwendung eines Aus�
gleicKsmittels abKlngig macKen, d.K. der Absolvierung eines AnpassungsleKrgangs oder 
Ablegung eines Eignungstests, wobei in meisten Flllen die AuswaKl an dem Arbeitgeber 
liegt. %erücksicKtigt wird aucK die %erufserfaKrung einer Person, die die Anerkennung der 
beruflicKen 4ualifikation anstrebt.

(in Antrag auf die Anerkennung der beruflicKen 4ualifikation einscKlie�licK angemesse�
ner Anlagen ist bei einer als zustlndiges 2rgan bestimmten ,nstitution für die Anerken�
nung der 4ualifikation zur Ausübung eines reglementierten %erufs vorzulegen. 

Ein zuständiges Organ für die Anerkennung der beruflicKen 4ualifikation zur Ausübung 
von reglementierten %erufen und zur AufnaKme und Ausübung von in Polen reglementier�
ten %erufen ist�

í Minister, der die 9erwaltungsabteilung der 5egierung leitet oder 
í ein durcK den Minister verordnungsgeml� berecKtigtes 2rgan oder eine dem 

Minister unterstellte 2rganisationseinKeit, ein 2rgan der beruflicKen Selbstverwal�
tung, eine wirtscKaftlicKe (inKeit, oder ein 5egisterorgan, oder 

í ein 2rgan, das in 9orscKriften definiert ist. 

(ine (ntscKeidung über die Anerkennung der beruflicKen 4ualifikation soll binnen � Mo�
naten ab dem =eitpunkt erteilt werden, in dem die volle Dokumentation eingereicKt wurde, 
in AusnaKmeflllen kann die Frist bis zu � Monaten verllngert werden. 
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Erbringung von grenzüberschreitenden Leistungen

%ürger von (8�(F7A�Mitgliedstaaten, die einen %eruf oder eine 7ltigkeit in einem 
8(�(F7A�Mitgliedstaat geml� 9orscKriften dieses Staates ausüben, Kaben ein 5ecKt 
Leistungen auf dem *ebiet eines anderen Mitgliedstaates im %ereicK des gleicKen 
%erufs�der 7ltigkeit zu erbringen. 

9oraussetzungen für die (rbringung von grenzüberscKreitenden Leistungen sind nacKfol�
gend�

í der Dienstleister zieKt zur vorübergeKenden und gelegentlicKen (rbringung von 
Leistungen in einen anderen (8�(F7A�Mitgliedstaat um�

í wenn in einem ÄAufnaKme�´ Mitgliedstaat der Meweilige %eruf reglementiert ist und 
im Sitzstaat dieser %eruf nicKt reglementiert ist, muss der Dienstleister nacKwei�
sen, dass er in einem Mitgliedstaat mindestens ein -aKr lang in einem =eitraum 
von �� -aKren vor der Leistungserbringung seinen %eruf�seine 7ltigkeit ausgeübt 
Kat. Diese 9oraussetzung gilt nicKt, wenn die Ausbildung die auf die Ausübung des 
Meweiligen %erufs�der Meweiligen 7ltigkeit vorbereitet detailliert durcK 9orscKriften 
geregelt war.

%ei (rbringung von grenzüberscKreitenden Leistungen zum ersten Mal im %ereicK von 
reglementierten %erufen, deren Ausübung einen (influss auf die *esundKeit und |ffentli�
cKe SicKerKeit Kat und deren feKlerKafte AusfüKrung Leistungsempflnger scKwerwiegen�
den .onseTuenzen aussetzen k|nnte, kann ein zustlndiges 2rgan beruflicKe 4ualifika�
tion des Dienstleistungsanbieters prüfen �sog. prior check�. 

(in %ürger eines (8�(F7A�Staates, der beruflicKe 4ualifikation in einem der Mitgliedstaa�
ten erworben Kat und seinen %eruf in Polen ausüben m|cKte, sollte zuerst prüfen, ob 
sein %eruf in Polen ein reglementierter %eruf ist. (ine Auflistung von reglementierten 
%erufen kann man der :ebsite des Ministeriums für %ildung und +ocKscKulwesen ent�
neKmen.

Ein Polnisches Unterstützungszentrum für die Anerkennung der beruflichen Quali-
fikation ist das Department für ,nternationale =usammenarbeit im Ministerium für %ildung 
und +ocKscKulwesen.

Weitere Informationen:
http://www.mnisw.gov.pl Ministerium für %ildung und +ocKscKulwesen

http://www.nauka.gov.pl 

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/regprof/index.cfm?action=regprofs 
Auflistung von reglementierten %erufen

www.biznes.gov.pl (inzelne Anlaufstelle
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Beschäftigungsarten 

Die *rundform der %escKlftigung ist in Polen der Arbeitsvertrag. Die :aKl des Arbeits�
vertrages als *rundlage der AufnaKme eines ArbeitsverKlltnisses Klngt von den Parteien 
�Arbeitgeber und ArbeitneKmer� ab. Sonstige, au�erarbeitsvertraglicKe *rundlagen der 
AufnaKme eines ArbeitsverKlltnisses k|nnen angewandt werden, wenn die 5ecKtsvor�
scKriften eine solcKe M|glicKkeit vorseKen. 

=u den nicKt standardml�igen �kein ArbeitsverKlltnis darstellenden� Formen der „Bes-
chäftigung” geK|ren�

í zivilrecKtlicKe 9ertrlge, deren %eispiele der Auftragsvertrag und der :erkvertrag 
sind. 1acK dem im polniscKen 5ecKt geltenden *rundsatz der 9ertragsfreiKeit 
Kaben die Parteien die freie :aKl der *rundlage der Arbeitsleistung �Arbeitsvertrag 
bzw. zivilrecKtlicKer 9ertrag�. Dabei unterliegen die Auftrags� und :erkvertrlge 
den 5egelungen des %ürgerlicKen *esetzbucKs und die 9orscKriften des Arbeits�
gesetzbucKs finden darauf grundsltzlicK keine Anwendung� 

í =eitarbeit, im Falle deren der ArbeitneKmer auf *rundlage eines Arbeitsvertrages 
durcK eine =eitarbeitsagentur ausscKlie�licK zur Leistung der =eitarbeit für und 
unter Leitung eines anderen 8nterneKmens, des sog. (ntleiKunterneKmens bes�
cKlftigt wird �im 5aKmen der =eitarbeit k|nnen Arbeiten saisonalen, periodiscKen, 
akuten &Karakters, bzw. deren fristgerecKte AusfüKrung durcK die vom (ntleiKun�
terneKmen bescKlftigten ArbeitneKmer nicKt m|glicK wlre, bzw. Arbeiten, die im 
5aKmen der 9ertretung eines abwesenden ArbeitneKmers des (ntleiKunterneK�
mens ausgeübt werden��

í 7elearbeit, das Kei�t eine Arbeit, die regelml�ig au�erKalb des %etriebs, mitKilfe 
von elektroniscKen .ommunikationsmitteln ausgeübt werden kann. Die Arbeit 
kann den &Karakter der 7elearbeit von %eginn der %escKlftigung des ArbeitneK�
mers an Kaben, bzw. man kann diese erst im Laufe seiner %escKlftigung einfüK�
ren. Die beiden M|glicKkeiten steKen für die Freiwilligkeit der AufnaKme der 7ele�
arbeit. Die 9orscKriften zur 7elearbeit beinKalten *arantien für den 7elearbeitneK�
mer betreffend *leicKbeKandlung in der %escKlftigung und Diskriminierungsverbot 
wegen der AufnaKme der Arbeit in Form der 7elearbeit bzw. der 9erweigerung der 
AufnaKme einer solcKen Arbeit. 

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

Arbeitsvertrag 

Der Arbeitsvertrag definiert die 9ertragsparteien, die 9ertragsart, das AbscKlussdatum 
sowie die Arbeits� und (ntloKnungsbedingungen und insbesondere� die Arbeitsart, den 
2rt der Arbeitsleistung, das der Arbeitsart adlTuate Arbeitsentgelt mit der Aufstellung der 
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(ntgeltbestandteile und dem +inweis auf die 5ecKtsgrundlage iKrer (rmittlung, das 
Arbeitszeitvolumen sowie den 7ermin der ArbeitsaufnaKme. 

Der Arbeitsvertrag kann mit einer Person gescKlossen werden, die das 18. Lebensjahr 
vollendet hat. Arbeitsvertrlge k|nnen aucK mit MinderMlKrigen im Alter von ��±�� -aKren 
gescKlossen werden. +ingegen ist es grundsltzlicK verboten, Personen im Alter von unter 
�� -aKren zu bescKlftigen. 

Der Arbeitsvertrag kann auf Probezeit, befristet oder unbefristet gescKlossen werden. 

Der Arbeitsvertrag auf Probezeit wird für ma[imal � Monate zur hberprüfung der 4uali�
fikationen des ArbeitneKmers und seiner %escKlftigungsm|glicKkeit zur Ausübung einer 
bestimmten Arbeitsart gescKlossen. (in erneuter AbscKluss eines Arbeitsvertrages auf 
Probezeit mit demselben ArbeitneKmer ist zullssig, wenn der ArbeitneKmer eine andere 
Arbeitsart leisten soll bzw. �wenn der ArbeitneKmer eine Arbeit derselben Art leisten 
soll� wenn seit der Aufl|sung bzw. dem (rl|scKen des vorigen Arbeitsvertrages � -aKre 
abgelaufen sind. 

Die %escKlftigungsdauer aufgrund eines befristeten Arbeitsvertrages sowie die 
*esamtbescKlftigungsdauer aufgrund eines befristeten Arbeitsvertrages zwiscKen den�
selben Parteien des ArbeitsverKlltnisses darf �� Monate nicKt überscKreiten und die 
*esamtzaKl dieser 9ertrlge darf bei ma[imal drei liegen. :ird die %escKlftigungsdauer 
aufgrund eines befristeten Arbeitsvertrages� der befristeten Arbeitsvertrlge �� Monate 
überscKreiten bzw. wird der vierte befristete Arbeitsvertrag gescKlossen, wird davon aus�
gegangen, dass ab dem dem Ablauf dieser Frist folgenden 7ag bzw. ab dem 7ag des 
AbscKlusses des vierten befristeten Arbeitsvertrages der ArbeitneKmer aufgrund eines 
unbefristeten Arbeitsvertrages beschäftigt ist. 

Die oben erwlKnten %escKrlnkungen finden keine Anwendung auf befristet gescKlossene 
Arbeitsvertrlge zur 9ertretung eines ArbeitneKmers wlKrend seiner entscKuldigten Abwe�
senKeit, zur Ausübung der Arbeit mit *elegenKeits� bzw. saisonalem &Karakter, zur Aus�
übung der Arbeit wlKrend einer Amtszeit sowie wenn der Arbeitgeber obMektive 8rsacKen 
auf seiner Seite benennt ± wenn iKr AbscKluss in dem Meweiligen Fall der %efriedigung des 
tatslcKlicKen periodiscKen %edarfs dient und in diesem 8mfang im LicKte aller 8mstlnde 
des 9ertragsscKlusses unabdingbar ist. 

Die 9orscKriften seKen die M|glicKkeit der %escKlftigung in der Vollzeit sowie in der Teil-
zeit �für eine 7eilzeitstelle� vor. Die 7eilzeitbescKlftigung des ArbeitneKmers darf keine 
ScKlecKterstellung in seinen Arbeits� und (ntloKnungsbedingungen gegenüber der %e�
scKlftigung in dergleicKen oder einer lKnlicKen Arbeitsart in der 9ollzeit zur Folge Kaben.

,m 5aKmen des ArbeitsverKlltnisses k|nnen die ArbeitneKmer aucK auf *rundlage einer 
Berufung, Wahl oder Ernennung sowie eines genossenschaftlichen Arbeitsvertra-
ges bescKlftigt werden. 

Der Arbeitsvertrag wird scKriftlicK abgescKlossen. -eder ArbeitneKmer Kat die PflicKt, 
einen scKriftlicKen Arbeitsvertrag bzw. eine scKriftlicKe %estltigung der mit dem AbscKluss 
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des Arbeitsvertrags verbundenen Festlegungen, nocK vor seiner =ulassung zur Arbeit, 
zu Kaben. :ird der Arbeitsvertrag nicKt unter (inKaltung der ScKriftform gescKlossen, 
wird der Arbeitgeber verpflicKtet sein, dem ArbeitneKmer die Festlegungen betreffend 
9ertragsparteien, 9ertragsart sowie 9ertragsbedingungen vor seiner =ulassung zur Arbeit 
scKriftlicK zu bestltigen. 

Eine Änderung der Bedingungen des Arbeitsvertrages bedarf der ScKriftform und 
kann� 

í einverneKmlicK vorgenommen werden ± der Arbeitgeber und der ArbeitneKmer 
stimmen der bnderung der 9ertragsbedingungen zu und bestimmen das Datum, 
ab dem diese bnderung gelten wird� 

í vom Arbeitgeber im =uge einer bnderungskündigung zur bnderung der Arbeits� 
oder�und (ntgeltbedingungen vorgenommen werden.

Die bnderungskündigung zur bnderung der Arbeits� oder�und (ntgeltbedingungen gilt als 
vollzogen, sobald der Arbeitgeber dem ArbeitneKmer die neuen %edingungen scKriftlicK 
vorgescKlagen Kat. %ei (rKalt einer bnderungskündigung kann der ArbeitneKmer� 

í eine (rkllrung über die AnnaKme der vorgescKlagenen %edingungen abge�
ben� nacK Ablauf der .ündigungsfrist werden für iKn die neuen %edingungen 
gelten�

í eine (rkllrung über die AbleKnung der vorgescKlagenen %edingungen vor Ablauf 
der +llfte der .ündigungsfrist abgeben� nacK Ablauf der .ündigungsfrist wird der 
Arbeitsvertrag aufgel|st�

í keine (rkllrung abgeben, was mit der AnnaKme der neuen %edingungen gleicKzu�
setzen ist� nacK Ablauf der .ündigungsfrist werden für iKn die neuen %edingungen 
gelten.

Sichere und hygienische Arbeitsbedingungen 

Das Recht auf sichere und hygienische Arbeitsbedingungen
1acK der 9erfassung der 5epublik Polen Kat die in Polen eine Arbeit leistende Person das 
Recht auf sichere und hygienische Arbeitsbedingungen (Arbeitsschutz). Die diesbe�
züglicKen PflicKten von Arbeitgebern und ArbeitneKmern ergeben sicK aus den 9orscKri�
ften des ArbeitsgesetzbucKs, sonstiger *esetze und DurcKfüKrungsakten, die die 5ecKte 
und PflicKten von Arbeitgebern und ArbeitneKmern regeln, sowie aus den %estimmungen 
von 7arifvertrlgen, Satzungen und ArbeitsgescKlftsordnungen. Die obigen allgemeinen 
9orscKriften werden durcK spezifiscKe 9orscKriften für den Meweiligen :irtscKaftssektor 
erglnzt, die in separaten *esetzen und 9erordnungen entKalten sind.

Der Arbeitgeber ist verpflicKtet, bei der Einstellung eines neuen ArbeitneKmers aufgrund 
eines Arbeitsvertrages, prophylaktische ärztliche Untersuchungen zu veranlassen. 
Der ArbeitneKmer muss vor der ArbeitsaufnaKme eine Einstiegsschulung im Bereich 
Arbeitsschutz absolvieren. (ine PflicKt des Arbeitgebers ist es, den ArbeitneKmer mit 

Lexilog-Suchpool



ARBEIT IN POLEN

��

pers|nlicKer ScKutzausrüstung, sofern am Meweiligen Arbeitsplatz erforderlicK, auszustat�
ten. Die .osten der oben aufgefüKrten Ma�naKmen trlgt der Arbeitgeber. 

,m Falle von zivilrecKtlicKen 9ertrlgen ist der Arbeitgeber verpflicKtet, sicKere und K\�
gieniscKe Arbeitsbedingungen den natürlicKen Personen, die eine Arbeit im %etrieb 
bzw. am vom Arbeitgeber vorgegebenen 2rt leisten, sowie den Personen, die im %etrieb 
bzw. am vom Arbeitgeber vorgegebenen 2rt iKre selbststlndige *ewerbetltigkeit 
ausüben, zu gewlKrleisten. Die 9orscKriften regeln allerdings nicKt die Art und :eise, wie 
die o.g. 9erpflicKtung umgesetzt werden soll ± der Arbeitgeber Kat keine PflicKt, lrztlicKe 
8ntersucKungen oder eine ArbeitsscKutzscKulung zu veranlassen oder mit pers|nlicKer 
ScKutzausrüstung auszustatten. 

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
Die ArbeitneKmer sind versichert gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Die 
+|Ke der 5ente aufgrund der ArbeitsunflKigkeit infolge eines Arbeitsunfalls bzw. einer 
%erufskrankKeit wird nacK *rundsltzen für ArbeitsunflKigkeitsrenten aus den 9orscK�
riften über Alters� und ArbeitsunflKigkeitsrenten aus dem SozialversicKerungsfonds 
ermittelt.

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.ciop.pl =entrales ArbeitsscKutzinstitut

http://www.pip.gov.pl StaatlicKe Arbeitsinspektion

Sonderkategorien der Arbeitnehmer

Jugendliche Arbeitnehmer
Die %escKlftigung von Personen von �� bis �� -aKren �jugendliche Arbeitnehmer� 
erfolgt auf *rundlage separater Arbeitsvertrlge, die zur %erufsvorbereitung dienen, oder 
der Arbeitsvertrlge für die Ausübung leicKter 7ltigkeiten. (s ist untersagt, Personen von 
unter �� -aKren zu bescKlftigen. Das ArbeitsgesetzbucK sieKt aber Ausnahmen von 
dieser 5egel vor. 

1acK dem ArbeitsgesetzbucK ist die Ausübung einer Arbeit bzw. sonstiger (rwerbstltig�
keiten durcK ein Kind bis zum Abschluss des 16. Lebensjahres ausscKlie�licK für 
einen 7rlger, der im %ereicK .ultur, .unst, Sport bzw. :erbung tltig ist, erlaubt und 
bedarf der vorKerigen =ustimmung des gesetzlicKen 9ertreters bzw. des 9ormundes 
dieses .indes sowie der *eneKmigung des zustlndigen Arbeitsinspektors.

Die %escKlftigung von MugendlicKen ArbeitneKmern unterliegt den %escKrlnkungen im 
%ereicK Arbeitszeit �z.%. dürfen diese nicKt in der 1acKt und in hberstunden bescKlftigt 

Lexilog-Suchpool



ARBEIT IN POLEN

��

werden�. (s gilt ebenfalls ein %escKlftigungsverbot von MugendlicKen ArbeitneKmern bei 
untersagten 7ltigkeiten, die in einscKllgigen nationalen 5ecKtsvorscKriften bestimmt 
sind. 

Frauen in Schwangerschaft und Mütter
Die Frauenarbeit steKt unter besonderem ScKutz in 9erbindung mit der ScKwangerscKaft 
und MutterscKaft� 

í wlKrend der ScKwangerscKaft und des MutterscKaftsurlaubs darf der Arbeitgeber 
den Arbeitsvertrag weder kündigen nocK aufl|sen�

í der befristete Arbeitsvertrag, der nacK Ablauf des dritten ScKwangerscKaftsmonats 
aufgel|st werden würde, wird bis zum (ntbindungstag verllngert�

í die scKwangere ArbeitneKmerin darf weder in hberstunden nocK in der 1acKt 
bescKlftigt werden. Man darf sie aucK oKne iKre =ustimmung weder au�erKalb 
iKres festen Arbeitsortes versetzen nocK in der *leitzeit bescKlftigen�

í eine stillende ArbeitneKmerin Kat 5ecKt auf zwei Kalbstündige in die Arbeitszeit 
eingerecKnete Arbeitspausen und eine ArbeitneKmern, die meKr als ein .ind stillt, 
zwei Arbeitspausen von Meweils �� Minuten. %etrlgt die Arbeitszeit der ArbeitneK�
merin ma[imal � Stunden tlglicK, Kat sie AnsprucK auf eine Stillpause. Die Stillpau�
sen steKen nicKt den ArbeitneKmerinnen zu, deren tlglicKe Arbeitszeit bei unter 
� Stunden liegt�

í scKwangere Frauen und stillende Frauen dürfen bei bescKwerlicKen, geflKrlicKen 
bzw. gesundKeitsscKldlicKen Arbeiten, deren 9erzeicKnis eine separate 9erord�
nung beinKaltet, nicKt bescKlftigt werden.

Behinderte Personen
Die *rundsltze der %escKlftigung von %eKinderten werden von nationalen 5ecKtsvor�
scKriften geregelt. Die Arbeitszeit einer beKinderten Person darf 8 Stunden pro Tag und 
40 Stunden pro Woche nicht überschreiten. (ine Person mit KoKem bzw. mittlerem 
*rad der %eKinderung arbeitet ma[imal � Stunden pro 7ag und �� Stunden pro :ocKe. 

(ine beKinderte Person darf weder in der 1acKt nocK in hberstunden bescKlftigt werden. 
(ine beKinderte Person Kat AnsprucK auf eine Arbeitspause für die Fitness-Gymnastik 
oder fürs Ausruhen. Die Pausendauer liegt bei �� Minuten und wird in die Arbeitszeit 
eingerecKnet. Die Anwendung der Arbeitszeitnormen für %eKinderte Kat keine Absenkung 
des in der festen monatlicKen +|Ke ausgezaKlten (ntgelts. 

Personen mit KoKem bzw. mittlerem *rad der %eKinderung Kaben AnsprucK auf einen 
zusätzlichen Erholungsurlaub von �� :erktagen im .alenderMaKr. Den AnsprucK auf 
den ersten zusltzlicKen 8rlaub erwirbt diese Person nacK der Leistung des ersten 
ArbeitsMaKres, nacK (instufung dieser Person in einen dieser %eKinderungsgrade. .einen 
AnsprucK auf den zusltzlicKen 8rlaub Kaben Personen, die einen AnsprucK auf (rKolung�
surlaub von über �� :erktagen bzw. auf zusltzlicKen 8rlaub auf *rundlage separater 
9orscKriften Kaben. 
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Liegt der AnsprucK auf zusltzlicKen 8rlaub aufgrund separater 9orscKriften bei unter 
�� :erktagen, steKt anstelle dieses 8rlaubs der im *esetz über die beruflicKe und gesell�
scKaftlicKe 5eKabilitation sowie die %escKlftigung von %eKinderten bestimmte zusltzlicKe 
8rlaub, d.K. der zeKntlgige 8rlaub zu.

(ine Person mit scKwerem bzw. mittlerem *rad der %eKinderung Kat aucK den AnsprucK 
auf Freistellung von der Arbeit mit (ntgeltfortzaKlung�

�� von bis zu �� :erktagen zwecks 7eilnaKme an einem 5eKabilitationsdurcKgang, 
ma[imal einmal im -aKr� 

�� zwecks DurcKfüKrung von SpezialuntersucKungen, +eil� bzw. (rtücKtigungsbe�
Kandlungen sowie zwecks (rKalts der ortKopldiscKen +ilfsmittel oder iKrer 5epa�
ratur, sofern die 7ltigkeiten nicKt au�erKalb der Arbeitszeit ausgefüKrt werden 
k|nnen.

Das (ntgelt für die =eit der oben genannten Freistellungen wird wie der *eldausgleicK für 
den (rKolungsurlaub berecKnet.

M|glicK ist die %escKlftigung einer Person mit einem scKweren oder mittleren %eKinde�
rungsgrad bei einem Arbeitgeber, der die %edingungen der gescKützten Arbeit nicKt ge�
wlKrleistet, sofern der Arbeitgeber den Arbeitsplatz an die %edürfnisse der beKinderten 
Person anpasst �eine diesbezüglicKe Prüfung wird von der StaatlicKen Arbeitsinspektion 
durcKgefüKrt� bzw. den %eKinderten in Form der 7elearbeit bescKlftigt.

%eKinderte Personen sollen sicK zur (inKolung von ,nformationen zur 8nterstützung bei 
der (inforderung der iKnen zusteKenden 5ecKte bei %escKlftigung und Arbeitsbedingun�
gen an die StaatlicKe Arbeitsinspektion ± das zur .ontrolle und (inKaltung des Arbeits�
recKts berufene 2rgan sowie an die ArbeitsgericKte wenden.

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

http://www.pfron.org.pl StaatlicKer Fonds zur 5eKabilitation von %eKinderten 

http://www.pip.gov.pl StaatlicKe Arbeitsinspektion

Arbeitszeit

,n Polen darf die Arbeitszeit 8 Stunden am Tag und durchschnittlich 40 Stunden in 
der durcKscKnittlicK fünftlgigen ArbeitswocKe nicKt überscKreiten. Die ArbeitszeitabrecK�
nung erfolgt im angenommenen %ezugszeitraum von ma[imal � Monaten. ,st es mit 
obMektiven oder tecKniscKen oder arbeitsorganisatoriscKen 8rsacKen begründet, kann der 
AbrecKnungszeitraum auf ma[imal �� Monate aufgrund eines 7arifvertrages oder einer 
9ereinbarung mit %etriebsgewerkscKaften bzw. ± sollten beim Arbeitgeber keine %etriebs�
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gewerkscKaften tltig sein ± durcK den AbscKluss einer 9ereinbarung mit den ArbeitneK�
mervertretern verllngert werden.

(s gibt die M|glicKkeit, flexible Arbeitszeiten, das Kei�t verscKiedene 8Krzeiten des 
Arbeitsbeginns anzuwenden bzw. eine =eitspanne zu bestimmen, in der der Arbeit�
neKmer von der 8Krzeit des Arbeitsbeginns entscKeidet. ,n mancKen Arbeitszeits\stemen 
kann das tlglicKe Arbeitszeitvolumen verllngert werden. Die w|cKentlicKe Arbeitszeit 
zusammen mit den hberstunden darf durcKscKnittlicK �� Stunden in dem angenom�
menen AbrecKnungszeitraum nicKt überscKreiten.

-eder ArbeitneKmer Kat AnsprucK auf eine ununterbrochene tägliche Ruhezeit von 
�� Stunden sowie eine w|cKentlicKe 5uKezeit von �� Stunden, und in mancKen Flllen 
�� Stunden. %etrlgt das tlglicKe Arbeitszeitvolumen des ArbeitneKmers mindestens 
� Stunden, Kat der ArbeitneKmer AnsprucK auf eine Arbeitspause von mindestens 
�� Minuten, die in die Arbeitszeit eingerecKnet wird. Der Arbeitgeber kann eine nicKt 
in die Arbeitszeit eingerecKnete Arbeitspause von ma[imal �� Minuten für die MaKlzeit 
oder (rledigung privater AngelegenKeiten einfüKren.

Die Sonn- und Feiertagsarbeit ist in den im ArbeitsgesetzbucK ausfüKrlicK genannten 
Flllen zullssig, z.%. bei ScKicKtarbeit, im 7ransport und 9erkeKr, bei der Ausübung der im 
+inblick auf iKre gesellscKaftlicKe 1ützlicKkeit und tlglicKe %edürfnisse der %ev|lkerung 
notwendigen Arbeiten. Darüber Kinaus ist an Feiertagen die Arbeit in Handelseinrich-
tungen auch dann unzulässig, wenn der Feiertag auf einen Sonntag flllt.

Der Arbeitgeber ist verpflicKtet, dem ArbeitneKmer, der Sonntags� und Feiertagsarbeit 
leistet, einen anderen arbeitsfreien 7ag zu gewlKrleisten. (in solcKer ArbeitneKmer soll 
mindestens einmal alle vier :ocKen einen arbeitsfreien Sonntag in AnsprucK neKmen. 
Die Nachtzeit umfasst � Stunden von ��.�� bis �.�� 8Kr. Der ArbeitneKmer, der Arbeit 
in der 1acKtzeit leistet, Kat AnsprucK auf einen =uscKlag für Mede Arbeitsstunde in der 
1acKtzeit. 

Die Arbeit in Überstunden ist eine über die für den ArbeitneKmer geltenden Arbeitszeit�
normen KinausgeKende Arbeit sowie eine über das verllngerte tlglicKe Arbeitszeitvolu�
men KinausgeKende Arbeit bei 1otwendigkeit der FüKrung einer 5ettungsaktion zum 
ScKutz des menscKlicKen Lebens oder der menscKlicKen *esundKeit, zum ScKutz des 
9erm|gens oder der 8mwelt oder zur %eKebung eines St|rfalls oder bei besonderen 
%edürfnissen des Arbeitgebers. Die =aKl der im =usammenKang mit den besonderen 
%edürfnissen des Arbeitgebers geleisteten hberstunden darf für den Meweiligen Arbeit�
neKmer ��� Stunden im .alenderMaKr nicKt überscKreiten. Die Leistung der Arbeit in hber�
stunden wird mit einem =uscKlag oder der arbeitsfreien =eit ausgeglicKen.

,m Falle von zivilrecKtlicKen 9ertrlgen werden die ArbeitszeitvorscKriften des Arbeitsge�
setzbucKs nicKt angewandt. Diese Frage wird aucK von den 9orscKriften des %ürgerlicKen 
*esetzbucKs nicKt geregelt ± dies ist eine AngelegenKeit der 9ertragsparteien. Ab dem 
�. -anuar ���� wird man die StundenzaKl der AusfüKrung des Auftrags oder der Dien�
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stleistungserbringung aufgrund eines 9ertrages bestltigen müssen, auf den der Mindest�
stundensatz für Mede Stunde der AusfüKrung des Auftrags oder der Dienstleistungserbrin�
gung Anwendung finden wird. 

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

Urlaub

Urlaubsanspruch
Der ArbeitneKmer Kat AnsprucK auf den MlKrlicKen, ununterbrocKenen, bezaKlten Erho-
lungsurlaub. Der ArbeitneKmer kann auf den 8rlaubsansprucK nicKt verzicKten. 1acKge�
wiesene %escKlftigungszeiten der %ürger der (8��(F7A�Mitgliedstaaten im Ausland bei 
ausllndiscKen Arbeitgebern werden auf die %escKlftigungszeiten in Polen in %ezug auf 
die ArbeitneKmeransprücKe angerecKnet. 

9orgeseKen sind folgende Urlaubsarten� (rKolungs�, MutterscKafts�, 9aterscKafts�, 
(rzieKungs�, ScKulungs�, (ltern� und unbezaKlter 8rlaub.

Erholungsurlaub
Den AnsprucK auf den ersten (rKolungsurlaub �von ���� des MlKrlicKen 8rlaubsansprucKs� 
erwirbt der ArbeitneKmer mit Ablauf eines Arbeitsmonats. Der AnsprucK auf den nlcKsten 
8rlaub wird in Medem nacKfolgenden .alenderMaKr der Arbeit erworben. Der Erholungsur-
laubsanspruch betrlgt �� 7age ± wenn der ArbeitneKmer kürzer als �� -aKre bescKlftigt 
ist, und �� 7age ± wenn ArbeitneKmer mindestens �� -aKre bescKlftigt ist. Auf die %e�
scKlftigungszeit, von der der 8rlaubsansprucK abKlngt, wird aucK die Ausbildungszeit ab 
der Sekundarstufe angerecKnet. ,m 5aKmen des (rKolungsurlaubs ist der Arbeitgeber 
verpflicKtet, einen Urlaub auf Verlangen �nicKt meKr als � 7age im .alenderMaKr� an dem 
vom ArbeitneKmer genannten 7ag zu erteilen. Der 8rlaubsansprucK für einen teilzeitbe�
scKlftigten ArbeitneKmer wird proportional zum Arbeitszeitvolumen dieses ArbeitneKmers 
ermittelt. 

Der Arbeitgeber erteilt dem ArbeitneKmer 8rlaub in dem .alenderMaKr, in dem der Arbeit�
neKmer den AnsprucK auf diesen erlangte. Ausstehender Urlaub soll bis (nde des drit�
ten 4uartals des nacKfolgenden .alenderMaKres in AnsprucK genommen werden. :ird der 
8rlaub bis zum 7ag der Aufl|sung des Arbeitsvertrages nicKt in AnsprucK genommen, Kat 
der ArbeitneKmer AnsprucK auf einen *eldausgleicK. Auf Antrag des ArbeitneKmers kann 
der 8rlaub in AbscKnitte gegliedert werden, von denen mindestens ein AbscKnitt minde�
stens �� nacKeinander folgende .alendertage dauern soll. :lKrend der 8rlaubszeit Kat 
der ArbeitneKmer AnsprucK auf eine (ntloKnung, die er erKalten würde, wenn er in dieser 
=eit arbeiten würde.
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Unbezahlter Urlaub 
Der unbezaKlte 8rlaub wird auf scKriftlicKen Antrag des ArbeitneKmers gewlKrt �dieser 
8rlaub wird auf die Arbeitszeit, von der die ArbeitneKmeransprücKe abKlngen, nicKt ange�
recKnet�. 8ngeacKtet der obigen AusfüKrung kann der Arbeitgeber nacK scKriftlicKer 
=ustimmung des ArbeitneKmers einen unbezaKlten 8rlaub zur Ausübung einer Arbeit bei 
einem anderen Arbeitgeber für eine in der diesbezüglicK zwiscKen den Arbeitgebern 
gescKlossen 9ereinbarung bestimmte =eit gewlKren �der =eitraum eines solcKen unbe�
zaKlten 8rlaubs wird auf die Arbeitszeit, von der die ArbeitneKmeransprücKe bei dem 
bisKerigen Arbeitgeber abKlngen, angerecKnet�.

Mutterschaftsurlaub 
Die ArbeitneKmerin Kat AnsprucK auf MutterscKaftsurlaub von 20 Wochen bei der *eburt 
eines .indes bei einer (ntbindung, 31 Wochen bei der *eburt von zwei .indern bei einer 
(ntbindung, 33 Wochen bei der *eburt von drei .indern bei einer (ntbindung, 35 Wo-
chen bei der *eburt von vier .indern bei einer (ntbindung sowie 37 Wochen bei der 
*eburt von fünf und meKr .indern bei einer (ntbindung. Für die =eit des MutterscKaftsur�
laubs besteKt AnsprucK auf MutterscKaftsgeld.

Elterngeld
8nmittelbar nacK der ,nansprucKnaKme des MutterscKaftsurlaubs Kat die ArbeitneKmerin�
der ArbeitneKmer AnsprucK auf (lternurlaub für den =eitraum von bis zu 32 Wochen ± bei 
der *eburt eines .indes und bis zu 34 Wochen bei der *eburt von meKr als einem .ind 
bei einer (ntbindung. (lternurlaub wird auf scKriftlicKen Antrag des ArbeitneKmers ge�
wlKrt. Dieser 8rlaubsansprucK besteKt unmittelbar nacK ,nansprucKnaKme des Mut�
terscKaftsurlaubs, am Stück oder in ma[imal vier =eitabscKnitten. (s besteKt aucK die 
M|glicKkeit, bis zu �� :ocKen (lternurlaub zu einem =eitpunkt in AnsprucK zu neKmen, 
der nicKt unmittelbar nacK der ,nansprucKnaKme des vorangegangenen 8rlaubsteils 
flllt. Die 1utzung dieser 2ption ist von der (ntscKeidung der (ltern mit dem 9orbeKalt 
abKlngig, dass die =aKl der 7eile des in diesem Modus gewlKrten (lternurlaubs die =aKl 
der 7eile des zusteKenden (rzieKungsurlaubs reduziert. -eder 7eil des (lternurlaubs 
muss mindestens � :ocKen lang sein. Die (ndfrist für die ,nansprucKnaKme des 8rlaubs 
ist das (nde des .alenderMaKres, in dem das .ind � -aKre alt wird. 

M|glicK ist die .ombination des (lternurlaubs mit der (rwerbstltigkeit �bis zur ��� Stelle� 
bei dem Arbeitgeber, der den o.g. 8rlaub gewlKrt. ,n dem oben genannten Fall wird der 
AnsprucK auf (lternurlaub anteilig verllngert ± ma[imal auf �� bzw. �� :ocKen.

=usltzlicK Kaben die Eltern die M|glicKkeit, sich mit dem aufgrund der .inderbetreuung 
zusteKenden (lternurlaub und MutterscKaftsgeld wlKrend des 8rlaubs abzuwechseln, 
wenn einer der (lternteile ArbeitneKmer ist und einer mit der .rankengeldversicKerung 
aus einem anderen *rund umfasst ist, z.%. selbststlndige *ewerbetltigkeit betriebt. Für 
die =eit des (lternurlaubs besteKt AnsprucK auf MutterscKaftsgeld.
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Vaterschaftsurlaub
Der ArbeitneKmer ± der das .ind erzieKende 9ater Kat das 5ecKt, 9aterscKaftsurlaub in 
AnsprucK zu neKmen. Der AnsprucK auf diesen 8rlaub besteKt für den 9ater des .indes, 
ma[imal bis zur 9ollendung des ��. Lebensmonats des .indes. Der AnsprucK auf 9ater�
scKaftsurlaub betrlgt 2 Wochen und diesen =eitraum kann man in zwei AbscKnitte teilen 
und Meden 7eil zum beliebigen =eitpunkt in AnsprucK neKmen. Für die =eit des 9ater�
scKaftsurlaubs besteKt AnsprucK auf MutterscKaftsgeld.

Erziehungsurlaub
Der AnsprucK auf (rzieKungsurlaub betrlgt bis zu 36 Monaten, allerdings nicKt llnger, 
als bis zum AbscKluss des .alenderMaKres, in dem das .ind das �. LebensMaKr vollendet. 
8m diesen 8rlaub in AnsprucK neKmen zu k|nnen, muss der ArbeitneKmer eine minde�
stens ��monatige %escKlftigungszeit vorweisen. Der 8rlaub kann von der Mutter oder 
dem 9ater beansprucKt werden, sofern sie abKlngig bescKlftigt sind. Dieser 8rlaub wird 
auf scKriftlicKen Antrag des ArbeitneKmers, in ma[imal � AbscKnitten gewlKrt. :lKrend 
des (rzieKungsurlaubs besteKt kein *eldansprucK, aber die Person ist mit der 5enten� 
und .rankenversicKerung umfasst, die vom Arbeitgeber bezaKlt wird.

Schulungsurlaub 
Der ScKulungsurlaub steKt dem ArbeitneKmer, der aus ,nitiative des Arbeitgebers bzw. auf 
seine =ustimmung seine 4ualifikationen erK|Kt, nacK *rundsltzen der 9orscKriften des 
ArbeitsgesetzbucKs, zu. Der 8rlaubsansprucK betrlgt� 6 Tage ± für den ArbeitneKmer, der 
eine e[terne Prüfung ablegt� 6 Tage ± für den ArbeitneKmer, der eine Prüfung zum 
1acKweis der %erufsTualifikationen ablegt� 21 Tage im letzten StudienMaKr ± für die 9or�
bereitung der Diplomarbeit sowie die 9orbereitung und Ablegung der Diplomprüfung. Für 
die =eit des ScKulungsurlaubs beKllt der ArbeitneKmer den (ntgeltansprucK. 

Arbeitsfreie Tage
Als gesetzlicK arbeitsfreie 7age gelten Sonntage und die nacKfolgenden Feiertage� 
�. -anuar, �. -anuar, erster 2sterfeiertag, zweiter 2sterfeiertag, �. Mai, �. Mai, erster 
Pfingstentag, FronleicKnamstag, ��. August, �. 1ovember, ��. 1ovember, ��. Dezember, 
��. Dezember.

Freistellungen von der Arbeit
(s gibt eine 5eiKe von 8mstlnden, unter denen Freistellungen von der Arbeit gewlKrt 
werden. Die häufigsten sind� krankKeitsbedingte ArbeitsunflKigkeit, DurcKfüKrung lrztli�
cKer 8ntersucKungen, 1otwendigkeit, ein .ind zu pflegen, pers|nlicKe oder famililre 
(reignisse wie z.%. 7rauung oder %eerdigung.

:enn der *rund für die Freistellung von der Arbeit z.%. Trauung eines ArbeitneKmers, 
Geburt seines Kindes oder Beerdigung des (Kegatten�der (Kegattin des ArbeitneK�
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mers, seines .indes, 9aters, seiner Mutter, seines Stiefvaters oder seiner Stiefmutter ist, 
Kat der ArbeitneKmer AnsprucK auf 2 Tage Freistellung von der Arbeit. :enn die Frei�
stellung von der Arbeit auf die Trauung eines Kindes des ArbeitneKmers oder auf den 
Tod und die Beerdigung seiner ScKwester, seines %ruders, seiner ScKwiegermutter, 
seines ScKwiegervaters, seiner *ro�mutter, seines *ro�vaters und einer anderen Per�
son, für deren 8nterKalt der ArbeitneKmer sorgt oder die sicK unter seiner direkten 2bKut 
befindet, zurückzufüKren ist, Kat der ArbeitneKmer AnsprucK auf 1 Tag Freistellung von 
der Arbeit. :lKrend der Freistellung von der Arbeit aus den o.g. *ründen Kat der Arbeit�
neKmer AnsprucK auf das (ntgelt, das er bekommen würde, wenn er arbeiten würde. 

Der ArbeitneKmer, der mindestens 1 Kind im Alter von bis zu �� -aKren erzieht, Kat 
in einem .alenderMaKr AnsprucK auf Freistellung von der Arbeit von 16 Stunden oder 
2 Tagen, wobei er seinen AnsprucK auf (ntgelt beKllt. 

Der ArbeitneKmer, der seine beruflichen Qualifikationen erhöht, Kat �au�er dem oben 
genannten %ildungsurlaub� AnsprucK auf Freistellung von einem ganzen Arbeitstag oder 
einem 7eil davon für die =eit, die erforderlicK ist, um zu einem obligatoriscKen 8nterricKt 
pünktlicK zu erscKeinen, und für die Dauer des 8nterricKts �für die Dauer dieser Freistel�
lung beKllt der ArbeitneKmer seinen AnsprucK auf (ntgelt�.

,m Falle von zivilrecKtlicKen 9ertrlgen finden die 9orscKriften des ArbeitsgesetzbucKes 
>Kodeks pracy@ über die 8rlaube, Freistellungen von der Arbeit und die 9orscKriften über 
die arbeitsfreien 7age keine Anwendung. Diese Fragen werden aucK nicKt in den 9orscKri�
ften des %ürgerlicKen *esetzbucKes >Kodeks cywilny@ geregelt. 

Weitere informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

Arbeitnehmervertretung

Die grundlegende Form der 9ertretung der ArbeitneKmer in Polen sind Gewerkschaften. 
%ei einem Arbeitgeber k|nnen aucK andere Formen der au�ergewerkscKaftlicKen Arbeit�
neKmervertretung, z.%. Betriebsräte tltig sein.

Die FreiKeit, sicK in *ewerkscKaften zusammenzuscKlie�en, ist Medem garantiert, der 
einer (rwerbstltigkeit auf dem *ebiet Polens nacKgeKt. (ine *ewerkscKaft kann von 
einer *ruppe von mindestens �� ArbeitneKmern gegründet werden, wobei sie darüber 
entscKeiden, welcKe ArbeitneKmer �.ategorien, *ruppen, %erufe� diese *ewerkscKaft 
zusammenscKlie�en wird. Die *rundsltze für die MitgliedscKaft in *ewerkscKaften und 
Ausübung von *ewerkscKaftsfunktionen werden in Satzungen und %escKlüssen der *e�
werkscKaftsorgane bestimmt. Der AufnaKme eines neuen Mitglieds in eine *ewerkscKaft 
geKt üblicKerweise die (inreicKung einer Beitrittserklärung voraus. hber die AnnaKme 
der %eitrittserkllrung entscKeiden die entsprecKenden satzungsml�igen 2rgane der *e�
werkscKaft. %ei einem Arbeitgeber kann eine betriebliche oder zwischenbetriebliche 
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Gewerkschaftsorganisation tltig sein. *ewerkscKaften k|nnen aucK F|derationen und 
.onf|derationen gründen. 

Die =ugeK|rigkeit zu einer *ewerkscKaft ist freiwillig. 1iemand darf wegen seiner =uge�
K|rigkeit zu einer *ewerkscKaft beeintrlcKtigt werden. *ewerkscKaften vertreten sowoKl 
die kollektiven als aucK die individuellen 5ecKte und ,nteressen der ArbeitneKmer. ,m 
%ereicK der kollektiven 5ecKte und ,nteressen vertreten die *ewerkscKaften alle Arbeit�
neKmer unabKlngig von deren =ugeK|rigkeit zu einer *ewerkscKaft �z.%. sie scKlie�en 
7arifvertrlge, 9ereinbarungen ab, vereinbaren Arbeits�, (ntgeltordnungen, 2rdnungen 
über den betrieblicKen Fonds für Sozialleistungen�. ,n individuellen, aus dem Arbeitsver�
Klltnis resultierenden AngelegenKeiten kann ein ArbeitneKmer durcK eine *ewerkscKaft 
vertreten werden, wenn er dessen Mitglied ist oder wenn die von iKm ausgewlKlte *e�
werkscKaftsorganisation der 9erteidigung seiner ArbeitneKmerrecKte zustimmt �beispiel�
sweise begutacKten *ewerkscKaften die AbsicKt der .ündigung oder Aufl|sung des Arbe�
itsvertrags des ArbeitneKmers�. ,m -aKr ���� Kat die =aKl der in *ewerkscKaften zusam�
mengescKlossenen Personen ��� aller %escKlftigten ausgemacKt.

Als ArbeitneKmervertretung für die =wecke der ,nformation und %eratung fungieren 
Betriebsräte, die bei Arbeitgebern tltig sind, die eine wirtscKaftlicKe 7ltigkeit ausüben 
und mindestens �� ArbeitneKmer bescKlftigen. Die 5lte werden von ArbeitneKmern ge�
wlKlt. Sie Kaben das 5ecKt, ,nformationen über die 7ltigkeit und die wirtscKaftlicKe Lage 
des Arbeitgebers einzuKolen und über den =ustand, die Struktur und die voraussicKtlicKen 
bnderungen der %escKlftigtenzaKl sowie die Ma�naKmen, die bnderungen an der Arbeit�
sorganisation oder an den *rundlagen der %escKlftigung verursacKen, zu informieren 
und diesbezüglicK %eratungen durcKzufüKren. 

Die 5ecKtsvorscKriften seKen keine (inscKrlnkungen für die Staatsbürger der Mitglied�
sllnder der (8�(F7A und iKre FamilienangeK|rigen, die keine Staatsbürger der Mitglied�
sllnder der (8�(F7A sind, die auf dem *ebiet Polens bescKlftigt werden, im %ereicK der 
7eilnaKme an den %etriebsrlten vor.

Weitere informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.dialog.gov.pl Abteilung für Dialog und Soziale PartnerscKaft

http://www.solidarnosc.org.pl 8nabKlngiger Selbstverwalteter *ewerkscKaftsbund 
Solidaritlt >NSZZ Solidarność@

http://www.opzz.org.pl *esamtpolniscKer *ewerkscKaftsverband >Ogólnopolskie 

Porozumienie Związków Zawodowych@

http://www.fzz.org.pl Forum der *ewerkscKaften >Forum Związków Zawodowych@

http://www.pip.gov.pl StaatlicKe Arbeitsinspektion >Państwowa Inspekcja Pracy@
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Arbeitnehmerstreitigkeiten – Streiks 

*egenstand eines kollektiven Arbeitsstreits k|nnen Arbeitsbedingungen, Arbeitsentgelte 
oder Sozialleistungen sowie die 5ecKte und FreiKeiten der *ewerkscKaften sein. (in kol�
lektiver Arbeitsstreit kann keine AnsprücKe individueller ArbeitneKmer betreffen, die vor 
*ericKt geltend gemacKt werden k|nnen. :enn der Streit den ,nKalt eines 7arifvertrags 
oder einer anderen 9ereinbarung betrifft, deren Partei eine *ewerkscKaftsorganisation ist, 
kann die (inleitung und die FüKrung des Streits über eine bnderung des 7arifvertrags oder 
der 9ereinbarung nicKt früKer als am 7ag deren .ündigung erfolgen.

Kollektive Arbeitsstreitigkeiten werden durcK *ewerkscKaften mit einem Arbeitgeber 
oder mit Arbeitgebern gefüKrt. Die %eilegung von Streitigkeiten umfasst die nacKfolgen�
den PKasen� 9erKandlungen der Parteien, ScKlicKtung, ScKiedsverfaKren und Streik. Die 
ersten zwei PKasen sind obligatoriscK, das ScKiedsverfaKren ist Kingegen fakultativ.

Als ScKlicKter in einem kollektiven Arbeitsstreit kann eine beliebige Person, die von den 
Streitparteien gemeinsam gewlKlt wurde, oder eine Person aus der ScKlicKterliste, die 
von dem für ArbeitsangelegenKeiten zustlndigen Minister gefüKrt wird, fungieren. 

Die letzte Ma�naKme ist der Streik und die (ntscKeidung über dessen 9erkündung Kat 
die Forderungen und die damit verbundenen 9erluste angemessen zu berücksicKtigen. 
Der 9erkündung des Streiks Kat ein 5eferendum unter der %elegscKaft der Meweiligen 
%etriebsstltte vorauszugeKen. Für die Dauer des Streiks Kat der ArbeitneKmer keinen 
AnsprucK auf (ntgelt. Die polniscKe *esetzgebung sieKt die Aussperrung nicKt vor.

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.dialog.gov.pl Abteilung für Dialog und Soziale PartnerscKaft

http://www.solidarnosc.org.pl 8nabKlngiger Selbstverwalteter *ewerkscKaftsbund 
Solidaritlt >NSZZ Solidarność@

http://www.opzz.org.pl *esamtpolniscKer *ewerkscKaftsverband >Ogólnopolskie 

Porozumienie Związków Zawodowych@

http://www.fzz.org.pl Forum der *ewerkscKaften >Forum Związków Zawodowych@

http://www.pip.gov.pl StaatlicKe Arbeitsinspektion >Państwowa Inspekcja Pracy@

http://www.pracodawcyrp.pl Arbeitgeber der 5epublik Polen >Pracodawcy RP@

http://www.konfederacjalewiatan.pl Lewiatan�.onf|deration >Konfederacja Lewiatan@

http://www.zrp.pl 9erband des PolniscKen +andwerks >Związek Rzemiosła Polskiego@

http://www.bcc.org.pl %usiness &entre &lub ± Arbeitgeberverband >Business Centre 

Club – Związek Pracodawców@

https://www.rpo.gov.pl %eauftragter für %ürgerrecKte >Rzecznik Praw Obywatelskich@
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https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona-praw-czlowieka/zespol-do-spraw-
ochron/204,Dzialalnosc.html *ruppe für den ScKutz der MenscKenrecKte 
�am Ministerium für ,nneres und 9erwaltung� und andere beratende�unterstützende 
2rganisationen

Beendigung der Beschäftigung

Formen der Beendigung der Beschäftigung
Die %eendigung des ArbeitsverKlltnisses erfolgt infolge dessen Auflösung oder Beendi-
gung.

(in Arbeitsvertrag kann im Einvernehmen der Parteien� durcK (rkllrung einer der 
Parteien unter (inKaltung der .ündigungsfrist� durcK (rkllrung einer der Parteien oKne 
(inKaltung der .ündigungsfrist� mit Ablauf der =eit, für die er gescKlossen wurde, auf�
gel|st werden. Die .ündigung der Arbeitsvertrlge und die fristlose Aufl|sung Kaben 
in der ScKriftform zu erfolgen.

Aufl|sung eines Arbeitsvertrags im (inverneKmen der Parteien ± bei diesem 9erfaKren 
stimmen der Arbeitgeber und der ArbeitneKmer der Aufl|sung des Arbeitsvertrags zu 
einem von den Parteien vereinbarten 7ermin zu.

Aufl|sung des Arbeitsvertrags durch Kündigung ± der Arbeitsvertrag wird durcK scKrift�
licKe (rkllrung des ArbeitneKmers oder des Arbeitgebers unter (inKaltung der .ündi�
gungsfrist aufgel|st. DurcK .ündigung kann ein unbefristeter Arbeitsvertrag, ein Arbeit�
svertrag auf Probe und ein befristeter Arbeitsvertrag aufgel|st werden. Die .ündigungs�
frist für einen unbefristeten Arbeitsvertrag und einen befristeten Arbeitsvertrag Klngt 
von der %etriebszugeK|rigkeit bei dem Meweiligen Arbeitgeber ab. Diese Frist betrlgt 
entsprecKend� � :ocKen ± wenn der ArbeitneKmer kürzer als � Monate bescKlftigt 
war, � Monat ± wenn der ArbeitneKmer mindestens � Monate lang bescKlftigt war und 
� Monate ± wenn der ArbeitneKmer mindestens � -aKre bescKlftigt war. 

Die .ündigungsfrist für einen Arbeitsvertrag auf Probe Klngt von der Dauer der Probezeit 
ab und betrlgt entsprecKend� � Arbeitstage ± wenn die Probezeit � :ocKen nicKt über�
scKreitet, � :ocKe ± wenn die Probezeit llnger als � :ocKen ist, oder � :ocKen ± wenn 
die Probezeit � Monate betrlgt.

,m =usammenKang mit der .ündigung eines Arbeitsvertrags kann der Arbeitgeber den 
ArbeitneKmer von der PflicKt zur Arbeitsleistung bis zum Ablauf der .ündigungsfrist freistel�
len. :lKrend dieser Freistellung beKllt der ArbeitneKmer seinen AnsprucK auf (ntgelt. 

:enn ein unbefristeter Arbeitsvertrag von dem Arbeitgeber gekündigt wird, ist er ver�
pflicKtet, die betrieblicKe *ewerkscKaftsorganisation, die den ArbeitneKmer vertritt, in der 
ScKriftform über die AbsicKt, den Arbeitsvertrag zu kündigen, zu informieren und den 
*rund für die Aufl|sung des 9ertrags anzugeben. 
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Fristlose .ündigung des Arbeitsvertrags ± der Arbeitsvertrag wird durcK scKriftlicKe 
(rkllrung des ArbeitneKmers oder des Arbeitgebers oKne (inKaltung der .ündigungsfrist 
aufgel|st. Der Arbeitgeber kann den Arbeitsvertrag in diesem 9erfaKren bei Verschulden 
des Arbeitnehmers in folgenden Flllen aufl|sen�

í scKwere 9erletzung der grundlegenden ArbeitneKmerpflicKten durcK den Arbeit�
neKmer�

í %egeKung einer Straftat durcK den ArbeitneKmer wlKrend der Dauer des Arbeits�
vertrages, die seine weitere %escKlftigung an seinem Arbeitsplatz unm|glicK 
macKt, wenn die Straftat offensicKtlicK ist oder durcK ein recKtskrlftiges 8rteil fest�
gestellt wurde� 

í durcK den ArbeitneKmer verscKuldeter 9erlust der =ulassungen, die für die AusfüK�
rung der Arbeit an seinem Arbeitsplatz erforderlicK sind. 

Darüber Kinaus kann der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag eines ArbeitneKmers aus durcK 
den ArbeitneKmer nicht verschuldeten Gründen fristlos in folgenden Flllen kündigen�

í ArbeitsunflKigkeit des ArbeitneKmers wegen einer lange dauernden .rankKeit, 
die wlKrend einer =eit andauert, die in den 9orscKriften des ArbeitsgesetzbucKes 
>Kodeks pracy@ genannt ist�

í gerecKtfertigte AbwesenKeit des ArbeitneKmers von der Arbeit aus anderen *rün�
den als .rankKeit, die llnger als � Monat dauert.

,n die (rkllrung des Arbeitgebers über die fristlose .ündigung des Arbeitsvertrags sind 
der *rund für die Aufl|sung dieses 9ertrags und eine %eleKrung über das dem Arbeit�
neKmer zusteKende 5ecKt, vor *ericKt %erufung einzulegen, aufzuneKmen.

Der Arbeitnehmer kann den Arbeitsvertrag fristlos kündigen�
í wenn in einem lrztlicKen *utacKten festgestellt wird, dass die auszufüKrende 

Arbeit sicK auf die *esundKeit des ArbeitneKmers scKldlicK auswirkt, und der 
Arbeitgeber iKn wlKrend einer in dem lrztlicKen *utacKten genannten Frist nicKt 
zur Arbeit an einem anderen, im +inblick auf seinen *esundKeitszustand und 
seine beruflicKen 4ualifikationen angemessenen Arbeitsplatz verlegt�

í wenn der Arbeitgeber die grundlegenden PflicKten gegenüber dem ArbeitneKmer 
scKwer verletzt.

Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt automatiscK, kraft *esetzes, in 
den im ArbeitsgesetzbucK >Kodeks pracy@ und in SondervorscKriften genannten Flllen 
�z.%. bei 7od des ArbeitneKmers, 7od des Arbeitgebers�.

,n Polen gelten aucK SondervorscKriften über die Aufl|sung der ArbeitsverKlltnisse aus 
*ründen, die nicKt die ArbeitneKmer zu vertreten Kaben. Diese regeln die Art und :eise 
der DurcKfüKrung von Massenentlassungen und individuellen (ntlassungen und betreffen 
Arbeitgeber, die mindestens �� ArbeitneKmer bescKlftigen. 

Die Fragen rund um die %eendigung der 5ecKtsverKlltnisse, die durcK AbscKluss zivil�
recKtlicKer 9ertrlge �z.%. 9ertrlge über die AusfüKrung eines Auftrags oder :erkvertrlge� 
durcK die Parteien entstanden sind, werden Me nacK Art des die Parteien bindenden 

Lexilog-Suchpool



ARBEIT IN POLEN

��

9ertrags in den einscKllgigen 9orscKriften des %ürgerlicKen *esetzbucKes >Kodeks cywil-

ny@ geregelt.

Wiedereinstellung oder erneute Einstellung
Der ArbeitneKmer kann eine Wiedereinstellung zu den vorKerigen .onditionen beantra�
gen, wenn�

í der Arbeitgeber seinen unbefristeten Arbeitsvertrag durcK .ündigung oKne %e�
gründung oder recKtswidrig unter 9ersto� gegen die 9orscKriften über die .ündi�
gung von Arbeitsvertrlgen aufgel|st Kat�

í der Arbeitgeber seinen Arbeitsvertrag fristlos unter 9ersto� gegen die 5ecKtsvor�
scKriften über diese Art und :eise der .ündigung kündigt.

hber die :iedereinstellung entscKeidet das Arbeitsgericht, das die Forderung des 
ArbeitneKmers prüft, nacKdem dieser ArbeitneKmer vorKer eine entsprecKende .lage 
erKoben Kat. Der ArbeitneKmer ist berecKtigt, das Arbeitsgericht zu wählen, das iKm 
im +inblick auf seinen :oKnort oder seinen Arbeitsort oder den *escKlftssitz des Arbeit�
gebers entspricKt.

Das 5ecKt auf erneute Einstellung eines Arbeitnehmers, dessen ArbeitsverKlltnis 
gekündigt wurde, besteKt, wenn�

í der Arbeitsvertrag des ArbeitneKmers wegen ArbeitsunflKigkeit aufgrund einer 
langen .rankKeit oder eines Arbeitsunfalls oder einer %erufskrankKeit fristlos ge�
kündigt wurde� 

í der Arbeitsvertrag des ArbeitneKmers wegen gerecKtfertigter AbwesenKeit von 
meKr als � Monat aus einem anderen *rund als lange dauernde .rankKeit, Arbeit�
sunfall oder %erufskrankKeit fristlos gekündigt wurde� 

í der Arbeitsvertrag des ArbeitneKmers im 5aKmen von Massenentlassungen aufge�
l|st wurde �der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer infolge von Massenentlassungen 

entlässt, ist verpflichtet, sie in erster Reihe einzustellen, wenn er mit den Proble-

men fertig wird und mit einer erneuten Einstellung beginnt��
í das ArbeitsverKlltnis wegen einer dreimonatigen 8ntersucKungsKaft erloscKen 

ist.

Arbeitslosigkeit und Beschäftigungsförderung 
seitens der Arbeitsämter

Arbeitslosigkeit als Erscheinung und Einrichtungen des Arbeitsmarktes
Arbeitslosigkeit ist eines der wirtscKaftlicKen und sozialen Probleme in Polen. ,n den -aK�
ren ����±���� stieg die ArbeitslosigkeitsTuote sukzessive an� ���� betrug sie ��,��, 
und ���� macKte sie bereits beinaKe ��� aus. Diese nacKteilige (ntwicklung Kat sicK 
���� gewendet. Der gr|�te 5ückgang der Arbeitslosigkeit war seit ���� zu verzeicKnen, 
als die ArbeitslosigkeitsTuote unterKalb ��� gefallen ist und im September ���� den :ert 
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�,�� erreicKte. Dies war ein (rgebnis des wirtscKaftlicKen AufscKwungs, der eine gr|�ere 
AnzaKl von Stellenangeboten und eine erK|Kte %escKlftigtenanzaKl mit sicK bracKte. ,n 
=usammenKang mit der |konomiscKen .rise seit ���� konnte bei der Arbeitslosigkeits�
Tuote bis ���� eine steigende (ntwicklung beobacKtet werden, wonacK die Arbeitslosig�
keitsTuote Kerabzusenken anfing. (nde -uli ���� betrug die Arbeitslosigkeitsquote 
8,6%. Der 5ückgang der Arbeitslosigkeit war vor allem auf folgende Faktoren zurückzu�
füKren� steigende AnzaKl von Arbeitsangeboten, die bei den Arbeitslmtern verfügbar wa�
ren, sowie Anstieg der AnzaKl von aktivierten Arbeitslosen bei einem reduzierten Ausma� 
von *ruppenentlassungen. Für die polniscKe Arbeitslosigkeit ist deren regionale Differen�
zierung kennzeicKnend, z.%. in der :oiwodscKaft :ielkopolskie betrug die Arbeitslosig�
keitsTuote (nde -uli ���� �,��, und in der :oiwodscKaft :armiĔsko�Mazurskie ± ��,��. 
Die Probleme, eine Arbeit zu finden, treffen für Munge MenscKen, Frauen und Langzeitar�
beitslose �über ein -aKr Kinaus� zu.

Die Aufgaben des Staates im %ereicK der %escKlftigungsf|rderung, der Linderung von 
Arbeitslosigkeitsfolgen sowie der beruflicKen Aktivierung werden durcK die Einrichtungen 
des Arbeitsmarktes realisiert. Die von den (inricKtungen des Arbeitsmarktes unternom�
menen Ma�naKmen Kaben zum =weck, eine vollstlndige und produktive %escKlftigung 
anzustreben.

Die (inricKtungen des Arbeitsmarktes sind |ffentlicKe %escKlftigungsdienste, &orps für 
freiwillige Arbeit, %escKlftigungsagenturen, ScKulungseinricKtungen sowie (inricKtungen 
für gesellscKaftlicKen Dialog und lokale PartnerscKaft.

�� Öffentliche Beschäftigungsdienste besteKen aus %escKlftigungsbeK|rden samt 
.reis� und :oiwodscKaft�Arbeitslmtern, der Service�%eK|rde des für Arbeit 
zustlndigen Ministers sowie samt :oiwodscKaftslmtern� 

�� Corps für freiwillige Arbeit stellen eine staatlicKe (inricKtung dar, die sicK auf die 
Ma�naKmen für die -ugendlicKen, insbesondere für die durcK sozialen AusscKluss 
bedroKten -ugendlicKen, sowie für Arbeitslose bis zum ��. LebensMaKr spezialisiert 
Kat� 

�� Beschäftigungsagenturen sind nicKt |ffentlicKe 2rganisationseinKeiten, die Dien�
stleistungen im %ereicK der Arbeitsvermittlung, 9ermittlung zur Arbeit im Ausland 
bei ausllndiscKen Arbeitsgebern, %erufsberatung, Personalberatung und =eitar�
beit erbringen� 

�� Schulungseinrichtungen sind |ffentlicKe und nicKt |ffentlicKe 7rlger, die auf�
grund von SondervorscKriften au�erscKuliscKe %ildung betreiben�

�� Einrichtungen für gesellschaftlichen Dialog auf dem Arbeitsmarkt sind 2rga�
nisationen und (inricKtungen, die sicK mit der Problematik des Arbeitsmarktes 
befassen� 2rganisationen von *ewerkscKaften, Arbeitgebern und Arbeitslosen 
sowie 1icKtregierungsorganisationen, die mit |ffentlicKen %escKlftigungsdiensten 
und &orps für freiwillige Arbeit kooperieren.

Woiwodschaft- und Kreisarbeitsämter, die einen 7eil |ffentlicKer %escKlftigungsdienste 
darstellen, leisten Arbeitslosen und ArbeitssucKenden +ilfe dabei, entsprecKende %e�
scKlftigung zu finden, sowie Kelfen Arbeitgebern, entsprecKende ArbeitneKmer zu finden.
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%ürger eines (8�(F7A�Mitgliedstaates und deren FamilienangeK|rige, die keine %ürger 
eines (8�(F7A�Mitgliedsstaates sind und bei einem .reisarbeitsamt angemeldet sind, 
erKalten +ilfe geml� den gleicKen 5egeln wie polniscKe Staatsbürger.

Finanzielle und au�erfinanzielle 8nterstützung bei der (rleicKterung des =ugangs zur 
%escKlftigung seitens der Arbeitslmter umfasst� Dienstleistungen im %ereicK der Arbeits�
vermittlung, der %erufsberatung und ScKulungen sowie 5ealisierung der Programme 
für Subventionierung der %escKlftigung. .reisarbeitslmter zaKlen Arbeitslosengelder aus 
und gewinnen und bewirtscKaften Mittel, die dazu bestimmt sind, der Arbeitslosigkeit 
entgegenzuwirken und Ma�naKmen auf lokalem Arbeitsmarkt durcKzufüKren.

Woiwodschaftsarbeitsämter erfüllen zusltzlicK die Funktion einer (inricKtung, die dafür 
zustlndig ist, Arbeitslosenantrlge auf (rteilung von 8nterlagen in =usammenKang mit 
Arbeitslosigkeitsleistungen entgegenzuneKmen und zu überprüfen. Sie bestltigen in Po�
len zurückgelegte 9ersicKerungs� und %escKlftigungszeiten zwecks deren 9orlage in 
einem anderen (8�(F7A�Mitgliedsstaat und %eantragung von dortigem Arbeitslosengeld 
unter %erücksicKtigung dieser =eiten. :oiwodscKaftsarbeitslmter stellen 8nterlagen 
aus, die dazu ermlcKtigen, das in Polen erKaltene Arbeitslosengeld in einem anderen 
(8�(F7A�Mitgliedsstaat zu übertragen. Sie erteilen ebenfalls %escKeide über Arbeitslo�
sengeldansprücKe in den Flllen, in denen die %escKlftigungszeit im Ausland �in den 
(8�(F7A�Mitgliedsstaaten� den (rwerb des ArbeitslosengeldansprucKs die +|Ke oder die 
=eit des Arbeitslosengeldbezugs beeinflusst.

Seit dem �. Mai ���� wurden polniscKe |ffentlicKe %escKlftigungsdienste zu einem 
Mitglied des 1etzwerks (uropliscKe %escKlftigungsdienste ± EURES. Seit dem �. -a�
nuar ���� scKossen sicK diesem 1etzwerks &orps für freiwillige Arbeit an. :oiwod�
scKaft� und .reisarbeitslmter sowie &orps für freiwillige Arbeit füKren Ma�naKmen im 
5aKmen des (85(S�1etzwerks, insbesondere internationale Arbeitsvermittlung samt 
%eratung im %ereicK beruflicKer Mobilitlt auf dem europliscKen Arbeitsmarkt durcK. Für 
DurcKfüKrung der Arbeitsvermittlung im 5aKmen des (85(S�1etzwerks sind aucK vom 
Minister für Familie, Arbeit und Soziale Politik für die DurcKfüKrung dieser 9ermit�
tlung akkreditierte 7rlger berecKtigt. Das (85(S�Personal ± (85(S�%erater und ± 
Assistenten in den :oiwodscKaftsarbeitslmtern und in den &orps für freiwillige Arbeit 
sowie benannte .undenberater �Arbeitsvermittler� in .reisarbeitslmtern leisten den 
%ürgern von (8�(F7A�Mitgliedsstaaten +ilfe dabei, entsprecKende Arbeit in Polen zu 
finden.

Arbeitslosmeldung
8m sicK arbeitslos zu melden, k|nnen Arbeitslose� 

í sicK bei einem für die feste oder zeitweilige Meldeadresse zuständigen Kreisar-
beitsamt melden, und für den Fall, dass keine Meldeadresse gegeben ist ± bei 
dem .reisarbeitsamt, auf dessen *ebiet der AufentKalt erfolgt� oder 

í die vereinfacKte Art elektronischer Registrierung bei dem Kreisarbeitsamt in 
AnsprucK zu neKmen, die für alle Personen mit =ugriff auf das ,nternet bestimmt 
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ist. Die 5egistrierung besteKt darin, den auf dem Arbeitsamtsportal für elektroni�
scKe Dienstleistungen verfügbaren Antrag auf Arbeitslosmeldung in elektroniscKer 
Form auszufüllen, diesen an das zustlndige .reisarbeitsamt zu senden und bei 
diesem Arbeitsamt einen 7ermin zwecks (inreicKung erforderlicKer 8nterlagen und 
zwecks pers|nlicKer %estltigung der 5icKtigkeit der übermittelten Daten zu verein�
baren.

 1acK hbermittlung der Angaben wird vom .reisarbeitsamt ein ma[imal � :erktage 
umfassender =eitraum für das (rscKeinen festgesetzt, innerKalb dessen slmtlicKe 
für die 5egistrierung erforderlicKe 8nterlagen einzureicKen sind und die 5egi�
strierung vorzuneKmen ist. Für den Fall, dass eine Person innerKalb der vom 
Arbeitsamt gesetzten Frist nicKt erscKeinen wird, werden die übermittelten Anga�
ben vom ,7�S\stem des .reisarbeitsamtes gel|scKt werden.

 Die vorsteKend genannte 9erfaKrensweise macKt es m|glicK, einen 7ermin für die 
5egistrierung vorab zu reservieren. 

 Der Arbeitslosenstatus wird mit dem 7ag erworben, an dem die die 5egistrie�
rung vorneKmende Person bei einem .reisarbeitsamt erscKeint, durcK eigen�
Klndige 8nterscKrift die übermittelten Angaben bestltigt und im %eisein eines 
.reisarbeitsamtangestellten eine (rkllrung über die 5icKtigkeit der übermittelten 
Angaben sowie über die .enntnisnaKme der 9oraussetzungen für den (rKalt 
des Arbeitslosenstatus zur 9ermeidung strafrecKtlicKer 9erantwortung abgibt� 
oder 

í die vollständige elektronische Registrierung bei einem .reisarbeitsamt in An�
sprucK zu neKmen. Die 5egistrierung besteKt darin, einen auf der :ebseite 
www.praca.gov.pl verfügbaren Antrag auf Arbeitslosregistrierung in elektroniscKer 
Form auszufüllen, dem Antrag slmtlicKe für die 5egistrierung erforderlicKe 8nter�
lagen in gescannter Form anzuKlngen, den Antrag und die Anlagen mit einer si�
cKeren elektroniscKen, über ein gültiges qualifiziertes Zertifikat überprüfbaren 
Signatur, oder mit einer durcK vertrautes ePUAP-Profil bestltigten Signatur zu 
verseKen, sowie den Antrag samt Anlagen an das zustlndige .reisarbeitsamt zu 
senden.
Der Arbeitslosenstatus wird mit dem 7ag erworben, an dem im elektroniscKen 
5egistrierungss\stem ein Antrag gestellt wurde, der Antrag und die dem Antrag 
angeKlngten 8nterlagen in gescannter Form sowie die (rkllrung über die 5icKtig�
keit der übermittelten Daten sowie über die .enntnisnaKme der 9oraussetzun�
gen für den (rKalt des Arbeitslosenstatus mit einer von den gegenwlrtig zwei 
akzeptierbaren sicKeren Signaturen verseKen wurden.

Vom Arbeitsamt angebotene Schulungen und Praktika
.reisarbeitslmter k|nnen dabei +ilfe leisten, die .ompetenzen eines .unden besser an 
die %edürfnisse der Arbeitgeber anzupassen, indem sie sog. Basisschulungsdienstleis-
tungen oder andere Arbeitsmarktinstrumente/-programme anbieten, die es m|glicK 
macKen, beruflicKe sowie andere 4ualifikationen zu erK|Ken, die die &Kancen für die 
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AufnaKme oder für das AufrecKterKalten einer %escKlftigung, einer anderen (rwerbstltig�
keit oder einer gewerblicKen 7ltigkeit steigern.

Formen für beruflicKe Aktivierung werden erst angeboten, nacKdem für die Meweilige Per�
son ein sog. Hilfeprofil ermittelt wird und diese Art der 8nterstützung in einem indivi�
duellen Ma�naKmenplan erfasst wird.

%asisscKulungsdienstleistungen sind�
í ScKulungen in Form eines .urses, 
í ScKulungen mit ,nansprucKnaKme eines ScKulungsgutscKeins für Personen bis 

zum ��. LebensMaKr, 
í Finanzierung eines Aufbaustudiums �bis zu der ��facKen +|Ke einer durcKscKnittli�

cKen 9ergütung�,
í *ewlKrung zinsloser DarleKen für die Finanzierung der ScKulungskosten �bis zu 

der ��facKen +|Ke einer durcKscKnittlicKen 9ergütung�, 
í Finanzierung der .osten von Prüfungen oder des (rwerbs von Lizenzen �bis zu 

der +|Ke einer durcKscKnittlicKen 9ergütung�,
í Praktikum �von � bis �� Monaten Me nacK dem Alter des Praktikanten�,
í Praktikum mit ,nansprucKnaKme eines PraktikumsgutscKeins �in diesem Fall wird 

eine %escKlftigung für weitere � Monate nacK PraktikumsabscKluss sicKerge�
stellt�,

í Stipendium für die Fortsetzung der Ausbildung.

,n Medem Fall Kat ein 7eilneKmer der Meweiligen Form der beruflicKen Aktivierung AnsprucK 
auf ein Stipendium.

Schulungen 
(ine ScKulung umfasst mindestens �� Stunden pro :ocKe. %evor ein %ewerber für eine 
ScKulung Tualifiziert wird, kann er auf .osten des .reisarbeitsamtes für ps\cKologiscKe 
und lrztlicKe 8ntersucKungen mit dem =weck überwiesen werden, festzustellen, dass 
keine *egenanzeigen für die Ausübung einer Arbeit in dem %eruf, der infolge der ScKu�
lung erworben wird, besteKen.

Aufbaustudium
(in Aufbaustudium kann von dem .reisarbeitsamt bis zu der ��facKen +|Ke einer durcK�
scKnittlicKen 9ergütung finanziert werden.

Darlehen für Schulungen
(in DarleKen wird für die Finanzierung von ScKulungskosten gewlKrt, um die AufnaKme 
oder das AufrecKterKalten einer %escKlftigung, einer anderen (rwerbstltigkeit oder einer 
gewerblicKen 7ltigkeit zu erm|glicKen. (in DarleKen kann die ��facKe +|Ke einer durcK�
scKnittlicKen 9ergütung nicKt überscKreiten� es ist zinslos und die 7ilgungszeit kann nicKt 
llnger als �� Monate betragen.
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Finanzierung von Prüfungen und Lizenzen
%is zu der +|Ke einer durcKscKnittlicKen 9ergütung werden die .osten von Prüfungen 
finanziert, die den (rwerb von =eugnissen, Diplome, %escKeinigungen, bestimmten beru�
flicKen %erecKtigungen oder beruflicKen 7iteln erm|glicKen sowie die .osten des (rwerbs 
von Lizenzen, die für die Ausübung des Meweiligen %erufs unentbeKrlicK sind. =usltzlicK 
k|nnen aucK die von einem Arbeitslosen für dessen AnfaKrt zur Prüfung getragenen 
.osten zurückerstattet werden.

Auf die (rK|Kung der .ompetenzen von Arbeitslosen ausgericKtete Arbeitsmarktprogram�
me sind� Praktikum, Praktikum mit ,nansprucKnaKme eines PraktikumsgutscKeins, beru�
flicKe 9orbereitung für (rwacKsene �%9(�, Praktikum mit ,nansprucKnaKme eines Prak�
tikumsgutscKeins.

Praktikum
(in Praktikum bedeutet den (rwerb praktiscKer FlKigkeiten für die Ausübung einer Arbeit 
durcK %ewlltigung von Aufgaben am Arbeitsort, oKne dass dabei ein ArbeitsverKlltnis 
mit dem Arbeitgeber gegründet wird.

(in Praktikum findet aufgrund eines zwischen dem Landrat eines Kreises (in dessen 
Namen das Kreisarbeitsamt handelt) und dem Arbeitgeber abgeschlossenen Vertra-
ges statt. Das Praktikum findet geml� einem entsprecKenden Programm statt und 
dauert � Monate, und im Falle von Personen bis zum ��. LebensMaKr ± bis zu �� Monaten. 
Der�die Arbeitslose bis zum ��. LebensMaKr kann aucK an einem Praktikum aufgrund 
eines erKaltenen Praktikumsgutscheins teilneKmen. Für solcK einen Fall wlKlt er�sie 
selbst den Arbeitgeber, der iKn�sie für ein ��monatiges Praktikum aufnimmt und sicK 
verpflicKtet, iKn�sie für weitere � Monate einzustellen. DurcK den *utscKein wird die 
(ntsendung zum Praktikum und die Finanzierung des Stipendiums garantiert. Darüber 
Kinaus werden den PraktikumsteilneKmern die FaKrtkosten sowie die .osten erforderlicKer 
lrztlicKer oder ps\cKologiscKer 8ntersucKungen finanziert. (in PraktikumsteilneKmer 
leistet 9ollzeitarbeit und kann aucK die 5ückerstattung der FaKrtkosten und gegebenen�
falls die 8nterkunftskosten beantragen.

Berufliche Vorbereitung für Erwachsene
%eruflicKe 9orbereitung für (rwacKsene �%9(� Kat zum =weck, durcK entsprecKende 
8nterlagen bestltigte beruflicKe 4ualifikationen oder FlKigkeiten zu erwerben. %9( wird 
aufgrund eines %9( ± 9ertrages realisiert, der zwiscKen dem Landrat eines Kreises (in 
dessen Namen das Kreisarbeitsamt handelt) und dem Arbeitgeber oder zwischen 
dem Landrat, dem Arbeitgeber und einer Schulungseinrichtung abgeschlossen 
wird. %9( wird anKand eines Programms realisiert, das darauf abzielt, praktiscKe FlKig�
keiten auszugestalten ���� der Programmzeit�, sowie für die Ausübung beruflicKer Aufga�
ben erforderlicKes tKeoretiscKes :issen zu erlangen. 
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Stipendium für Fortsetzung der Ausbildung
(iner sicK in einer besonders scKweren materiellen Lage befindlicKen arbeitslosen Person 
kann ein Stipendium für die (rleicKterung der :iederaufnaKme der Ausbildung gewlKrt 
werden.

Arbeitslosengeld
(ine arbeitssucKende oder eine arbeitslose Person kann eine finanzielle 8nterstützung in 
Form von Arbeitslosengeld erKalten. Der AnsprucK auf ein solcKes Arbeitslosengeld wird 
Personen gewlKrt, die innerhalb von 18 Monaten vor der Registrierung in einem 
Kreisarbeitsamt 365 Tage durcKgearbeitet Kaben. -ede arbeitssucKende Person kann 
sicK bei dem .reisarbeitsamt, auf dessen *ebiet sie sicK aufKllt, oder auf elektroniscKem 
:ege durcK Ausfüllen des Anmeldeformulars auf dem Portal für elektroniscKe Dien�
stleistungen für Arbeitslmter registrieren lassen. Die 5egistrierung erfolgt spltestens 
innerKalb von � 7agen ab Meldung beim .reisarbeitsamt. Aufgrund der wlKrend der 
Anmeldung vorgelegten 8nterlagen wird der Anspruch auf Arbeitslosengeldauszah-
lung festgelegt. Der ArbeitslosengeldansprucK steKt von dem 7ag der 5egistrierung an über 
den =eitraum von ��� 7agen zu �in besonderen, gesetzlicK bestimmten Flllen ± ��� 7age�.

Für den (rKalt von Arbeitslosengeld in Polen müssen grundsltzlicK nacKfolgende 9oraus�
setzungen erfüllt werden�

�� 5egistrierung bei dem für die Meldeadresse zustlndigen .reisarbeitsamt �das 
9erzeicKnis der .reisarbeitslmter befindet sicK u.a. in dem 9ortal gffentlicKer 
%escKlftigungsdienste unter dem 7ab ÄPrzeMdĨ do swoMego urzĊdu´ >Ä=u ,Krem 
.reisarbeitsamt´@��

�� FeKlendes Angebot an entsprecKender Arbeit, an einem Praktikum, an %eruflicKer 
9orbereitung für (rwacKsene, ScKulung, an ,nterventionsarbeiten oder an |ffentli�
cKen Arbeiten�

�� ,nnerKalb von ��, direkt vor dem 5egistrierungstag fallenden Monaten, über einen 
*esamtzeitraum von ��� 7agen�
a� war die Person eingestellt und erKielt eine, dem %etrag nacK zumindest der, 

den Abgaben für den Arbeitsfonds unterliegenden Mindestarbeitsvergütung 
entsprecKende 9ergütung,

b� Kat die Person eine Arbeit aufgrund eines +eimarbeitsvertrags geleistet und 
erKielt deswegen (innaKmen, die der +|Ke nacK zumindest der Mindestarbeit�
svergütung,

c� Kat die Person Dienstleistungen aufgrund eines Agenturvertrages oder eines 
Auftragsvertrages oder eines anderen 9ertrages über die (rbringung von Dien�
stleistungen, für die im =ivilgesetzbucK die Anwendung von auftragsbezogenen 
9orscKriften vorgeseKen ist, oder die Person Kat bei der DurcKfüKrung derarti�
ger 9ertrlge mitgearbeitet �*rundlage für die %emessung der Abgaben für die 
SozialversicKerung und für den Arbeitsfonds stellte zumindest der ± umgerecK�
net auf einen vollen Monat ± %etrag der Mindestarbeitsvergütung dar�,
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d� Kat die Person SozialversicKerungsbeitrlge wegen des %etriebs au�erlandwirt�
scKaftlicKer gewerblicKer 7ltigkeit oder wegen der Mitwirkung geleistet �*rund�
lage für die %emessung der Abgaben für die SozialversicKerung und für den 
Arbeitsfonds stellte zumindest der ± umgerecKnet auf einen vollen Monat ± 
%etrag der Mindestarbeitsvergütung dar�,

e� Kat die Person eine Arbeit im 5aKmen der zeitweiligen ,nKaftierung oder wlK�
rend des Ableistens einer FreiKeitsstrafe geleistet �*rundlage für die %emes�
sung der Abgaben für die SozialversicKerung und für den Arbeitsfonds stellte 
zumindest der ± umgerecKnet auf einen vollen Monat ± %etrag der Mindestar�
beitsvergütung dar�,

f� Kat die Person Arbeit in einer landwirtscKaftlicKen ProduktionsgenossenscKaft, 
in einer landwirtscKaftlicKen *enossenscKaft oder in einer *enossenscKaft 
für Agrardienstleistungen als Mitglied einer solcKen *enossenscKaft geleistet 
�*rundlage für die %emessung der Abgaben für die SozialversicKerung und für 
den Arbeitsfonds stellte zumindest der ± umgerecKnet auf einen vollen Monat 
± %etrag der Mindestarbeitsvergütung dar�,

g� Kat die Person %eitrlge für den Arbeitsfonds in =usammenKang mit einer 
%escKlftigung oder mit der Ausübung einer anderen (rwerbstltigkeit in einem 
(8�(F7A�Mitgliedstaat bezaKlt,

K� war die Person im Ausland bescKlftigt und kam nacK Polen als 5epartierte�r,
i� war die Person bescKlftigt, Kat Dienst oder eine andere (rwerbstltigkeit 

geleistet und erKielt eine den Abgaben für den Arbeitsfonds unterliegende 
9ergütung oder (innaKmen.

Der Zeitraum für Arbeitslosengeldbezug Klngt KauptslcKlicK von der Lage auf dem 
lokalen Arbeitsmarkt ab und betrlgt 

í 180 Tage ± für Arbeitslose, die in der =eit des Arbeitslosengeldbezugs das *ebiet 
eines .reises bewoKnen, in dem die ArbeitslosigkeitsTuote für den ��. -uni des 
dem 7ag des (rwerbs des ArbeitslosengeldansprucKs vorangeKenden -aKres 
nicKt über ���� der durcKscKnittlicKen landesweiten ArbeitslosigkeitsTuote Ki�
nausging�

í 365 Tage ± für Arbeitslose, die in der =eit des Arbeitslosengeldbezugs das *ebiet 
eines .reises bewoKnen, in dem die ArbeitslosigkeitsTuote für den ��. -uni des 
dem 7ag des (rwerbs des ArbeitslosengeldansprucKs vorangeKenden -aKres über 
���� der durcKscKnittlicKen landesweiten ArbeitslosigkeitsTuote Kinausging oder 
die arbeitslose Person ist mindestens �� -aKre alt und verfügt über eine minde�
stens ���MlKrige, den AnsprucK begründende =eit, oder die arbeitslose Person Kat 
mindestens ein .ind im Alter von bis zu �� -aKren zu unterKalten und der�die 
(Kegatte�in ist arbeitslos und verlor den ArbeitslosengeldansprucK wegen Ablauf 
der %ezugszeit �nacK dem 7ag, an dem der�die *atte�in Arbeitslosengeld erworben 
Kat�.

Die Höhe von Arbeitslosengeld Klngt aucK von der %escKlftigungsdauer und von dem 
(rfüllen zusltzlicKer 9oraussetzungen ab und betrlgt�
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í %asisarbeitslosengeld ���,�� PL1 �ca. ��� (85� pro Monat wlKrend der ersten 
�� 7age des ArbeitslosengeldansprucKs �������

í %asisarbeitslosengeld ���,�� PL1 �ca. ��� (85� pro Monat wlKrend der weiteren 
Monate des ArbeitslosengeldansprucKs �������

í reduziertes Arbeitslosengeld in der +|Ke von ��� des Arbeitslosengeldbetrages 
geml� Pkt. a� steKt bei einer den AnsprucK auf Arbeitslosengeld begründenden 
*esamtzeit von weniger als � -aKre zu�

í ���� des Arbeitslosengeldbetrages geml� Pkt. a� steKt für den Fall zu, dass 
die den AnsprucK auf Arbeitslosengeld begründende =eit mindestens �� -aKre 
betrlgt.

Der für den (rwerb des ArbeitslosengeldansprucKs in Polen erforderlicKen =eit werden 
auch Beschäftigungszeiten in anderen EU/EFTA-Mitgliedsstaaten miteingerechnet.

(in in einem anderen (8�(F7A�Mitgliedsstaat erworbener ArbeitslosengeldansprucK 
kann nacK Polen übertragen werden.

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Soziale Politik

http://psz.praca.gov.pl 9ortal gffentlicKe %escKlftigungsdienste

http://praca.gov.pl Portal für elektroniscKe Dienstleistungen der Arbeitslmter

http://zielonalinia.gov.pl ,nformations� und .onsultations�=entrum der 
%escKlftigungsdienste

https://eures.praca.gov.pl PolniscKe (85(S�:ebseite 

http://ohp.pl &orps für freiwilige Arbeit

http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz 1ationales 5egister für 
%escKlftigungsagenturen

http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris 5egister für ScKulungseinricKtungen

http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/eures 5egister für 7rlger, die für den %etrieb 
der Arbeitsvermittlung im 5aKmen des (85(S�1etzwerks akkreditiert wurden

Ausübung einer Gewerbetätigkeit 

Allgemeines
Die AufnaKme, die Ausübung und %eendung einer *ewerbetltigkeit ist in Polen frei für 
Meden auf gleicKen Prinzipien unter %erücksicKtigung der in den 5ecKtsvorscKriften festge�
legten %edingungen. Die *ewerbefreiKeit darf nur durcK *esetz und nur wegen eines 
wesentlicKen |ffentlicKen ,nteresses bescKrlnkt werden.
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Das polniscKe 5ecKt sieKt eine breite Auswahl der möglichen Formen des *ewerbes, 
von der SelbstbescKlftigung �individuell ausgeübte *ewerbetltigkeit oder *ewerbe�
tltigkeit im 5aKmen eines 9ertrages der *esellscKaft bürgerlicKen 5ecKts� bis zu Perso�
nen� und .apitalgesellscKaften. Die Faktoren, die die endgültige (ntscKeidung über die 
Form der gefüKrten *ewerbetltigkeit gestalten, sind unter anderem die Anforderungen 
bezüglicK des Stammkapitals, des 8mfangs der 9erm|gensKaftung wegen der gefüKrten 
7ltigkeit oder Formalitlten, die mit der 5egistrierung verbunden sind. 

Der 8nterneKmer darf mit der *ewerbetltigkeit am 7ag der Stellung des Antrags auf 
die Eintragung in die Zentrale Evidenz und Information über die Gewerbetätigkeit 
oder nacK der (intragung ins *ewerberegister im Landesgerichtsregister anfangen. 
(ine .apitalgesellscKaft in *ründung darf die *ewerbetltigkeit vor der (intragung ins 
*ewerberegister anfangen. 

(in %ürger eines (8�(F7A�Mitgliedstaates darf eine *ewerbetltigkeit in Polen auf glei�
cKen Prinzipien wie ein polniscKer %ürger füKren. 

Personen, die eine *ewerbetltigkeit gründen wollen, sowie scKon tltige 8nterneKmer 
werden von der Polnischen Agentur für die Entwicklung des Unternehmertums 
unterstützt.

Individuelle Gewerbetätigkeit
Die Ausübung einer *ewerbetltigkeit durcK natürliche Personen aufgrund einer (intra�
gung in die *ewerbeevidenz ist eine popullre Form der Selbstbeschäftigung. 

8m eine solcKe 7ltigkeit zu füKren, sollte man folgende +andlungen vorneKmen� 
�� einen Antrag auf die Eintragung in die Zentrale Evidenz und Information über 

die Gewerbetätigkeit (CEIDG) auf einem elektroniscKen Formular auf der ,nter�
netseite von &(,D* mit Anwendung einer elektroniscKen 8nterscKrift oder eines 
vertrauten Profils stellen. Der Antrag kann aucK in einem beliebigen *emeindeamt 
pers|nlicK oder per (inscKreibebrief gestellt werden �im letzten Fall muss der An�
trag mit einer notariell beurkundeten 8nterscKrift des Antragstellers verseKen wer�
den�. Dem Antrag sind folgende 8nterlagen beizufügen� (rkllrung über das 1icK�
tvorKandensein von gericKtlicKen *ewerbeverboten, 9erboten der Ausübung des 
Meweiligen %erufs, sowie 9erboten der Ausübung von 7ltigkeiten, die mit dem 
(rzieKen, dem %eKandeln, der Ausbildung oder der %etreuung von MinderMlKrigen 
verbunden sind. &(,D* sendet dem Antragsteller auf die angezeigte (�Mail�
Adresse eine %estltigung der Antragstellung oder ± falls der Antrag pers|nlicK 
gestellt wurde ± bestltigt die *emeinde die AntragsannaKme. 

 Der Antrag auf die Eintragung in die CEIDG ist gleichzeitig ein Antrag auf 
Erteilung der REGON-Nummer �5egister von 5ecKtstrlgern der nationalen :irt�
scKaft�, ein Antrag auf Erteilung der NIP-Nummer �Steueridentifizierungsnum�
mer� und eine Anmeldung als Beitragszahler beim Sozialversicherungsamt, 
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sowie eine Erklärung über die Wahl einer Besteuerungsform. Dem Antrag auf 
die (intragung in die &(,D* darf aucK eine Anmeldung als 8msatzsteuerpflicKtiger 
�9A7�5� beigefügt werden. 

 &(,D* sendet die Daten an das vom 8nterneKmer angegebene Finanzamt, an 
das zustlndige Statistikamt, sowie an das SozialversicKerungsamt oder die .asse 
für landwirtscKaftlicKe SozialversicKerung.

 Der Antrag auf die (intragung in die &(,D* ist gebüKrenfrei. 
 :as die Besteuerungsform betrifft, sind folgende M|glicKkeiten vorKanden� 

Steuerkarte, PauscKalsteuer, lineare Steuer, %esteuerung auf allgemeinen %e�
dingungen. *leicKzeitig gibt der 8nterneKmer die Art der 5ecKnungslegungsdo�
kumentation an� +andelsbucK, (innaKmen� und AusgabenbucK oder eine sonsti�
ge (videnz.

 Der 8nterneKmer darf die Ausübung der Gewerbetätigkeit für einen =eitraum 
von �� 7agen bis �� Monaten einstellen. Falls der 8nterneKmer das *ewerbe nicKt 
innerKalb von �� Monaten wieder aufnimmt, wird er von Amts wegen aus der 
&(,D* gestricKen.

 ,m Formular des Antrags auf die (intragung in die &(,D* sind u.a. folgende Da�
ten anzugeben� %ezeicKnung des 8nterneKmers und seine Personenevidenz�
nummer �P(S(L�, sofern er solcKe besitzt, das *eburtsdatum, die Staatsange�
K|rigkeit, die AnscKrift des :oKnsitzes des 8nterneKmers und falls er seine 
7ltigkeit stets au�erKalb seines :oKnsitzes ausübt ± aucK die AnscKrift des 
2rtes der Ausübung der 7ltigkeit und %ezeicKnung des +auptbetriebes, die 
1,P�1ummer des 8nterneKmers, sofern er solcKe besitzt, %ezeicKnung des 7ltig�
keitsgegenstandes laut der PolniscKen *ewerbeklassifikation �P.D�, Datum des 
Anfangs der Ausübung der *ewerbetltigkeit, die %esteuerungsform, der eKeli�
cKe *üterstand, die .ontakttelefonnummer und die (�Mail�Adresse, sofern der 
8nterneKmer diese besitzt�

�� ein Firmenkonto öffnen ± dieses ist bei der 7ltigung gr|�erer *escKlfte notwen�
dig und erleicKtert Formalitlten bei %eK|rden. 8m ein .onto zu |ffnen, sind ± Me 
nacK Anforderungen der Meweiligen %ank ± folgende 8nterlagen notwendig� Perso�
nalausweis, %escKeinigung über die (intragung in &(,D* in Form eines Ausdrucks 
aus der ,nternetseite von &(,D*, eine .opie der %escKeinigung über die (rteilung 
der 5(*21�1ummer �2riginal zur AnsicKt�, der Firmenstempel. hber das gffnen 
des .ontos ist das Finanzamt durcK 9ermittlung von &(,D* zu informieren�

�� den Raum/das Grundstück beim Stadt-/Gemeindeamt anmelden, wo die 7ltig�
keit ausgeübt wird, um die Immobiliensteuer in ricKtiger +|Ke zu zaKlen. 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts Kat keine 5ecKtspers|nlicKkeit. Sie ist ein zivil�
recKtlicKer 9ertrag. Sie ist kein 8nterneKmer. 8nterneKmer sind deren *esellscKafter, die 
verpflicKtet sind, iKre 7ltigkeit ins entsprecKende 5egister einzutragen. Für die *ründung 
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einer 5ecKtspers|nlicKkeit ist kein Stammkapital notwendig. -eder *esellscKafter Kaftet 
gemeinscKuldneriscK für die 9erbindlicKkeiten der *esellscKaft, oKne (inscKrlnkung, mit 
seinem ganzen 9erm|gen.

Handelsgesellschaft
=u Handelsgesellschaften zlKlen Personen� und .apitalgesellscKaften.
=u Personengesellschaften zlKlen solcKe *esellscKaften wie�

í offene Handelsgesellschaft ± die *rundform einer PersonengesellscKaft. ,Kre 
cKarakteristiscKe (igenscKaft ist der 8mfang der +aftung der *esellscKafter. Sie 
tragen eine subsidilre, nicKt eingescKrlnkte 9erantwortung für die 9erbindlicK�
keiten der *esellscKaft. -eder *esellscKafter Kat das 9ertretungsbefugnis�

í Partnergesellschaft ± vorgeseKen nur für die Ausübung freier %erufe, die im +an�
delsgesellscKaftengesetzbucK abscKlie�end genannt sind. Die Partner in der *e�
sellscKaft k|nnen Personen sein, die zur Ausübung folgender %erufe berecKtigt 
sind� 5ecKtsanwalt, ApotKeker, ArcKitekt, %auingenieur, :irtscKaftsprüfer, 9ersi�
cKerungsbroker, :ertpapiermakler, Steuerberater, ,nvestitionsberater, %ucKKalter, 
Arzt, =aKnarzt, 7ierarzt, 1otar, .rankenscKwester, +ebamme, 5ecKtsberater, Pa�
tentbeauftragter, 9erm|genssacKverstlndiger und vereidigter hbersetzer�Dolmet�
scKer. Die 9orscKriften bezüglicK der PartnergesellscKaft regeln verscKiedene 
Fragen der +aftung� ein Partner in der PartnergesellscKaft Kaftet nicKt für die 9er�
bindlicKkeiten der *esellscKaft, die wegen der Ausübung des freien %erufes durcK 
andere Partner verursacKt wurden. Die *esellscKafter einer PartnergesellscKaft 
dürfen einen 9orstand bestellen�

í Kommanditgesellschaft ± vorgeseKen sowoKl für natürlicKe, als aucK für Muristi�
scKe Personen, erm|glicKt eine wesentlicKe %escKrlnkung der +aftung. Minde�
stens einer der *esellscKaften ± der .omplementlr ± Kaftet für die 9erbindlicK�
keiten der *esellscKaft oKne (inscKrlnkung, wlKrend die +aftung der übrigen 
*esellscKaften ± der .ommanditisten ± bis auf einen bestimmten %etrag ± die 
.ommanditsumme bescKrlnkt ist�

í Kommanditgesellschaft auf Aktien ± vorgeseKen für die FüKrung eines *ewer�
bes im gro�en 8mfang. Die 9orscKriften erfordern die (inbringung des Stammka�
pitals in +|Ke von mindestens ����� PL1 �ca. ����� (85�. Der +aftungsumfang 
in einer .ommanditgesellscKaft auf Aktien ist analogiscK wie in einer .ommandit�
gesellscKaft geregelt.

=u Kapitalgesellschaften zlKlen solcKe *esellscKaften wie�
í Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ± sie ist eine MuristiscKe Person. 

*ründer einer *mb+ k|nnen sowoKl natürlicKe als aucK MuristiscKe Personen sein. 
Die *esellscKaft Kaftet für iKre 9erbindlicKkeiten uneingescKrlnkt mit iKrem gan�
zen 9erm|gen. 1otwendig ist die (inbringung des Stammkapitals in +|Ke von 
mindestens ���� PL1 �ca. ���� (85�. Die *esellscKafter Kaften grundsltzlicK bis 
zur +|Ke des Stammkapitals. Das K|cKste 2rgan der *esellscKaft ist die *esell�
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scKafterversammlung. Die *esellscKaft wird durcK die *escKlftsfüKrung �mit min�
destens einem Mitglied� geml� dem Statut oder dem *esellscKaftsvertrag vertre�
ten. ,n einer *mb+ ist aucK die %estellung eines AufsicKtsrates oder einer 5evi�
sionskommission oder beider 2rgane m|glicK�

í eine Aktiengesellschaft (AG) ± ist eine MuristiscKe Person. *ründer einer A* 
k|nnen sowoKl natürlicKe als aucK MuristiscKe Personen sein. 1otwendig ist 
die (inbringung des Stammkapitals in +|Ke von mindestens ������ PL1 
�ca. ����� (85�. Für die 9erbindlicKkeiten der *esellscKaft Kaftet die *esellscKaft 
selbst, grundsltzlicK bis zur +|Ke des Aktienkapitals. Der K|cKste 2rgan der *e�
sellscKaft ist die +auptversammlung. Die *esellscKaft wird durcK die *escKlfts�
füKrung �mit mindestens einem Mitglied� geml� dem Statut vertreten. ,n einer 
AktiengesellscKaft muss aucK ein AufsicKtsrat bestellt werden.

Niederlassungen und Vertretungen ausländischer Unternehmer
AusllndiscKe 8nterneKmer k|nnen iKre 7ltigkeit auf dem *ebiet Polens im 5aKmen der 
gegründeten Niederlassungen und Vertretungen ausüben.

Eine Niederlassung ist laut 9orscKriften des *esetzes über die *ewerbefreiKeit ein ab�
getrennter und organisatoriscK selbststlndiger 7eil der durcK den 8nterneKmer au�erKalb 
seines +auptsitzes ausgeübten *ewerbetltigkeit. (ine 1iederlassung eines ausllndi�
scKen 8nterneKmers bedarf der (intragung ins LandesgericKtsregister.

Die 7ltigkeit einer Vertretung darf dagegen ausscKlie�licK :erbung und Promotion des 
ausllndiscKen 8nterneKmers �also keine *ewerbetltigkeit� umfassen. ,m Falle einer 9er�
tretung ist aucK eine (intragung ins 5egister der 9ertretungen ausllndiscKer 8nterneK�
mer am (ntwicklungsministerium notwendig.

Weitere Informationen:
http://www.ceidg.gov.pl =entrale (videnz und ,nformation über die *ewerbetltigkeit

http://www.mr.gov.pl (ntwicklungsministerium

http://www.pit.pl/administracja_skarbowa_baza_danych_adresowych_izb_
i_urzedow_skarbowych_402.php Finanzlmter

https://www.ms.gov.pl -ustizministerium

http://www.parp.gov.pl PolniscKe Agentur für die (ntwicklung des 8nterneKmertums

http://www.zus.pl SozialversicKerungsamt

http://www.kip.gov.pl PolniscKe Steuerinformation

http://stat.gov.pl +auptstatistikamt

http://www.paiz.gov.pl PolniscKe Agentur für ,nformation und AusllndiscKe ,nvestitionen
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http://www.twoja-firma.pl ,nternetportal für kleine und mittlere 8nterneKmen, gefüKrt 
durcK *rupa %ankier.pl

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/ 
LandesgericKtsregister

http://mr.bip.gov.pl/rejestry/rejestr-przedstawicielstw-przedsiebiorcow-
zagranicznych.html 5egister der 9ertretungen ausllndiscKer 8nterneKmen
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EINKOMMEN, LÖHNE UND STEUERN

Einkommen, Löhne und Gehälter

Mindestlohn
Die *rundlagen und die 9erfaKrensweise bei der Festlegung der +|Ke des Mindestlohns 
für Arbeit legen 5ecKtsvorscKriften fest. Die +|Ke des MindestloKns ist Medes -aKr 
*egenstand von 5egierungsverKandlungen. ,m -aKr ���� betrlgt der MindestloKn 
1850 PLN brutto �ca. ��� (85�. 9on diesem %etrag werden u.a. SozialversicKerungs�
beitrlge sowie (inkommensteuervorauszaKlungen abgezogen. Dieser %etrag gilt für 
einen 9ollbescKlftigten, den einem ganzen Monat arbeitet. %ei 7eilzeitbescKlftigung 
wird dieser %etrag verKlltnisml�ig reduziert. 

Der MindestloKnbetrag umfasst alle LoKnbestandteile für eine Person mit folgenden Aus�
naKmen� LoKn für hberstunden, -ubillumsprlmie und finanzielle Abfindung nacK hber�
gang zum 5uKestand oder in 5ente. (r umfasst aucK keine *ewinnausscKüttungen und 
kein zusltzlicKes -aKresentgelt im staatlicKen Sektor. :enn wegen der =aKlungsfrist eini�
ger LoKnbestandteile oder wegen der Arbeitszeitverteilung in einem Monat der LoKn eines 
ArbeitneKmers niedriger ist als der geltende MindestloKn, steKt dem ArbeitneKmer ein 
AusgleicK zu, der zusammen mit seinem LoKn ausbezaKlt wird. (in Arbeitgeber kann 
einem ArbeitneKmer einen niedrigeren LoKn als das geltende Minimum festlegen, aber nur 
wlKrend seines ersten ArbeitsMaKrs. Dieser LoKn darf nicKt niedriger als ��� des gelten�
den MindestloKns sein ����� ± ���� PL1 brutto �ca. ��� (85�.

Ab dem �. -anuar ���� wird bei %erecKnung des MindestloKns keine 1acKtarbeitszulage 
berücksicKtigt, und der ArbeitneKmer wird wlKrend seines ersten %escKlftigungsMaKrs 
genauso wie Meder andere ArbeitneKmer das 5ecKt auf den vollen MindestloKn, und nicKt 
auf ��� dieses LoKns Kaben.

Löhne und Gehälter
Die LoKns\steme sind bei den einzelnen Arbeitgebern unterschiedlich Die Festlegung 
der 9ergütungsbedingungen erfolgt aufgrund von betrieblicKen Tarifverträgen und 
betriebsübergreifenden 7arifvertrlgen �abgescKlossen durcK Arbeitgeber, bei den in�
nenbetrieblicKe *ewerkscKaften tltig sind�, Vergütungsordnungen �bei Arbeitgebern, 
die zumindest �� ArbeitneKmer bescKlftigen, die von keinem betrieblicKen oder betrieb�
sübergreifenden 7arifvertrag erfasst sind� und Arbeitsverträgen. 

L|Kne und *eKllter sollen die Art der ausgefüKrten Arbeit und die 4ualifikationen, die zu 
deren AusfüKrung notwendig sind, sowie die Menge und 4ualitlt der geleisteten Arbeit 
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berücksicKtigen Für die =eit, in der ein ArbeitneKmer nicKt arbeitet, beKllt der ArbeitneK�
mer das 5ecKt auf 9ergütung nur dann, wenn es in 5ecKtsvorscKriften so geregelt ist. 
=um =wecke des LoKn� und *eKaltsscKutzes entKllt das polniscKe ArbeitsgesetzbucK 
eine 9orscKrift, die nicKt zullsst, dass ein ArbeitneKmer auf sein 5ecKt auf Arbeitsentgelt 
verzicKten, oder dieses 5ecKt auf eine andere Person übertragen kann.

Der Arbeitgeber ist verpflicKtet für Meden ArbeitneKmer eine namentlicKe .arte �Liste� zu 
füKren, auf der der ausbezaKlte ArbeitsloKn und andere Arbeitsleistungen festgeKalten 
werden. Der Arbeitgeber ist verpflicKtet auf 9erlangen des ArbeitneKmers iKm (insicKt 
in die Dokumente zu gewlKren, die *rundlage für die %erecKnung seines LoKns oder 
*eKalts waren. 

L|Kne und *eKllter werden in Geldform ausbezaKlt. (ine teilweise AuszaKlung der 9er�
gütung in anderer Form als *eld ist nur dann zullssig, wenn das in den ArbeitsrecKtsvor�
scKriften oder im 7arifvertrag vorgeseKen wurde. L|Kne und *eKllter müssen minde-
stens einmal im Monat zu einem festen, im 9oraus festgelegten =eitpunkt ausbezaKlt 
werden, spltestes MedocK innerKalb der ersten �� 7age des nlcKsten .alendermonats. 
Die LoKnauszaKlung kann aucK anders als in bar auf die +and des ArbeitneKmers erfol�
gen, z.%. das *eld kann auf ein %ankkonto überwiesen werden, wenn der ArbeitneKmer 
damit zuvor scKriftlicK einverstanden war oder so im 7arifvertrag verankert wurde.

Für einen ArbeitneKmer, der sein (inkommen aus einem ArbeitsverKlltnis erzielt, gilt die 
Sozialversicherungspflicht. Der Arbeitgeber ist verpflicKtet %eitrlge vom ArbeitsloKn 
des ArbeitneKmers zu berecKnen und sie an die SozialversicKerungsanstalt abzufüKren. 
Den Altersrentenbeitrag ± ��,��� bezaKlten zum gleicKen 7eil der Arbeitgeber und 
der ArbeitneKmer, der 5entenbeitrag von �� wird vom ArbeitneKmer in einer +|Kne von 
�,�� und vom Arbeitgeber in einer +|Ke von �,�� bezaKlt. Der Krankenversiche-
rungsbeitrag von �,��� wird vollstlndig vom ArbeitneKmer bezaKlt, und der 8nfallver�
sicKerungsbeitrag �von �,��� bis �,���� vom Arbeitgeber geleistet. Beiträge für den 
Arbeitsfonds ��,���� und für Garantierten Arbeitnehmerleistungsfonds ��,���� wer�
den vom Arbeitgeber bezaKlt. 

Die MlKrlicKe %emessungsgrundlage für Altersrenten� und 5entenversicKerung darf 
nicKt K|Ker als der dreizigfacKe voraussicKtlicKe durcKscKnittlicKe MonatsloKn sein. Für 
arbeitende Personen gilt auch die obligatorische Gesundheitsversicherung. Der %ei�
trag wird in +|Ke von �� der %emessungsgrundlage bezaKlt und der SteuerzaKler Kat das 
5ecKt bezaKlte %eitrlge bis zur ma[imalen +oKe von �,��� der %emessungsgrundlage 
von der Steuer abzuzieKen. 

Die Fragen, die *rundsltze der LoKnauszaKlungen bei zivilrechtlichen Verträgen be�
treffen, werden in den 9orscKriften des %ürgerlicKen 5ecKts geregelt und sie Klngen von 
der Meweiligen 9ertragsart ab. Ab dem �. -anuar ���� gilt der *rundsatz, dass Personen, 
die iKre Arbeit auf *rundlage eines *escKlftsbesorgungsvertrages oder eines Dienstlei�
tungsvertrages �auf den 9orscKriften des *escKlftsbesorgungsvertrages Anwendung 
finden� vorricKten, AnsprucK auf LoKn für Mede Arbeitsstunde Kaben werden, der mindes�
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tens so KocK wie der MindeststundenloKn ist. Die +|Ke des MindeststundenloKns wird 
Medes -aKr angeKoben und wird im gleicKen Ma�e steigern wie der MindestloKn der 
ArbeitneKmer. Der MindestloKn findet MedocK keine Anwendung auf Personen, die selbs�
tlndig über den AuffüKrungsort und �zeit des Auftrages oder der Leistung entscKeiden und 
den ausscKlie�licK +onorar auf Provisionsbasis zusteKt. Au�erdem werden von der obli�
gatoriscKen MindestloKnanwendung bestimmte 9ertrlge über Pflegeleistungen ausges�
cKlossen ± z.%. solcKe, die *rundlage für den %etrieb eines FamilienpflegeKeims sind, 
und aucK 9ertrlge über .inderbetreuung in Pflegefamilien oder %etreuung von Personen�
gruppen bei Ausflügen, die llnger als einen 7ag dauern. 

Durchschnittliches Einkommen
Durchschnittliches Bruttoeinkommen im Jahr 2015 im Unternehmenssektor betrug 
in Polen ���� PL1 brutto �ca. ���,�� (85�. ,m Mai ���� betrug der monatlicKe Durch-
schnittslohn im Unternehmenssektor ����,�� PL1 �ca. ��� (85�. 

=um %eispiel betrug in Mai ���� das durchschnittliche Bruttoeinkommen in den 
Woiwodschaft Masowien �mit der Stadt :arscKau� in den einzelnen Sektoren� 8nter�
neKmenssektor ± ���� PL1 �ca. ���� (85�, ,ndustrie ± ���� PL1 �ca. ���� (85�, indu�
strielle 9erarbeitung ± ���� PL1 �ca. ���� (85�, %auwesen ± ���� PL1 �ca. ���� (85�, 
+andel ± ���� PL1 �ca. ���� (85�, 7ransport ± ���� PL1 �ca. ��� (85�, *astronomie 
und +otelgewerbe ± ���� PL1 �ca. ��� (85�, ,nformation und .ommunikation ± 
���� PL1 �ca. ���� (85�, %edienung des ,mmobilienmarkts ± ���� PL1 �ca. ���� (85�, 
9erwaltung ± ���� PL1 �ca. ��� (85�. 

Steuern 

Steuerarten
,n Polen gibt es vierzeKn Arten von Steuern, die man in direkte Steuern �Steuern, die 
direkt vom SteuerzaKler geleistet werden, der verpflicKtet ist sie an die SteuerbeK|rde 
abzufüKren� und indirekte Steuern �die beim .auf von *üter entricKtet wird� unterteilen 
kann. 

Direkte Steuern sind�
�� (inkommensteuer �P,7�, 
�� .|rperscKaftsteuer, �&,7, der .|rperscKaftssteuersatz in Polen liegt bei ����,
�� (rbscKafts� und ScKenkungssteuer,
�� Steuer auf zivilrecKtlicKe *escKlfte,
�� LandwirtscKaftssteuer,
�� ForstwirtscKaftssteuer,
�� ,mmobiliensteuer,
�� .fz�Steuer,
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  �� 7onnagensteuer �für ScKiffseigner, die für +andelsscKiffe im internationalen 9er�
keKr einsetzen�,

��� F|rderabgabe, die für einige 5oKstoffe gilt,
���  Steuer von einigen Finanzinstitutionen.

Indirekte Steuern sind�
  �� MeKrwertsteuer �MwSt. ± in Polen gelten � MwSt.�Sltze ± ���, ��, �� 

und ���,
  �� 9erbraucKersteuer,
  �� Spielsteuer.

Aus der Perspektive der %escKlftigung und der wirtscKaftlicKen 7ltigkeit in Polen sind 
Meweils die Einkommenssteuer und die Körperschaftssteuer die wicKtigsten Steuern. 

Einkommenssteuer
Aus SicKt einer natürlicKen Person, die in Polen bescKlftigt ist, ist die (inkommenssteuer 
die wicKtigste Steuer.

Die Einkommensteuer Kaben alle natürlicKen Personen zu entricKten, die (rtrlge erzie�
len. :enn das (inkommen eines SteuerpflicKtigen in einem SteuerMaKr aus meKreren 
4uellen kommt, wird die Summe aller seiner (inkünfte aus dem ,nland und Ausland be�
steuert. Wenn Einkünfte in Polen von Personen erzielt werden, die keinen Wohnsitz 
hier haben, oder wenn polnische Bürger im Ausland ihre Einkünfte erzielen finden 
Vorschriften der Abkommen zur Verhinderung von Doppelbesteuerung Anwendung, 
die von Polen als Vertragsparteien unterzeichnet wurden. SolcKe Abkommen Kat 
Polen u.a. mit gsterreicK, DeutscKland, FrankreicK, *ro�britannien unterzeicKnet. (ine 
vollstlndige Liste von Staaten, mit den entsprecKende Abkommen unterzeicKnet wurden, 
ist auf der ,nternetseite des Finanzministeriums zu seKen.

-ede Person, die iKren :oKnort in Polen Kat, Kat von iKren erzielten (inkünften Steuern 
zu entricKten. (ine Person mit :oKnort in Polen ist die, die hier „ihr Zentrum der per-
sönlichen und wirtschaftliche Interessen hat” �z.%. sie woKnt und arbeitet in Polen� 
oder die in Polen llnger als 183 Tage im Jahr verbleibt. Diese Person ist ein in Polen 
ansässige Steuerpflichtiger und ist in steuerpflicKtig von allen (inkünften, die sie im 
Meweiligen SteuerMaKr sowoKl in Polen als aucK im Ausland erzielt Kat. :enn aber diese 
Person iKren :oKnort nicKt in Polen Kat, dann zaKlt sie Steuern nur von den (inkünften, 
die sie im polniscKen +oKeitsgebiet erzielt Kat. Die %esteuerungsgrundsltze werden 
so angewendet, dass dabei 9orscKriften der Abkommen, zur 9erKinderung von Doppel�
besteuerung, die von Polen als einer der 9ertragsparteien unterzeicKnet wurden, berück�
sicKtigt werden.

Steuerpflichtiges Einkommen �Differenz zwiscKen (inkünften und :erbungskosten�. 

Die Werbungskosten werden abKlngig von der Art der erzielten (inkünfte berecKnet, 
z.%. für Personen, die (innaKmen im -aKr ���� erzielen� 
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í bei einem ArbeitsverKlltnis betragen die :erbungskosten im -aKr ���� PL1 
�ca. ��� (85�, und im Monat ± ���,�� PL1 �ca. �� (85�� 

í bei *escKlftsbesorgungsvertrlgen werden die :erbungskosten auf ��� der 
erzielten (inkünfte festgelegt� 

í bei 8rKeberrecKten werden die :erbungskosten auf ��� der erzielten (inkünfte 
festgelegt, dabei dürfen die *esamtkosten im -aKr den %etrag von ����� PL1 
�ca. ���� (85� nicKt übersteigen� 

í bei selbstlndiger 7ltigkeit werden als :erbungskosten .osten ausgewiesen, die 
getragen wurden um (innaKmen zu erzielen und die (inkommensTuelle zu erKal�
ten oder zu sicKern. (ine AusnaKme davon stellen Ausgaben dar, die laut *esetz 
keine :erbungskosten sind. 

Die %erecKnung der (inkommensbesteuerung Klngt von der Einkunftsquelle ab, aus der 
das (inkommen erlangt wurde. Das Steuers\stem sieKt folgende Arten der SteuerberecK�
nung vor�

�� progressiver Steuertarif ± auf natürlicKe Personen, die iKr (inkommen nacK 
allgemeinen *rundsltzen besteuern lassen finden im -aKr ���� Steuertarife 
von 18% und 32% Anwendung, der ScKwellenbetrag dazwiscKen liegt bei 
85528 PLN �ca. ����� (85�. Au�erdem gibt es einen Steuerminderungsbetrag 
von 556,02 PLN �ca. ��� (85�. im 8mkeKrscKluss bedeutet das, dass (inkom�
men von ���� PL1 �ca. ��� (85� nicKt besteuert wird.

 1acK dem progressiven Steuertarif werden u.a. (inkommen aus LoKnarbeit 
�ArbeitsverKlltnis, *escKlftsbesorgungsertrag und :erkvertrag� Altersrente, 
selbstlndiger 7ltigkeit, Miete oder PacKt besteuert.

 SteuerpflicKtige, die iKr (inkommen nacK dem progressiven Steuertarif besteuern 
lassen, k|nnen, soweit sie recKtlicKe 9oraussetzungen erfüllen, das (Kegatten�
splitting und (inkommensteuererleicKterungen für AlleinerzieKende in AnsprucK 
neKmen.

 (inen Antrag auf (Kegattensplitting k|nnen (Keleute stellen, zwiscKen den das 
ganze SteuerMaKr KindurcK *ütergemeinscKaft besteKt und in dem ganzen 9eran�
lagungszeitraum müssen sie in eKelicKer *emeinscKaft verbleiben. Die (Kegatten 
ermitteln die Steuer in doppelter +|Ke der für die +llfte der gemeinsamen (inkom�
men der (Kegatten berecKneten Steuer.

 (ine allein erzieKende Person wiederum ist berecKtigt die Steuer in doppelter 
+|Ke von der +llfte des eigenen (inkommens zu berecKneten�

�� 19% – Steuertarif bei Einkünften aus nicht-landwirtschaftlicher Wirtschaft-
stätigkeit und aus Spezialbereichen landwirtschaftlicher Produktion ± (in�
künfte aus nicKt�landwirtscKaftlicKer :irtscKaftstltigkeit k|nnen aucK mit dem 
einKeitlicKen Steuersatz von ��� besteuert werden, falls sicK der SteuerzaKler 
dafür entscKeidet indem er eine scKriftlicKe (rkllrung über die :aKl dieser %est�
euerungsweise beim 9orsteKer des zustlndigen Finanzamtes einreicKt. *ewinne 
�9erluste� werden in einer separaten (rkllrung abgerecKnet�
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�� pauschale Besteuerungsformen bei Einkünften aus nicht-landwirtschaftli-
cher Wirtschaftstätigkeit ± :enn von einem SteuerpflicKtigen die 9oraussetz�
ungen aus dem *esetz über eine pauscKale %esteuerungsformen bei einigen 
(inkünften, die von natürlicKen Personen erzielt werden, erfüllt werden kann er 
seine (innaKmen �(rtrlge� aus der nicKt�landwirtscKaftlicKen :irtscKaftstltig�
keit pauscKal besteuern lassen� es gibt folgende Formen der PauscKalbest�
euerung�
í PauscKale für erfasste (rtrlge �die Steuererkllrung wird bei dieser %esteu�

erungsform auf einem Formular bis zum ��. -anuar des FolgeMaKres abgege�
ben�, 

í LoKnsteuerkarte� in diesem Fall wird keine Steuererkllrung abgegeben, son�
dern bis zum ��. -anuar des FolgeMaKres werden in -aKreserkllrung geleistete 
und von der Steuer �der LoKnsteuerkarte� abgezogene *esundKeitsversicKe�
rungsbeitrlge ausgewiesen� 

�� pauschaler Steuertarif bei Einkünften aus Miete oder Pacht ± :enn ein 
SteuerpflicKtiger bestimmte recKtlicKe 9oraussetzungen erfüllt kann er als %est�
euerungsform für seine (inkünfte aus Miete oder PacKt die PauscKale für erfasste 
(rtrlge wlKlen, für die der Satz von �,�� gilt. Diese (inkünfte werden im 5aKmen 
einer separaten (rkllrung abgerecKnet, die bis zum ��. -anuar des FolgeMaKres 
abgegeben wird�

�� 19% – Steuertarif bei einigen Kapitaleinkünften ± Mit dem einKeitlicKen ��� ± 
Steuersatz werden einige .apitaleinkünfte besteuert �z.%. augrund des entgeltli�
cKen Absatzes von :ertpapieren oder Finanzderivaten�, wobei der (rtrag �9erlust� 
aus iKnen in einer besonderen, im oben bezeicKneten 7ermin einzureicKenden 
Steuererkllrung abgerecKnet wird�

��  19% – Steuertarif bei Einkünften aus Veräußerung von Immobilien ± die PflicKt 
für ��� der ,mmobilienertragssteuer entsteKt dann, wenn der 9erkauf vor Ablauf 
einer Frist von � -aKren erfolgt, die vom (nde des .alenderMaKres gerecKnet wird, 
in dem der (rwerb oder der %au einer ,mmobilie erfolgt sind, sowie wenn diese 
9erlu�erung nicKt im 5aKmen der wirtscKaftlicKen 7ltigkeit erfolgt� Das (inkom�
men wird in einer separaten (rkllrung abgerecKnet. 

  Das (inkommen aus der 9erlu�erung einer ,mmobilie kann von der Steuer befreit 
werden, wenn der erzielte (rtrag vom SteuerpflicKtigen für eigene :oKnzwecke 
bestimmt werden, die in polniscKen steuerrecKtlicKen 9orscKriften benannt 
wurden�

�� pauschale Einkommensteuer, die vom Steuerzahler entrichtet wird ± Mit der 
pauscKalen (inkommensteuer sind u.a. *lücksspielgewinne, =insen und Diskont 
bei :ertpapieren, %ankzinsen auf %ankeinlagen, %eteiligungen an .apitalfonds, 
Dividenden �welcKe in keinem =usammenKang mit der ausgefüKrten wirtscKaftli�
cKen 7ltigkeit steKen� des SteuerpflicKtigen besteuert. Diese (rtrlge �(inkom�
men� werden nicKt in einer Steuererkllrung abgerecKnet, denn diese Steuer wird 
vom SteuerpflicKtigen entricKtet und abgefüKrt. 
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Körperschaftssteuer
Der %esteuerung mit der .|rperscKaftsteuer unterliegen�

í juristische Personen�
í Organisationseinheiten ohne Rechtspersönlichkeit, ausgenommen Personen�

gesellscKaften, dabei sind SteuerzaKler .apitalgesellscKaften in *ründung sowie 
.ommanditgesellscKaften auf Aktien mit Sitz oder 9orstand au�erKalb des polni�
scKen +oKeitsgebietes�

í steuerliche Kapitalgruppen �werden durcK mindestens zwei *esellscKaften 
des +andelsrecKts gebildet, die eine 5ecKtspers|nlicKkeit besitzen und die 
kapitalverbunden sind und bestimmte 9oraussetzungen nacK dem *esetz 
erfüllen��

í Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit mit Sitz oder Vorstand in einem 
anderen Land, sofern nacK den steuerrecKtlicKen 9orscKriften dieses Staates sie 
wie 5ecKtspersonen beKandelt werden und in diesem Staat iKre ganze (inkünfte 
besteuert werden, unabKlngig vom 2rt, an dem sie erzielt wurden.

Für SteuerpflicKtige, die ihren Sitz oder Vorstand im polniscKen +oKeitsgebiet Kaben, 
wird die Steuer von ihren gesamten Einkünften berechnet, unabKlngig von dem 2rt, an 
dem sie erzielt wurden. Für SteuerpflicKtige, die ihren Sitz oder Vorstand nicht im 
polniscKen +oKeitsgebiet Kaben, wird die Steuer von ihren Einkünften berechnet, die 
im polniscKen +oKeitsgebiet erzielt wurden.

Den Gegenstand der Besteuerung bildet das (inkommen. 1acK der allgemein gelten�
den 5egelung ist das (inkommen, ungeacKtet der Arten von (inkunftsTuellen, aus denen 
es erzielt wurde, zu versteuern. Das (inkommen ist der in einem SteuerMaKr erwirtscKafte�
te hberscKuss der Summe der (inkünfte über die %etriebsausgaben. hbersteigen die 
%etriebsausgaben die Summe der (inkünfte, so bildet die Differenz den 9erlust. Der 
Abzug von steuerlicKen 9erlusten ist MedocK innerKalb der nacK dem 9erlust folgenden 
� SteuerMaKre m|glicK. Die AbzugsK|Ke in einem -aKr darf ��� des 9erlustes aus dem 
Meweiligen -aKr nicKt überscKreiten.

%ei Einkünften aus Beteiligung an Gewinnen MuristiscKer Personen �z.%. Dividenden� 
sowie (inkünften ausllndiscKer 8nterneKmen aus sog. LizenzgebüKren �z.%. =insen� ± 
wird der (rtrag besteuert.

%ei %eteiligungsverKlltnissen und anderen besonderen 9erKlltnissen ist es m|glicK die 
(inkünfte auf *rundlage einer Schätzung zu besteuern.

PolniscKe 5ecKtsvorscKriften seKen einen Katalog sachlicher Freistellungen vor, da�
runter für SteuerpflicKtige wie 9erblnde, 9ereine, Stiftungen, die gesetzlicK vorgegebene 
und sozial nützlicKe =iele umsetzen. %ei diesen SteuerpflicKtigen betrifft diese Freistellung 
(inkünfte, die zur 8msetzung der in nationalen 9orscKriften vorgegebenen sozial nützli�
cKen =ielen bestimmt werden. Diese =iele müssen mit den =ielen der satzungsgeml�er 
7ltigkeit dieser 7rlger gleicK sein.
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Zu den steuerrelevanten Einkünften geK|ren insbesondere erKaltene *eldmittel, *eld�
werte, .ursdifferenzen sowie der :ert der unentgeltlicK oder teilweise unentgeltlicK 
erKaltenen SacKen, 5ecKte oder anderer Leistungen.

Als steuerrelevante .osten gelten die .osten, die getragen wurden um (innaKmen zu 
erzielen und die (inkommensTuelle zu erKalten oder zu sicKern. Somit werden zu den 
steuerrelevanten .osten unterscKiedlicKe Ausgaben gerecKnet, die im direkten Zusam-
menhang mit den Erträgen des Steuerpflichtigen stehen, d.K. Ausgaben für den :a�
renkauf, sowie die, die nur indirekt mit dem vom SteuerpflicKtigen erzielten (rtrlgen 
zusammenKlngen. 

Die AbrecKnung der .osten, die direkt mit den (rtrlgen zusammenKlngen erfolgt in dem 
-aKr, in dem die damit zusammenKlngende (rtrlge erzielt werden. Sonstige .osten wer�
den in dem -aKr abgerecKnet, in dem sie getragen wurden. 

Die Besteuerungsgrundlage bildet generell das Einkommen, von dem eventuelle 
ScKenkungen für =iele abgezogen wurden, die in den nationalen 9orscKriften festgelegt 
wurden �z.%. gemeinnützige +ilfe, soziale =wecke�.

Die AbrecKnung im 5aKmen eines *esamtlimits von ��� umfasst aucK Schenkungen für 
7rlger in anderen (8�Staaten oder (:5�Staaten, die solcKe 7ltigkeit füKren.

AbrecKnungsflKig sind aucK ScKenkungen für karitative (inricKtungen und Pflegeein�
ricKtungen auf *rundlage der sog. .ircKengesetze ± in diesem Fall bis zu ���� der 
(rtrlge.

9on der %esteuerungsgrundlage k|nnen aucK teilweise Ausgaben für ForscKungs� und 
(ntwicklungsarbeit abgezogen werden, d.K. ein 7eil der .osten für ForscKungs� und 
(ntwicklungsarbeit, die zu den %etriebskosten gerecKnet werden.

Die Steuer beträgt 19% der Besteuerungsgrundlage. (s wird geplant für kleine Steuer�
pflicKtige im -aKr ���� einen .|rperscKaftssteuersatz von ��� einzufüKren. Diese 
bnderung soll für dieMenigen gelten, die im letzten SteuerMaKr (rtrage unter �,� Mio. (85 
�ca. � Mio. PL1� erzielt Kaben.

SteuerpflicKtige und SteuerzaKler geben im Laufe eines Steuerjahres keine Steuer-
erklärungen ab, aber sie sind verpflicKtet monatliche Steuervorauszahlungen zu 
leisten. .leine SteuerpflicKtige sowie SteuerpflicKtige, die iKre wirtscKaftlicKe 7ltigkeit 
beginnen k|nnen iKre SteuervorauszaKlungen viertelMlKrlicK leisten. 

:lKrend eines SteuerMaKres k|nnen die SteuervorauszaKlungen von den SteuerpflicKti�
gen im 5aKmen eines vereinfachten Systems abrecKnen. 

SteuerpflicKtige Kaben eine (rkllrung über die +|Ke iKres im SteuerMaKr erzielten (inkom�
mens �9erlustes� abzugeben, was nicKt splter als bis zum Ende des dritten Monats des 
Folgejahres zu erfolgen Kat. ,nnerKalb dieser Frist ist die flllige Steuer oder die Differenz 
zwiscKen der fllligen Steuer laut (rkllrung und der Summe der fllligen 9orauszaKlungen 
seit Anfang des -aKres zu bezaKlen.
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Steuervergünstigungen und Steuerbefreiungen 
für natürliche Personen

Ansprüche auf Steuervergünstigungen und Steuerbefreiungen
Für SteuerpflicKtige in Polen gibt es bestimmte Steuervergünstigungen und Steuerbe-
freiungen. 

Steuervergünstigungen
Für (inkommenssteuerpflicKtige gibt es nacKsteKende Steuervergünstigungen� 

í Steuervergünstigungen, die vom (inkommen abgezogen werden,
í SteuerabzugflKige %egünstigungen.

Einkommensabzugsfähig sind�
�� Sozialversicherungsbeiträge, die der SteuerpflicKtige entricKtet Kat.
�� Ausgaben für Rehabilitationsziele ± diese AbrecKnung steKt einem %eKinderten 

zu oder Personen, die für den 8nterKalt beKinderter Personen aufkommen. =um 
=wecke der %egünstigung gilt, dass für den 8nterKalt einer Person gesorgt wird, 
wenn iKr -aKreseinkommen unter ���� PL1 �ca. ���� (85� liegt�

�� Schenkungen�
a� für =wecke, die im *esetz über gemeinnützige 7ltigkeit genannt wurden, 

z.%. *esundKeitsscKutz und F|rderung, .ultur, .unst, :issenscKaft und %ildung,
b� für =iele, die mit 5eligionsausübung zusammenKlngen,
c� in Form von %lutspenden eKrenamtlicKer %lutspender.

 ,nsgesamt darf der Abzug den %etrag von �� des (inkommens nicKt überscK�
reiten�

�� Schenkungen für kircKlicKe MuristiscKe Personen, die karitative (inricKtungen und 
PflegeeinricKtungen füKren ± dieser Abzug wird in *esetzen festgelegt, in den das 
9erKlltnis des Staates zu den einzelnen .ircKen und *laubensgemeinscKaften 
geregelt wird� (in SteuerpflicKtiger kann Kier ���� seines (inkommens abzieKen�

�� Ausgaben für die ,nternetnutzung ± dieser Abzug darf den %etrag von ��� PL1 
�ca. ��� (85� nicKt übersteigen. Der Abzug kann ausscKlie�licK in zwei nacKe�
inander folgenden SteuerMaKren vorgenommen werden� 

�� Ausgaben im =usammenKang mit Sparen für eigene Altersrente ± abzugsflKig 
sind (inzaKlungen auf ein individuelles .onto für AltersrentensicKerung �,.=(�. Die 
(inzaKlungen auf das .onto dürfen innerKalb eines SteuerMaKres nicKt K|Ker als 
der %etrag sein, der in den 9orscKriften über das individuelle .onto für Altersren�
tensicKerung festgelegt wurde. Die (inzaKlungen auf das ,.=(�.onto in einem 
.alenderMaKr dürfen nicKt K|Ker als der �,��facKe prognostizierte durcKscKnittlicKe 
MonatsloKn in der 1ationalwirtscKaft sein, der für das Meweilige -aKr im +ansKalts�
gesetz oder im *esetz über das +ausKaltsprovisiorium oder in seinen (ntwürfen 
festgelegt wurde, sofern entsprecKende *esetze nicKt verabscKiedet wurden. ,m 
-aKr ���� betrlgt der ma[imale AbrecKnungsbetrag ���� PL1 �ca. ���� (85�.
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Steuerabzugfähig sind�
�� Beiträge zur allgemeinen Gesundheitsversicherung, die vom SteuerpflicKtigen 

bezaKlt wurden �der Abzug darf nicKt K|Ker als �,��� der %emessungsgrundlage 
für diesen %eitrag sein��

�� Steuervergünstigungen wegen Kinder ± diese Steuervergünstigung kann von 
einem SteuerpflicKtigen in AnsprucK genommen werden, der ein minderMlKriges 
oder ein vollMlKriges nocK lernendes .ind �bis zur 9ollendung des ��. LebensMaKrs� 
erzieKt. Diese (rml�igung steKt (ltern, dem recKtlicKen 9ormund �wenn das .ind 
mit dem 9ormund woKnt� oder den Pflegeeltern zu� 
Der abzugsflKige %etrag betrlgt�
a� für erstes und zweites .ind Me ��,�� PL1 im Monat �ca. �� (85� >im -aKr Me 

����,�� PL1 �ca. ��� (85�@,
b� für drittes .ind ���,�� PL1 �ca. �� (85� im Monat >im -aKr ���� PL1 

�ca. ��� (85�@, 
c� für viertes und Medes weitere .ind Me ��� PL1 �ca. �� (85� im Monat >im -aKr 

���� PL1 �ca. ��� (85�@. 

SteuerpflicKtigen, die nicht ausreichend viel Steuern bezaKlt Kaben, um den iKn zuste�
Kenden %etrag in voller +|Ke abzieKen zu k|nnen steKt das 5ecKt auf die (rstattung des 
nicKt genutzten (rml�igungsbetrags zu. (s ist MedocK daran zu denken, dass es Kier 
einen Limit gibt, dieser %etrag darf nlmlicK nicKt K|Ker als der *esamtbetrag aller vom 
SteuerpflicKtigen geleisteten %eitrlge für Sozial� und *esundKeitsversicKerung sein, die 
abzugsflKig sind.

Steuerbefreiungen
=iele der Steuerbefreiungen sind u.a.�

�� Umsetzung der Familienpolitik, Kier werden von der Steuer befreit z.%.�
a�  Familienleistungen, FamilienbeiKilfen und Pflegegeld, %eiKilfen für Pfleger, die 

auf *rundlage des *esetzes über die Feststellung und AuszaKlung von %eiKil�
fen für Pfleger gewlKrt werden, *eldleistungen aufgrund einer unwirksamen 
9ollstreckung der 8nterKaltszaKlungen sowie *eburtsbeiKilfen, drunter aucK 
(rK|Kungen, die den &Karakter von Familienzulagen bei 5enen und Ausland�
srenten Kaben.

b�  einmalige %eiKilfen bei der *eburt eines .indes, die aus Mitteln der *ewerk�
scKaften ausbezaKlt werden,

c�  8nterKaltszaKlungen für .inder �bis zur 9ollendung des �� LebensMaKrs sowie 
für .inder, altersunabKlngig, die Pflegegeld, PflegebeiKilfe oder Sozialrente 
bekommen� und bis zum %etrag von ��� PL1 �ca. ��� (85� im Monat für 
andere Personen�

�� Unterstützung für Personen, die sich aufgrund unvorhersehbarer Umstände 
in einer schwierigen Lage befinden, Kier werden steuerfrei u.a.�
a� SozialKilfeleistungen,
b� einmalige Leistungen, die wegen eines ScKicksalsscKlags aus der Staatskasse 

oder aus dem +ausKalt der *ebietsk|rperscKaften ausbezaKlt wurden.
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�� Unterstützung für Rentner, Kier werden steuerfrei�
a� Leistungen, die die 5entner von den *ewerkscKaften und von den %etrieben 

erKalten, mit den sie zuvor im DienstverKlltnis, ArbeitsverKlltnis oder genos�
senscKaftlicKes ArbeitsverKlltnis standen ± bis zu einem %etrag im SteuerMaKr 
von ���� PL1 �ca. ��� (85�,

b� (rK|Kungen der Auslandsaltersrenten und 5enten, die den &Karakter von 
Familienzulagen Kaben und über den SteuerzaKler ausbezaKlt werden,

c� Leistungen, die vollstlndig oder teilweise die .osten der FernseK� und 5adio�
gebüKren decken�

�� Hilfe bei Arbeitsvorbereitung (Vorbeugung der Arbeitslosigkeit), sowie bei 
der Entwicklung von Fähigkeit der aktiven Teilnahme am Gesellschaftsleben, 
Kier werden steuerfrei einige Leistungen, die den Arbeitslosen auf *rundlage von 
nationalen 5ecKtsvorscKriften gewlKrt wurden�

�� staatliche Unterstützung bei Investitionen in die Ausbildung und Bildung von 
Kindern und Jugendlichen, Kier werden steuerfrei�
a� Stipendien und materielle +ilfe für ScKüler und Studenten in Form von 

u.a. Leistungsstipendien, Sozialstipendien, FinanzierungsKilfe für ,nternat� und 
StudentenwoKnKeimplltze, Leistungen, die 5ückerstattung der FaKrtkosten 
mit |ffentlicKen 9erkeKrsmitteln der .inder, die zur ScKule faKren,

b� *ewinnen und Preise, die ScKüler für iKre 7eilnaKme an :ettbewerben, 7our�
nieren und ScKulwettbewerben erKalten, die nacK den 9orscKriften über das 
%ildungss\stem organisiert werden,

c� Leistungen die ein ArbeitneKmer vom Arbeitgeber für die (rK|Kung seiner 
beruflicKen 4ualifikationen erKllt,

d� +ilfe für Studenten bei beruflicKen Studentenpraktika, sowie 7ilgung der 
Studentenkredite,

e� .ostenpauscKalen für 8nterKalt und 8nterbringung, die aus der Staatskasse 
für die Auslandsentsendung wegen didaktiscKer Arbeit in ScKulen und akade�
miscKen =entren ausbezaKlt werden, 

f� AuszeicKnungen für au�ergew|KnlicKe (rfolge in der :issenscKaft, .ultur und 
.unst, sowie wegen Aktivitlten für MenscKenrecKte, und zwar der 7eil davon, 
den die Person diesen Preis für gemeinnützige =wecke übergibt.

(in .atalog mit allen subMektbezogenen Freistellungen und anderen %egünstigungen bei 
der (inkommensteuer wird Medes -aKr ausgewertet und aktualisiert und ist auf der 
,nternetseite des Finanzministeriums als %ericKt ÄSteuerprlferenzen in Polen´ erKlltlicK 
�letzte Auswertung betrifft das -aKr �����.

Steuererklärungen werden auf dem Meweils gültigen Formular bis zum ��. April des Fol�
geMaKres bei dem Finanzamt, das am letzten 7ag des SteuerMaKres für den :oKnort des 
SteuerzaKlers zustlndig war, eingereicKt. :enn der letzte 7ag dieser Frist ein Samstag 
oder ein gesetzlicK freier 7ag ist gilt als Abgabetermin der nlcKste 7ag nacK den arbeits�
freien 7agen. Die Steuererkllrung kann in traditioneller Form �auf dem Papier� oder elek�
troniscK eingereicKt werden. 
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9om Finanzministerium wird Medes -aKr eine %roscKüre ÄScKritt für ScKritt, wie wird ein 
P,7�Formular abgerecKnet´ vorbereitet. Diese %roscKüre ist auf der ,nternetseite des 
Finanzministeriums erKlltlicK. Au�erdem werden zu den im Meweiligen -aKr geltenden 
Steuerformularen vom Finanzministerium separate Informationsbroschüren erstellt, die 
aucK auf der ,nternetseite des Finanzministeriums erKlltlicK sind.

Kapital- und Zahlungsfluss

(8��(F7A�%ürger k|nnen in Polen alle FinanzgescKlfte vorneKmen u.a. %ankkonten er|f�
fnen, .redite oder DarleKen bei Finanzinstituten mit Sitz in Polen aufneKmen. Die %ürger 
dieser Llnder k|nnen aucK die nacK Polen überwiesene Finanzmittel oder die in Polen 
erwirtscKafteten (rtrlge frei ins Ausland transferieren. 

Weitere Informationen:
http://www.finanse.mf.gov.pl Finanzministerium

http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/8434.html Finanzministerium ± Liste der Staaten 
mit Abkommen zur 9erKinderung der doppelten %esteuerung 

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/formularze/2016 Finanzministerium ± 
,nformationsbroscKüren

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/broszury-informacyjne/2016 Finanzministerium 
± %roscKüre ÄScKritt für ScKritt, wie wird ein P,7�Formular abgerecKnet´

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/ulgi/odliczenia-od-dochodu/ulga-rehabilitacyjna
 Finanzministerium ± Steuererml�igungen 

http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/preferencje-podatkowe-
w-polsce Finanzministerium ± bericKt ÄSteuerprlferenzen in Polen´

http://www.pit.pl Steuerportal 

https://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik 

http://www.zus.pl SozialversicKerungsanstalt

http://www.stat.gov.pl +auptstatistikamt
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SOZIALVERSICHERUNGEN IN POLEN

Das Sozialversicherungssystem in Polen 

Umfang
,m Sozialversicherungssystem in Polen gibt es AltersrentenversicKerung, 5entenversi�
cKerung, .rankenversicKerung, 8nfallversicKerung.

Ein Versicherter ist eine k|rperlicKe Person, die mindestens von einer der Sozialversi�
cKerungen erfasst wird. 

,n Polen gibt es obligatorische, freiwillige 9ersicKerungen sowie die M|glicKkeit der 
Versicherungsfortsetzung.

Obligatorisch altersrenten- und rentenversichert sind u.a.� ArbeitneKmer, mit AusneK�
me von Staatsanwllten, sowie Mitglieder landwirtscKaftlicKer ProduktionsgenossenscKa�
ften, AuftragneKmer, Personen, die au�erlandwirtscKaftlicKes *ewerbe füKren, *eistlicKe, 
Abgeordnete und Senatoren, die iKr (ntgelt bekommen, Personen, die Arbeitslosengeld 
bezieKen, Personen im (rzieKungsurlaub oder die, die MutterscKaftsgeld bezieKen. 

Personen, die von der obligatoriscKen Altersrenten� und 5entenversicKerungen erfasst 
sind k|nnen iKr freiwillig beitreten. 

Obligatorisch krankenversichert sind Personen, die obligatoriscK unter die Altersren�
ten� und 5entenversicKerung fallen, und zwar ArbeitneKmer, mit AusnaKme von Staatsan�
wllten, Mitglieder der landwirtscKaftlicKen ProduktionsgenossenscKaften und landwirt�
scKaftlicKen %etriebsgemeinscKaften, Personen, die (rsatzweKrdienst leisten. Freiwillig 
�auf Antrag� k|nnen der .rankenversicKerung Personen beitreten, die obligatoriscK von 
der Altersrenten� und 5entenversicKerung umfasst werden, die u.a. au�erlandwirtscKaftli�
cKe wirtscKaftlicKe 7ltigkeit fuKren, iKre Arbeit auf *rundlage eines Auftragvertrages oder 
eines Agenturvertrages ausüben.

Obligatorisch unfallversichert sind Personen, die altersrenten� und rentenversicKert 
sind z.%., ArbeitneKmer, AuftragneKmer, Mitglieder von landwirtscKaftlicKen Produktions�
genossenscKaften, Personen, die au�erlandwirtscKaftlicKe 7ltigkeit füKren und Perso�
nen, die mit iKnen zusammenarbeiten. 

Gleichbehandlungsgrundsatz
*eltende 9orscKriften besagen, dass *rundlage des polniscKes SozialversicKerungss\s�
tems Gleichbehandlung aller 9ersicKerten ist, und zwar unabKlngig von der 1ationalitlt, 
der StaatsbürgerscKaft und dem :oKnort. Der *leicKbeKandlungsgrundsatz gilt insbe�
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sondere für %edingungen, unter den eine Person vom SozialversicKerungss\stem umfasst 
wird, %erecKnung der LeistungsK|Ke, =eitraum der LeistungszaKlung sowie %eibeKaltung 
des LeistungsansprucKs.

Die *eltung der polniscKen 9ersicKerung wird laut 9orscKriften nicKt von der eigenen 
StaatsbürgerscKaft, :oKnort oder AufentKaltsort abKlngig gemacKt. Ma�geblicK für die 
(rfassung durcK diese 9ersicKerungen ist� die Tatsache, dass ein Arbeitsverhältnis mit 
einem polnischen Träger besteht oder ein sonstiger Vertrag geschlossen wurde, 
der nach den Vorschriften die Sozialversicherungspflicht nach sich zieht sowie 
dass die Arbeit im Rahmen dieser Verträge im polnischen Hoheitsgebiet ausgeführt 
wird.

Für einen FamilienangeK|rigen eines (8��(F7A�%ürgers, der kein (8�(F7A�Staatsbürger 
ist, der aber in Polen bescKlftigt ist gelten keine polnische Vorschriften über die Sozial�
versicKerungen, sofern diese 9erpflicKtung in einem 9ertrag ausgescKlossen wurde, des�
sen 9ertragspartei Polen ist, oder wenn es so im *emeinscKaftsrecKt geregelt wurde. 

Der polniscKe *esetzgeber Kat gericKtlicKe .ontrolle eingefüKrt, die zu überprüfen Kat, ob 
Mede 5entenstelle sicK an dem *leicKbeKandlungsgrundsatz Kllt. -eder 9ersicKerte, der 
meint, dass iKm gegenüber der *leicKbeKandlungsgrundsatz nicKt angewandt wurde Kat 
das 5ecKt vor einem allgemeinen *ericKt seine Forderungen aus der SozialversicKerung 
geltend zu macKen. 

Sozialversicherungsbeiträge
Die +|Ke der Altersrenten�, 5enten� und .rankenversicKerung ist für alle 9ersicKerten 
einKeitlicK und betrlgt�

í ��,��� der %emessungsgrundlage des AltersrentenversicKerungsbeitrags �wird 
zu gleicKen 7eilen vom =aKler und vom 9ersicKerten finanziert ± Meweils �,�����

í �� der %emessungsgrundlage des 5entenversicKerungsbeitrags �der =aKler 
bezaKlt �,�� und der 9ersicKerte �,����

í �,��� der %emessungsgrundlage des .rankenversicKerungsbeitrags �alles be�
zaKlt der 9ersicKerte�.

Der 8nfallversicKerungsbeitrag ist differenziert und betrlgt zwiscKen �,�� bis �,��� 
der %eitragsbemessungsgrundlage. Die +|Ke ist abKlngig davon, zu welcKer *ruppe ± 
7ltigkeitsart der Meweilige =aKler nacK der 7ltigkeitsklassifikation geK|rt. +ier wird der 
gesamte %eitrag vom Arbeitgeber bezaKlt. 

Umsetzung von Aufgaben aus dem Bereich der Sozialversicherungen
Die SozialversicKerungsanstalt �=8S� ist in Polen eine %eK|rde, die KauptslcKlicK für die 
8msetzung der 9orscKriften über SozialversicKerungen zustlndig ist. Sie ist u.a. zustln�
dig für die (rfassung der SozialversicKerungsbeitrlge und für den 9ertrieb der Leistungen 
�z.%. der Altersrenten, 5enten, .rankengeld oder MutterscKaftsgeld�. Das erfolgt in einer 
+|Ke und nacK *rundsltzen, die in allgemein geltenden 9orscKriften festgelegt wurden. 
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=8S verfügt über den SozialversicKerungsfonds, der ein staatlicKer zweckgebundener 
Fonds ist, der kraft *esetz zur Finanzierung von Aufgaben aus dem %ereicK der Sozialver�
sicKerungen gebildet wurde. 

9on =8S werden Konten aller Personen geführt, die zur Sozialversicherung ange-
meldet wurden. Diese .onten werden auf *rundlage des ersten Anmeldedokumentes 
eines 9ersicKerten eingericKtet, das der %eitragszaKler an =8S übermittelt Kat. Auf dem 
.onto einer versicKerten Person werden u.a. die +|Ken der fllligen und eingezaKlten 
%eitrlge für Altersrenten�, 5enten�, 8nfall� und *esundKeitsversicKerungen, sowie die 
+|Ke der fllligen und geleisteten %eitrlge für den 2ffenen Altersrentenfonds registriert. 
%is zum ��. August Medes -aKres ist =8S verpflicKtet einen 9ersicKerten, der nacK dem 
��. Dezember ���� geboren wurde, eine ,nformation über seinen .ontostand bei =8S 
nacK dem Stand zum ��. Dezember des 9orMaKres zu senden. Der 9ersicKerte kann aucK 
diese ,nformationen über die Elektronische Dienstleistungsplattform von ZUS �P8(� 
prüfen, die Daten von .onten der =8S�9ersicKerten online zur 9erfügung stellt.

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.mrpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/

http://www.zus.pl SozialversicKerungsanstalt

http://zus.pl/default.asp?p=1&id=1442

Koordinierung der Sozialversicherungssysteme 

Die (8�9orscKriften beinKalten 5egelugen zur Festlegung des zustlndigen Staates, also 
zur Festlegung, in welcKem Land Sie versicKert sind, wenn Sie in einem oder in meKreren 
(8��(F7A�Staaten bescKlftigt sind oder eigene Firma leiten.

1acK diesen 9orscKriften ist der wicKtigste *rundsatz bei der Feststellung des für die 
9ersicKerung zustlndigen Staates das Gesetz des Arbeitsortes �lex loci laboris� ± der 
bedeutet, dass Sie der Sozial� und *esundKeitsversicKerung sowie 9ersicKerungss\s�
tembeitrlge in dem Land bezaKlen, in dem Sie arbeiten.

1acK diesem *rundsatz�
í gelten für einen ArbeitneKmer, der in einem (8�Staat bescKlftigt ist, 5ecKtsvor�

scKriften dieses Staates, aucK wenn er in einem anderen Staat woKnt oder wenn 
das 8nterneKmen oder der Arbeitgeber, der iKm bescKlftigt, seinen Sitz oder den 
2rt seiner 7ltigkeitsausübung im anderen Mitgliedstaat registriert Kat�

í eine Person, die in einem Mitgliedstaat eine selbststlndige (rwerbstltigkeit ausübt 
unterliegt weiterKin den 5ecKtsvorscKriften dieses Mitgliedstaats, aucK wenn sie 
im +oKeitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates woKnt�

Lexilog-Suchpool



��

SOZIALVERSICHERUNGEN IN POLEN

í für einen Matrosen, der unter der Flagge eines Mitgliedstaates flKrt, gelten 5ecKts�
vorscKriften dieses Staates, unter dessen Flagge er flKrt� 

í für %eamte gelten 5ecKtsvorscKriften den Mitgliedstaates, dessen 9erwaltung sie 
bescKlftigt.

,n einigen Flllen ist das *esetz des Arbeitsortes nicKt ausreicKend oder nicKt ma�geblicK 
für die Festlegung des zustlndigen Staates. Aus diesem *rund um Situationen zu ver�
meiden, in dem ein :anderarbeiter gleicKzeitig in meKreren Staaten versicKert wlre, 
seKen die (8�9orscKriften eine 5eiKe von besonderen 9orscKriften für folgende Perso�
nengruppen vor�

í entsandte ArbeitneKmer,
í Selbstlndige, die iKre 7ltigkeit vorübergeKend in einen anderen Mitgliedstaat 

verlegen,
í Personen, die normalerweise in zwei oder meKr Mitgliedstaaten eine %escKlfti�

gung und� oder eine selbststlndige (rwerbstltigkeit ausüben,
í 9ertragsbedienstete der (uropliscKen *emeinscKaften.

EU-/EFTA-Bürger, die zu Arbeitszwecken oder Wohnzwecken ins Ausland reisen 
werden durch Vorschriften zur Koordinierung der Sozialsicherheitssysteme ge-
schützt. Sie beinKalten besondere 5egelungen, durcK die Personen, die gleicKzeitig oder 
nacKeinander eine %escKlftigung in einigen Mitgliedstaaten aufneKmen keine negativen 
Folgen der *eltung von SozialversicKerungss\stemen unterscKiedlicKer Staaten spüren. 
Sie sorgen für *leicKbeKandlung Medes (8��(F7A�%ürgers und geben diesen %ürgern 
5ecKt auf mediziniscKe 9ersorgung, .rankenleistungen, Familienleistungen, Altersrenten, 
5enten oder Arbeitslosengeld. Sie legen fest, welcKer Staat für den ArbeitneKmer oder für 
selbstlndigen (rwerbstltigen, der im Ausland arbeitet, zustlndig ist Sie gewlKrleisten, 
dass AnsprücKe, die in einem Land erworben werden, wie z.%. Altersrente ausbezaKlt 
werden, und zwar aucK dann, wenn die ansprucKsberecKtigte Person in ein anderes Land 
zieKt.

Leistungen, auf die sicK die EU-Koordinierung bezieKt sind�
�� Altersrenten und Renten ± wenn Sie in Polen zu kurz gearbeitet Kaben, um Alters�

rente oder 5ente zu bekommen, werden von =8S die 9ersicKerungszeiten aus 
einem Staat, in dem die .oordinierungsvorscKriften gelten, dazugerecKnet. :enn 
Sie zu kurz im Ausland gearbeitet Kaben wird die (ntsprecKung von =8S in diesen 
Staaten die 9ersicKerungszeiten in Polen dazurecKnen. Die Arbeit in Medem Staat, 
in dem die .oordinierungsvorscKriften gelten, wird auf die Arbeitszeit angerecKnet, 
die für den (rKalt einer Altersrente oder 5ente erforderlicK ist, und die Arbeit in 
Polen auf die Arbeitszeit in Medem dieser Llnder. Der *rundsatz der =usammen�
recKnung der 9ersicKerungszeiten gilt sowoKl für ArbeitneKmer als aucK für selb�
stlndig (rwerbstltige�

�� Invaliditätsrenten und Familienrenten ± Sie k|nnen einen Antrag auf Alters�
rente, ,nvaliditltsrente oder Familienrente in Mitgliedstaaten stellen, wenn Sie in 
einem dieser Staaten mindestens ein -aKr bescKlftigt waren, und wenn das ange�
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sicKts der gesamten =eiten, die angerecKnet werden, m|glicK ist. :enn Sie in 
einem Land kürzer als ein -aKr gearbeitet Kaben wird diese =eit bei der Prüfung 
,Kres AnsprucKs auf die Altersrente zu ,Krer bisKerigen Arbeitszeit durcK andere 
Llnder, wo sie gearbeitet Kaben, dazugerecKnet. Altersrente und ,nvaliditltsrente 
berecKnet und berecKnet man nacK den nationalen 9orscKriften des Landes, in 
dem Sie gearbeitet Kaben� 

�� Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten ± 5enten bei Arbeitsun�
flllen und %erufskrankKeiten werden auf *rundlage der 5ecKtsvorscKriften dieses 
Staaten gewlKrt, in dem Sie zum =eitpunkt des 8nfalls oder der (rkrankung gear�
beitet Kaben�

�� Familienleistungen ± in Polen werden Leistungen für Familien aus der Staatskas�
se finanziert, der AnsprucK darauf Klngt von der Situation der Familie ab, die diese 
Leistung beantragt. Familienleistungen werden aucK dann gewlKrt, wenn die leis�
tungsberecKtigte Person in einem anderen Staat lebt als der, der zur =aKlung 
dieser Leistungen verpflicKtet ist. Familienleistungen werden aucK dann gewlKrt, 
wen die Familie in einem anderen Staat woKnt, als der Staat, der diese Leistungen 
gewlKrt Kat. 
:enn meKr als nur ein Staat die Familienleistungen auszaKlen soll, so gilt folgende 
5angfolge� an erster Stelle steKen die durcK eine %escKlftigung oder eine selbst�
stlndige (rwerbstltigkeit ausgel|sten AnsprücKe, darauf folgen die durcK den 
%ezug einer 5ente ausgel|sten AnsprücKe und scKlie�licK die durcK den :oKnort 
ausgel|sten AnsprücKe�

�� Leistungen bei Krankheit und Mutterschaft und gleicKgestellte Leistungen bei 
9aterscKaft für die die .oordination der SozialversicKerungss\steme gilt, sind� 
a� .rankengeld ± steKt ArbeitneKmern für einen =eitraum von �� 7agen oder ent�

sprecKend bis zu �� 7agen im .alenderMaKr zu,
b� .rankengeld aus .rankenversicKerung oder 8nfallversicKerung ± steKt einer 

krankenversicKerten oder unfallversicKerten Person für die Dauer einer .rank�
Keit bis zu ��� 7agen zu, und im Fall der 7uberkulose, oder wenn die .rank�
Keit wlKrend der ScKwangerscKaft ausgebrocKen ist ± bis zu ��� 7agen,

c� 5eKabilitationsleistungen aus .rankenversicKerung oder 8nfallversicKerung ± 
steKen für einen =eitraum bis zu �� Monaten einem 9ersicKerten zu, der nacK 
der =eit, in der er .rankengeld bezogen Kat weiter krank ist, sofern die AussicK�
ten, dass er wieder arbeitsflKig sein wird, gut sind,

d� 8nterstützungszaKlung aus .rankenversicKerung oder 8nfallversicKerung 
steKt für die =eit der beruflicKen 5eKabilitation, MedocK nicKt llnger als �� Mo�
nate zu,

e� MutterscKaftsgeld ± steKt einer versicKerten Person zu, die ein .ind geboren 
oder adoptiert Kat,

f� *eldleistung bei Pflege eines kranken FamilienangeK|rigen ± Das %etreuungs�
geld wird krankenversicKerten Personen gezaKlt, die iKrer Arbeit nicKt weiter 
nacKgeKen, weil sie sicK pers|nlicK um ein krankes .ind oder ein anderes 
krankes Familienmitglied kümmern müssen. 
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 Obige Leistungen stehen einem EU-/EFTA-Bürger zu, der in einer polnischen 
Firma beschäftigt wird oder in unserem Land selbständige Erwerbstätigkeit 
aufnimmt und für den die polnische Gesetzgebung gilt; 

�� Leistungen für Arbeitslose� 
�� Gesundheitsleistungen, darunter mediziniscKe %etreuung�
�� Sterbegeld� 
�� Vorruhestandsleistungen ± nacK den polniscKen 9orscKriften umfassen sie�

a� 9orruKestandleistungen,
b� hberbrückungsrenten und Familienrenten nacK Personen, die AnsprucK auf 

hberbrückungsrenten Katten, 
c� AusgleicKsleistungen für LeKrer.
Für 9orruKestandleistungen gilt die .oordinierung der SozialversicKerungss\ste�
me in einem seKr engen 8mfang. +ierfür gibt es die M|glicKkeit des Leistungs�
e[ports aber der *rundsatz der =usammenrecKnung der 9ersicKerungszeiten 
findet keine Anwendung. Der AnsprucK auf 9orruKestandleistungen wird ausscK�
lie�licK auf *rundlage der inneren geltenden 5ecKtsvorscKriften des Mitgliedsta�
ates festgestellt. 

Weitere Informationen:
Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.mrpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/

http://www.mrpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/
unia-europejska/instytucje-udzielajace-wyjasnien-w-sprawach-koordynacji-
systemow-zabezpieczenia-spolecznego-w-ue/instytucja-lacznikowa/

http://www.mrpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/
unia-europejska/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego-w-ue/

http://www.mrpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/
unia-europejska/swiadczenia-w-ramach-koordynacji-unijnej-/

http://www.mrpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/

Krankenversicherungen

Wer ist krankenversichert und wie sind die Beiträge aus
Die obligatoriscKe .rankengeld� und MutterscKaftsversicKerung gilt hauptsächlich für 
Arbeitnehmer. 

Auf eigenen Antrag und freiwillig k|nnen die .ranken� und MutterscKaftsversicKerung 
aucK Personen abscKlie�en, die durcK die obligatoriscKe Alters� und 5entenversicKerung 
erfasst sind, und, unter anderem, die Arbeit auf *rund von Agentur� oder Auftragsver�

Lexilog-Suchpool



���

SOZIALVERSICHERUNGEN IN POLEN

trlgen und eine landwirtscKafts�fremde 7ltigkeit ausüben �*ewerbetreibende, .unst�
scKaffende und Freiberufler�. 

Die +|Ke des Kranken- und Mutterschaftsversicherungsbeitrags betrlgt �,��� der 
%eitragsbemessungsgrundlage. Der %etrag wird aus den Mitteln des 9ersicKerten finan�
ziert.

Leistungen bei Krankheit und Mutterschaft
%ei .rankKeit oder MutterscKaft werden aus 9ersicKerung folgende Leistungen ausge�
zaKlt�

�� Krankengeld ± .rankengeldberecKtigt ist ein 9ersicKerter, der wlKrend der 
.rankengeldversicKerungszeit erkrankt ist. Prinzipiell erwirbt der Versicherte 
Anspruch auf das Krankengeld nach Ablauf der so genannten Wartezeit. (ine 
Person, die der obligatoriscKen .rankengeldversicKerung unterliegt, erwirbt 
AnsprucK auf das .rankengeld nacK Ablauf von �� 7agen ununterbrocKener .ran�
kenversicKerung. (ine Person, die dieser 9ersicKerung freiwillig beigetreten ist, Kat 
AnsprucK auf sie nach Ablauf von 90 Tagen ununterbrocKener .rankenversicKe�
rung.

 Das .rankengeld steKt dem 9ersicKerten in Höhe von 80% der %emessungs�
grundlage zu, wenn es sicK um einen .rankenKausaufentKalt steKt für diese 
=eit ��� der %emessungsgrundlage zu. Falls die (rwerbsunflKigkeit infolge 
eines Unfalls auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit oder wlKrend 
der ScKwangerscKaft eintrat, bezieKungsweise einen Gewebe-, Zellen- oder 
Organspender betrifft, wird das .rankengeld in Höhe von 100% der %emes�
sungsgrundlage ausgezaKlt�

��  Mutterschaftsgeld ± Das MutterscKaftsgeld steKt der 9ersicKerten �der Mutter� 
zu, die bei besteKendem 9ersicKerungsscKutz oder wlKrend iKres MutterscKaft�
surlaubs� 
a� ein .ind geboren Kat,
b�  ein .ind im Alter von bis zu siebten -aKren als Pflegefamilie aufgenommen Kat, 

und wenn die ScKulpflicKt für das .ind verscKoben wurde, ein .ind im Alter bis 
zum ��. LebensMaKr und die beim 9ormundscKaftsgericKt einen Adoptionsan�
trag gestellt Kat,

c� ein .ind im Alter von bis zu siebten -aKren als Pflegefamilie aufgenommen Kat, 
allerdings mit AusnaKme der mit dem .ind nicKt verwandten Mitgliedern einer 
professionellen Pflegefamilie, und wenn die ScKulpflicKt für das .ind verscKo�
ben wurde ein .ind im Alter bis zum ��. LebensMaKr.

AucK auf den 9ersicKerten �Mann� finden die 9orscKriften zum MutterscKaftsgeld 
Anwendung, wenn er ein .ind als Pflegefamilie aufgenommen Kat. Der AnsprucK 
auf MutterscKaftsgeld kann aucK vom .indesvater erKoben werden, sofern er ver�
sicKert ist und die Mutter des .indes mindestens �� :ocKen MutterscKaftsurlaub 
genommen Kat.
Das MutterscKaftsgeld steKt oKne :artezeiten zu. 
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Das MutterscKaftsgeld steKt für folgende Zeiten zu�
a� für die =eit des MutterscKaftsurlaubs und eines 8rlaubs, der nacK %edingungen 

eines MutterscKaftsurlaubs gewlKrt wurde� es k|nnen ��±�� :ocKen sein, 
abKlngig von der AnzaKl der .inder, die bei einer *eburt auf die :elt kamen 
oder als Pflegekinder aufgenommen wurden,

b� für die =eit des (lternurlaubs bis zu �� :ocKen bei der *eburt eines .indes, 
bis zu �� :ocKen bei der *eburt von zwei oder meKr .indern, oder bis zu 
�� :ocKen ± wenn ein .ind in die Pflege aufgenommen wird, wenn ein Arbeit�
neKmer AnsprucK auf 8rlaub zu %edingungen eines MutterscKaftsurlaubs in 
Mindestumfang von � :ocKen Kat,

c� 9aterscKaftsurlaub ± � :ocKen. 
Das MutterscKaftsgeld steKt aucK dem 9ersicKerten� .indesvater für den =eitraum 
der zusltzlicKen MutterscKaftsurlaubs und der (lternzeit gleich wie der versicKer�
ten Mutter zu. Das MutterscKaftsgeld für die =eit, die der =eit des (lternurlaubs 
entspricKt, k|nnen die (ltern aucK gleicKzeitig in AnsprucK neKmen, dabei darf die 
*esamtK|Ke dieser %eiKilfe nicKt für llnger als für Meweils ��, �� oder �� :ocKen 
ausbezaKlt werden.
Diese 5egelungen gelten für das MutterscKaftsgeld, das von Personen bezogen 
wird, die keine ArbeitneKmer sind, Personen, die MutterscKaftsgeld wlKrend des 
(rzieKungsurlaubs erKalten sowie für Personen, die MutterscKaftsgeld nacK Aus�
lauf der bisKerigen 9ersicKerungsgrundlage bezieKen.
Das MutterscKaftsgeld in +|Ke von ���� der %emessungsgrundlage steKt für die 
=eit des MutterscKaftsurlaubs, des 8rlaubs, der nacK %edingungen eines Mutter�
scKaftsurlaubs erteilt wurde und des 9aterscKaftsurlaubs zu. :enn die 9ersicKerte 
spltestens �� 7age nacK der *eburt �oder nacK der AufnaKme eines .indes zur 
Pflege und Stellung eines Antrags ans *ericKt über die (rzieKung des .indes im 
5aKmen einer Pflegefamilie� einen Antrag auf AuszaKlung des Muttergelds für die 
=eit des zusltzlicKen vollen MutterscKaftsurlaubs oder (lternurlaubs stellt, betrlgt 
das MutterscKaftsgeld für diese gesamte =eit ��� der %emessungsgrundlage. 
Ansonsten gilt die 5egelung, dass für erste � :ocKen �oder � :ocKen bei MeKr�
lingsgeburten� MutterscKaftsgeld in einer +|Ke von ���� der %emessungsgrund�
lage zusteKt, für sonstige �� :ocKen betrlgt diese %eiKilfe ���. der %emes�
sungsgrundlage.
Die %emessungsgrundlage für das MutterscKaftsgeld ist die +|Ke der durcKscKnit�
tlicKen Monatsvergütung, welcKe die berecKtigte Person in den letzten �� Monaten 
vor dem Monat bezogen Katte, in dem das 5ecKt auf MutterscKaftsgeld begründet 
wurde. 
AucK von dem MutterscKaftsgeld werden Alters� und 5entenversicKerungsbeitrlge 
berecKnet. �Diese %eitrlge werden aber aus der Staatskasse finanziert��

�� Rehabilitationsgeld ± Das 5eKabilitationsgeld wird einem 9ersicKerten gewlKrt, 
dessen AnsprucK auf .rankengeldleistungen abgelaufen ist, der aber weiterKin 
erwerbsunflKig bleibt und weitere %eKandlung oder 5eKabilitation eine :ider�
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erlangung seiner (rwerbsflKigkeit in AussicKt stellt. Diese Leistung steKt dem 
9ersicKerten für eine =eit zu, die unentbeKrlicK ist, um die (rwerbsflKigkeit wieder�
Kerzustellen, MedocK nicKt llnger als �� Monate�

��  Ausgleichsgeld ± Das AusgleicKsgeld steKt ausscKlie�licK 9ersicKerten zu, die 
ArbeitneKmer mit eingescKrlnkter LeistungsflKigkeit bei der Arbeit sind und deren 
9ergütung infolge der ,nansprucKnaKme von beruflichen Rehabilitationsleistun-
gen, die für Anpassung oder zum Anlernen zu einer bestimmten Arbeit gesenkt 
wurde. �%ei der beruflicKen 5eKabilitation Kandelt sicK um +ilfe für eine Person mit 
%eKinderung, damit sie eine angemessene %escKlftigung erKllt oder beKllt oder 
sie beruflicK bef|rdert wird�. 

 Das AusgleicKsgeld steKt wlKrend der Rehabilitationszeit für die Dauer von 
K|cKstens �� Monten zu. Dieses *eld steKt einer Person nicKt zu, die AnsprucK 
auf die Altersrente oder ArbeitsunflKigkeitsrente Kat. Das AusgleicKsgeld ist der 
8nterscKied zwiscKen dem durcKscKnittlicKen MonatsoKn, der in �� .alendermo�
naten vor der 5eKabilitation erzielt wurde und dem monatlicKen LoKn, der für die 
Arbeitszeit, in der der reduzierte LoKn bezogen wird�

�� Pflegegeld ± das Pflegegeld steKt einem 9ersicKerten zu, der von der Arbeit frei�
gestellt ist, da er�
a�  ein gesundes .ind im Alter bis zu � -aKren zu betreuen Kat. :enn die .in�

derkrippe, der .indergarten oder die ScKule, in die das .ind geKt, unvor�
KergeseKen gescKlossen wurde� bei *eburt oder .rankKeit des (Kepartners, 
der stlndig das .ind betreut, wenn die *eburt oder die .rankKeit diesen 
(Kepartner an der .indsbetreuung Kindert� wenn der (Kepartner, der das 
.ind stlndig betreut, sicK in einer stationlren mediziniscKen (inricKtung 
befindet,

b�  ein krankes .ind im Alter bis zu �� -aKren zu pflegen Kat,
c�  ein anderes krankes Familienmitglied zu pflegen Kat, �als anderes Familienmit�

glied gelten (Kegatte, (ltern, ScKwiegereltern, *ro�eltern, (nkelkinder, *e�
scKwister und .inder im Alter über �� -aKren�, unter der %edingung, dass es 
mit der betreuenden Person in einem gemeinsamen +ausKalt lebt. Das 5ecKt 
auf das Pflegegeld steKt der Mutter und dem 9ater des .indes gleicK zu, wobei 
das *eld wird nur einem (lternteil ausbezaKlt, und zwar dem, der einen ent�
sprecKenden Antrag für den Meweiligen =eitraum gestellt Kat. 

:enn es erforderlicK ist für ein Familienmitglied pers|nlicK zu sorgen steKt das 
Pflegegeld dem 9ersicKerten 
a�  für höchstens 60 Tage in einem Kalanderjahr zu, wenn ein gesundes .ind 

im Alter bis zu � -aKren und ein krankes .ind im Alter von bis zu �� -aKren zu 
betreuen oder zu pflegen ist, 

b�  für höchstens 14 Tage im Jahr zu, wenn ein krankes .ind, das das ��. 
LebensMaKr vollendet Kat, oder ein anderes krankes Familienmitglied zu pfle�
gen ist.

Das Pflegegeld wird in +|Ke von ��� der %emessungsgrundlage ausbezaKlt.
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Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.mrpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-w-razie-
choroby-i-macierzynstwa/

http://www.mrpips.gov.pl/en/social-insurance/sickness-and-maternity-insurance/

http://www.zus.pl SozialversicKerungsanstalt

http://www.rodzicielski.gov.pl %esondere Seite über 8rlaubszeiten für 
.inderbetreuung�.inderpflege

Familienleistungen

Die grundlegende 8nterstützungsform der Familien mit .indern ist das System der Fami-
lienleistungen. ,m 5aKmen dieses S\stems steKen den (ltern folgende drei Leistungs�
gruppen zu�

�� Kindergeld mit Zuschlägen ± AnsprucK auf dieses *eld besteKt, wenn das mo�
natlicKe pro Person umgerecKnete 1ettoeinkommen einer Familie unter 674 PLN 
�ca.��� (85� im Monat liegt, und wenn ein beKindertes .ind in der Familie gibt ± 
unter ��� PL1 �ca. ��� (85� im Monat liegt. 
Die aktuelle .indergeld�+|Ke im Monat betrlgt� 
a� �� PL1 �ca. �� (85� für ein .ind bis zur 9ollendung des �. LebensMaKrs, 
b� ��� PL1 �ca. �� (85� für ein .ind das llter als � ist bis zur 9ollendung des 

��. LebensMaKrs, 
c� ��� PL1 �ca. �� (85� für ein .ind das llter als �� ist, bis zur 9ollendung des 

��. LebensMaKrs. 
Mit der *ewlKrung von .indergeld Klngt aucK eventuelle *ewlKrung von =u�
scKllgen zusammen, die aber von der individuellen Situation einer Familie abKln�
gig gemacKt wird� dazu geK|ren�
a� (ntbindungsgeld in Form eines PauscKalbetrags ± ���� PL1 �ca. ��� (85� 

eine einmalige Leistung,
b� %eiKilfe für kinderreicKe Familien ± �� PL1 �ca. �� (85� die monatlicK für das 

dritte und Medes weitere .ind in einer Familie gezaKlt wird, das AnsprucK auf 
.indergeld Kat, 

c� %etreuungsgeld für eine Person in (lternurlaub ± ��� PL1 �ca. �� (85� im 
Monat über einen =eitraum von �� Monaten,

d� Ausbildungs� und 5eKabilitationsbeiKilfe für beKinderte .inder ± �� PL1 
�ca. �� (85� im Monat bis zum �. LebensMaKr oder ��� PL1 �ca. �� (85� im 
Monat für .inder im Alter zwiscKen � und ��, 

e� AlleinerzieKungszulage ± ��� PL1 �ca. �� (85� im Monat für ein .ind, nicKt 
meKr als ��� PL1 �ca. �� (85� für alle .inder, bei einem .ind mit %eKinderung 
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wir dieser %etrag um �� PL1 �ca. �� (85� pro .ind erK|Kt, nicKt meKr als um 
��� PL1 �ca. �� (85� für alle .inder,

f� =ulage zum ScKulMaKresbeginn, die einmal MlKrlicK zu ScKulMaKresbeginn ge�
zaKlt wird und ��� PL1 �ca. �� (85� pro .ind betrlgt,

g� =ulage für die Ausbildung von .indern au�erKalb des :oKnortes ± steKt� 
í dann zu, wenn das .ind in einem 2rt woKnt, wo sicK der Sitz einer postg\m�

nasialen ScKule oder einer .unstscKule befindet, in der das .ind seiner 
ScKul� und LernpflicKt nacKkommt, sowie einer *rundscKule oder eines 
*\mnasiums, bei einem .ind oder einem LeKrling mit einem %eKinderungs�
nacKweis oder einen 1acKweis über den festgestellten %eKinderungsgrad 
± ��� PL1 �ca. �� (85� im Monat für ein .ind oder,

í bei PendelfaKrten vom :oKnort zu dem 2rt, in dem sicK der Sitz der ScKu�
le befindet, und bei PendelfaKrten zur postg\mnasialen ScKule oder einer 
.unstscKule, in der die ScKulpflicKt und LernpflicKt in einem 8mfang umge�
setzt werden, der dem 8nterricKt in einer postg\mnasialen ScKule ent�
spricKt ± �� PL1 �ca. �� (85� im Monat pro .ind�

�� Entbindungsleistungen ± zu diesen Leistungen werden gerecKnet� 
a� einmalige Beihilfe für die Geburt eines Kindes von ���� PL1 �ca. ��� (85� 

die von einem (inkommenskriterium abKlngig gemacKt wird, das netto 
���� PL1 �ca. ���,�� (85� pro Person in einer Familie betrlgt, weitere 
9oraussetzung ist, dass die Frau unter mediziniscKer %etreuung spltestens 
ab der ��. ScKwangerscKaftswocKe bis zur *eburt stand,

b� Beihilfe, die im Rahmen eines Gemeindebeschlusses verabschiedet 
wurde. Diese Leistung wird von der *emeinde aus eigenen Mitteln ausbezaKlt. 
Die *emeinde entscKeidet selbst, ob sie zusltzlicK diese Leistung erbringen 
m|cKte und legt die .riterien für den AnsprucK auf diese Leistung und seine 
+|Ke fest� 

c� Elterngeld steKt den (ltern zu, die wegen iKrer beruflicKen Situationen nicKt 
das MutterscKaftsgeld in AnsprucK neKmen k|nnen. Diese 8nterstützung nut�
zen vor allem Arbeitslose, Stundenten und MenscKen, die auf *rundlage von 
:erkvertrlgen arbeiten. Das (lterngeld von ���� PL1 �ca. ��� (85� im Monat 
wird nicKt vom (inkommenskriterium abKlngig gemacKt und steKt für ein -aKr 
��� :ocKen� nacK der *eburt eines .inds zu, bei MeKrlingsgeburten kann 
diese =eit sogar auf �� :ocKen verllngert werden�

�� Leistungen bei Pflege ± zu diesen Leistungen werden drei Arten von Leistungen 
für Personen gerecKnet, die MenscKen mit %eKinderung pflegen�
a� Leistungen für Pflege ± steKt (ltern zu, die iKrem %eruf nicKt nacKgeKen 

k|nnen, weil sie eine beKinderte Person pflegen müssen, deren %eKinderung 
vor iKrem �� LebensMaKr entstanden ist. Diese Leistung für Pflege steKt una�
bKlngig vom (inkommen zu und betrlgt ���� PL1 �ca. ��� (85� im Monat. 
Für Personen, die diese Leistung bezieKen, werden aucK %eitrlge zur Alters�
rentenversicKerung und *esundKeitsversicKerung abgefüKrt. 
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b� Besondere Unterstützungsbeihilfe ± :ird von den *emeinden Personen mit 
einer 8nterKaltspflicKt ausbezaKlt, wenn sie iKre %escKlftigung oder andere (r�
werbstltigkeit aufgeben, da dies für die stlndige Pflege eines Familienmitglieds 
erforderlicK ist. %esondere 8nterstützungsbeiKilfe wird gewlKrt, wenn das (in�
kommenskriterium erfüllt wurde, das pro Mitglied der Familie nicKt den %etrag 
von PL1 ��� �ca. ��� (85� überscKreitet. Die besondere 8nterstützungsbeiKilfe 
betrlgt PL1 ��� �ca. ��� (85� pro Monat. Für Personen, die diese Leistung 
bezieKen, werden aucK %eitrlge zur AltersrentenversicKerung und *esundKeits�
versicKerung abgefüKrt.

c� Beihilfe für Pfleger ± diese Leistung wird von den *emeinden für Personen aus�
bezaKlt, die erwacKsene %eKinderte pflegen, und zwar, wenn sie iKre %escKlfti�
gung oder andere (rwerbstltigkeit aufgeben, da dies für die stlndige Pflege 
eines Familienmitglieds erforderlicK ist. %eiKilfe für Pfleger steKt unabKlngig vom 
(inkommen zu und betrlgt ��� PL1 �ca. ��� (85� im Monat. Für Personen, die 
diese Leistung bezieKen, werden aucK %eitrlge für AltersrentenversicKerung und 
*esundKeitsversicKerung abgefüKrt. 
Au�erdem Kaben %eKinderte AnsprucK auf Pflegebeihilfe, die eine Art von 
Familienleistung ist und %eKinderten sowie Personen über �� ausbezaKlt wird. 
Der =weck dieser Leistung ist die Ausgaben teilweise zu decken, die sicK aus der 
notwendigen Pflege und +ilfe einer anderen Person ergeben. Diese Leistung 
steKt unabKlngig vom (inkommen zu und betrlgt ��� PL1 �ca. �� (85� im 
Monat.

,m -aKr ���� wurde zusltzlicK zu den oben genannten Leistungen eine unabhängige 
Kinderleistung in +|Ke von ��� PL1 �ca. ��� (85� netto im Monat für Medes zweite und 
weitere .ind in einer Familie bis zur 9ollendung des ��. LebensMaKrs eingefüKrt. Für das 
erste .ind d.K. das einzige .ind oder das llteste .ind in einer Familie steKt diese Leistung 
zu, wenn das Pro�.opf�(inkommen in einer den 1ettobetrag von ��� PL1 �ca. ��� (85� 
oder den 1ettobetrag ���� PL1 �ca. ��� (85� in Familien mit einem beKinderten .ind 
nicKt übersteigt.

,m 5aKmen des Familienleistungss\stem wurde den *emeinden die M|glicKkeit einge�
rlumt, dass sie zusätzliche Familienleistungen gewähren können. Die *emeinde 
kann unter %erücksicKtigung des lokalen %edarfs in einem %escKluss des *emeinderates 
Leistungen für Familien einfüKren. (ine (ntscKeidung, ob und in welcKer +|Ke diese zu�
sltzlicKe Leistung einzufüKren ist, Klngt ausscKlie�licK von dem *emeinderat ab. Diese 
Leistung wird aus (igenmitteln der *emeinde finanziert.

AnsprucK auf Leistungen aus dem Alimentenfonds Kat eine Person, die nacK einem vom 
*ericKt erlassenen oder bestltigten 9ollstreckungstitel 5ecKt auf 8nterKaltszaKlungen 
Kat, aber die 9ollstreckung der Alimente Kat sicK als unwirksam erwiesen. Die +|Ke der 
zusteKenden Leistungen aus dem Alimentenfonds entspricKt der +|Ke der aktuellen 
8nterKaltszaKlung, aber ausbezaKlt wird nicKt meKr als ��� PL1 �ca. ��� (85� im Monat. 
Das 5ecKt auf Leistungen aus dem Alimentenfonds Klngt vom Pro�.opf�(inkommenskri�
terium in der Familie ab, das aktuell ��� PL1 �ca. ��� (85� betrlgt.
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Die 8msetzung von Aufgaben in Flllen, die sicK auf *ewlKrung von Familienleistungen, 
.inderleistung oder Leistungen aus dem Alimentenfonds bezieKen liegt in der =ustln�
digkeit der Gemeindeselbstverwaltung �9oigt, %ürgermeister oder Stadtprlsident�. Auf�
gaben, die den %ereicK der .inderleistungen oder Familienleistungen im =usammenKang 
mit der .oordinierung der SozialsicKerungss\steme betreffen, werden von der Woiwod-
schaftsselbstverwaltung, und zwar dem :oiwodscKaftsmarscKall waKrgenommen.

Weitere Informationen:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/ Ministerium für Familie, 
Arbeit und Sozialpolitik

Altersrenten und Leistungen im Alter

Ansprüche
Die AltersrentenversicKerung dient zur AbsicKerung des (inkommens einer Person nacK 
%eendung iKrer beruflicKen LaufbaKn und nacK (rreicKen des Altersrentenalters. Das 
*eld für künftige Altersrenten wird aus entsprecKenden monatlicKen %eitrlgen von den 
L|Knen und *eKlltern gesammelt.

Reform des gesamten Systems
Ab dem �. -anuar ���� gilt in Polen ein neues Altersrentens\stem. .ünftige 5entner k|n�
nen iKre 5ente aus zwei parallelen Systemen bezieKen�

í altes Altersrentens\stem ± für Personen, die nacK dem �. -anuar ���� geboren 
wurden,

í neues Altersrentens\stem ± für Personen, die nacK dem ��. Dezember ���� ge�
boren wurden.

Personen, die nacK dem ��. Dezember ���� und vor dem �. -anuar ���� geboren wur�
den konnten im bisKerigen Alternsrentens\stem also 8mlages\stem ��. Slule� bleiben, 
oder dem neuen S\stem beitreten, das aus dem 8mlageteil ��. Slule� und .apitalteil 
��. Slule� besteKt, für das sie aber einen offenen 5entenfonds wlKlen mussten. Diese 
Personen konnten dem neuen Alterrentens\stem bis zum ��. Dezember ���� beitreten.

Das neue Altersrentens\stem besteKt aus drei Slulen� 
�� 1. Säule ± es ist ein 8mlages\stem und wird von der |ffentlicKen Stelle der Sozial�

versicKerungsanstalt �=8S� verwaltet, die individuelle .onten der 9ersicKerten 
füKrt� 

�� 2. Säule besteKt aus zwei 7eilen� aus dem offenen 5entenfonds und dem 8nter�
konto bei =8S. 
2ffene 5entenfonds �2F(� werden durcK private ,nstitutionen ± allgemeine 5en�
tengesellscKaften �P7(� verwaltet. (in 2ffener 5entenfonds ist eine MuristiscKe 
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Person, deren =iel es ist, Finanzmittel zu sammeln, die aus AltersrentenversicKe�
rungsbeitrlgen und ,nvestitionen am Finanzmarkt stammen. %is zum ��. -anuar 
���� war die %eteiligung an 2F( für die Personen obligatoriscK, die nacK dem 
�. Dezember ���� geboren wurden. 1acK dem �. Februar ���� k|nnen Personen, 
die iKre erste %escKlftigung beginnen, die :aKl treffen, ob sie einen 7eil iKres 
Altersrentenbeitrags an 2F( überwiesen m|cKten oder ob der gesamte %eitrag zu 
=8S kommt. Personen, die bereits 2F(�Mitglieder sind konnten in der =eit zwi�
scKen dem �. April und ��. -uli ���� wlKlen, ob sie iKre %eitrlge weiterKin zu 2F( 
überweisen m|cKten. Das nlcKste sog. 7ransferfenster, d.K. die =eit, in der versi�
cKerte Personen iKre (ntscKeidung zu der hberweisung iKrer %eitrlge an 2F( 
lndern k|nnen, gab es zwiscKen dem �. April und ��. -uli ����. :eitere sind in 
��-aKresc\klen geplant.

 (in 8nterkonto ist ein zusltzlicKes .onto bei =8S, das im 5aKmen des 9ersicKer�
tenkontos gefüKrt wird, auf dem %eitrlge zur �. Slule der 5entenversicKerung 
gutgescKrieben werden, die nicKt an 2F( überwiesen werden. (s findet eine 
Aufwertung der Mittel auf dem 8nterkonto statt, und zwar auf *rundlage eines 
Anpassungsfaktors für den durcKscKnittlicKen :irtscKaftswacKstum für die =eit der 
letzten � -aKre. =usltzlicK werden �� -aKre vor (rreicKen des 5entenalters Mittel 
aus 2F( scKrittweise auf das 8nterkonto überwiesen. Dieser MecKanismus soll 
9ersicKerte vor dem 5isikos des falscKen =eitpunkts scKützen, d.K. vor .ursrück�
gang zur =eitpunkt des hbergangs in die 5ente, was eine Minderung des 5enten�
kapitals und scKlie�licK niedrigere 5entenleistungen nacK sicK zieKen würde�

�� 3. Säule wird von privaten ,nstitutionen verwaltet. Sie ist freiwillig, und sie soll in 
der =ukunft K|Kere 5entenleistungen gewlKrleisten, für die Keute zusltzlicKe 
%eitrlge erKoben werden. ,m 5aKmen dieser Slule gibt es� 
a� 5entenprogramme für ArbeitneKmer �PP(�,
b� ,ndividuelle Altersrentenkonten �,.(�,
c� das individuelle .onto für AltersrentensicKerung �,.=(�.

Rentenprogramme für Arbeitnehmer ± es Kandelt sicK um eine freiwillige Form des 
*ruppensparens fürs Alter, die von dem Arbeitgeber organisiert wird und an der sicK aucK 
der ArbeitneKmer beteiligt. Den grundlegenden %eitrag finanziert der Arbeitgeber und der 
ArbeitneKmer kann sicK bereit erkllren, dass er einen zusltzlicKen %eitrag bezaKlen 
m|cKte, der iKm von seinem LoKn abgezogen wird. Mittel, die im 5aKmen des Programms 
eingezaKlt werden, werden von einer Finanzinstitution verwaltet, die bei der (infüKrung 
des Programms von dem Arbeitgeber und den ArbeitneKmern gewlKlt. (ine Person, die 
am PP(�Programm teilnimmt, kann Mittel, die dort gesammelt wurden auf einmal oder in 
5aten, nicKt früKer als nacK 9ollendung seines �� LebensMaKrs auszaKlen lassen. 

-ede Person über �� kann auf ,ndividuellen Altersrentenkonten und individuellen .onten 
für AltersrentensicKerung sparen. 8nter den 1amen ,.( und ,.=( gibt es separate .on�
ten, die von %anken, 9ersicKerungsgesellscKaften, freiwilligen 5entenfonds und ,nvest�
mentfondsgesellscKaften sowie MaklerunterneKmen gefüKrt werden. SowoKl auf ,.( aus 
aucK auf ,.=( ist das Sparen für die 5ente m|glicK, oKne dass eine ��� ± (inkommen�
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steuer von .apitalgewinnen erKoben wird. Der 8nterscKied zwiscKen diesen .onten liegt 
im =eitpunkt, an dem die %esteuerung mit der (inkommenssteuer erfolgt. %ei ,.( ist die 
endgültige AuszaKlung der Mittel auf dem .onto von der Steuer befreit, aber es gibt keine 
Steuerbefreiungen bei (inzaKlungen auf das .onto. %ei IKZE werden die Kontoeinzah-
lungen von der Besteuerungsgrundlage für die Einkommenssteuer abgezogen, und 
am (nde des Sparzeit wird die AuszaKlung vom ,.=( pauscKal mit ��� besteuert ± wobei 
die AuszaKlung früKestens nacK 9ollendung des �� LebensMaKre m|glicK ist. Für (inzaKlun�
gen auf beide .ontenarten gibt es bestimmte -aKresbescKrlnkungen, die für ,.( im -aKr 
���� ± ����� PL1 �ca. ���� (85�, und für ,.=( ± ���� PL1 �ca. ���� (85� betragen.

Rentenversicherungsbeitrag
Für die AltersrentenversicKerung werden 9ersicKerungsbeitrlge in +|Ke von ��,��� der 
%emessungsgrundlage �LoKns� (rtrag� abgefüKrt. 

Der AltersrentenversicKerungsbeitrag wird zu gleicKen 7eilen vom Arbeitgeber und dem 
9ersicKerten finanziert, wobei der 7eil des 9ersicKerungsbeitrags, der in den 2ffenen Pen�
sionsfonds eingezaKlt wird, vollstlndig aus dem vom 9ersicKerten bezaKlten 7eil kommt. 

9erantwortlicK für die (ntricKtung des 9ersicKerungsbeitrags bei =8S ist der Arbeitgeber. 

*rundlage des Altersrentens\stems ist die enge 9erbindung zwiscKen der +|Ke der Leis�
tung und der +|Ke des tatslcKlicK geleisteten %eitrags. *rundlage für die %erecKnung 
der Altersrente stellt die Summe der geleisteten AltersrentenversicKerungsbeitrlge dar 
�*rundsatz des definierten %eitrags�. 

(s sind zwei 9arianten der Aufteilung dieses %eitrags innerKalb der �. Slule m|glicK� 
í 7rat der 9ersicKerte nicKt 2F( bei wird der 9ersicKerungsbeitrag wie folgt erfasst� 

auf einem .onto bei =8S ± in +|Ke von ��,���, auf einem 8nterkonto bei =8S ± 
in +|Ke von �,���

í :enn der 9ersicKerte sicK entscKeidet seinen 9ersicKerungsbeitrag auf ein 
2F(�.onto einzuzaKlen wird der %eitrag wie folgt aufgeteilt� ��,��� ± werden auf 
einem =8S�.onto erfasst, �,��� ± werden auf einem =8S�8nterkonto erfasst, 
�,��� ± werden auf einem 2F(�.onto erfasst.

Leistungsgewährung
Die Altersrente wird grundsltzlicK auf Antrag der betroffenen Person zuerkannt. hber die 
AltersrentengewlKrung entscKeiden Stellen der SozialversicKerungsanstalt, die für den 
:oKnort der diese Leistung beantragenden Person zustlndig sind. Das 9erfaKren zur 
AltersrentengewlKrung beginnt, nacKdem der %etroffene einen entsprecKenden Antrag 
gestellt Kat.

Die Altersrente steKt nacK neuen 5egelungen Personen zu, die das allgemeine 5entenal�
ter erreicKt Kaben. Dieses 5entenalter betrlgt für Frauen, die vor dem ��. Dezember ���� 
geboren wurden �� -aKre, und für Mlnner, die vor dem ��. Dezember ���� geboren wur�
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den. ± �� -aKre. 1acK dem �. -anuar ���� wurde eine (rK|Kung und scKlie�licK ein 
AusgleicK des allgemeinen 5entenalters eingefüKrt� und zwar für Frauen, die nacK dem 
�. -anuar ���� und für Mlnner, die nacK dem �, -anuar ���� geboren wurden. Das Ren-
tenalter wird dreimal im Jahr um einen Monat erhöht so lange, bis das Rentenalter 
von 67 erreicht wird, was im Fall der Mlnner im -aKr ���� und im Fall der Frauen im 
-aKr ���� erfolgt.

Für Personen, für die das neue 5entens\stem gilt, wurde keine MindestversicKerungs�
zeiten für die Altersrente festgelegt. 

Grundlage für die Berechnung der Altersrenten nach neuen Grundsätzen ist die 
Summe der aufgewerteten Beiträge für den Zeitraum nach dem 1. Januar ����, die 
auf dem .onto des 9ersicKerten erfasst wurden, sowie des aufgewerteten Anfangskapi�
tals �der als bTuivalent der 5entenversicKerungsbeitrlge berecKnet wurde, die vor dem 
�. -anuar ����, also vor ,nkrafttreten der 5eform abgefüKrt wurden�, die anscKlie�end um 
den %etrag der auf dem 8nterkonto erfassten und aufgewerteten %eitrlge erK|Kt wurden. 
Die Altersrente wird so berecKnet, dass die ermittelte *rundlage durcK die prognostizierte 
durcKscKnittlicKe Lebensdauer für Personen im gleicKen Alter wie der 9ersicKerte dividiert 
wird.

Die Altersrente wird auf den %etrag der niedrigsten Leistung erK|Kt, wenn der 9ersicKerte�
í ein Mann ± %eitragszeiten und beitragsfreie =eiten von mindestens �� -aKren 

aufweisen kann� 
í eine Frau ± %eitragszeiten und beitragsfreie =eiten von mindestens �� -aKren 

aufweisen kann �und zwar in den -aKren ���� und ����, in der =ukunft wird das 
scKrittweise auf �� -aKre angeKoben�.

,m Fall von %ürgern, die in einem anderen (8�Mitgliedstaat woKnen, sowie von Personen, 
die au�erKalb der (8�*renzen woKnen, aber in einem Staat, der mit Polen einen v|lker�
recKtlicKen 9ertrag über SozialversicKerungen unterzeicKnet Kat, werden PflicKten im 
=usammenKang mit der *ewlKrung der Altersrente von der Abteilung für Auslandsrenten 
der =8S�=entrale und�oder vom =8S�Prlsident ernannten Stellen waKrgenommen. Ana�
loge 5egelung gilt für Personen, bei den bei der (rmittlung iKrer AnsprücKe und iKrer 
5entenK|Ke die =eit iKres AuslandsaufentKalts berücksicKtigt wurde, sofern so in v|lker�
recKtlicKen 9ertrlgen geregelt wurde. 

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.mrpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/

http://www.mrpips.gov.pl/en/social-insurance/pension-insurance/

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5501 Liste mit für einzelne Staaten 
zustlndigen =8S�Stellen 

http://www.zus.pl SozialversicKerungsanstalt ± 5eferat ÄLeistungen´ 
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Renten

Ansprüche und Beiträge
Die 5entenversicKerung garantiert *eldleistungen bei 9erlust von *eldeinkünften im =u�
sammenKang mit (intritt der Invalidität �(rwerbsunflKigkeit� oder 7od des Familiener�
nlKrers. ,n diesem Fall erKalten Personen, die 5entenversicKerungsbeitrlge eingezaKlt 
Kaben, die ArbeitsunflKigkeitsrente, die iKnen den entgangenen LoKn oder das entgange�
ne (inkommen ersetzt, und beim 7od des versicKerten FamilienernlKrers wird zu *unsten 
seiner AngeK|rigen die Familienrente ausgezaKlt. *rundsltzlicK gilt die 5entenversicKe�
rung für gleicKe Personengruppen, wie die AltersrentenversicKerung.

Der Rentenversicherungsbeitrag betrlgt �� der %eitragsbemessungsgrundlage, wobei 
�,�� aus Mitteln des Arbeitgebers und �,�� aus Mitteln des ArbeitneKmers finanziert 
werden.

Leistungen aus der Rentenversicherung
Aus der 5entenversicKerung werden folgende Leistungen ausbezaKlt�

�� Arbeitsunfähigkeitsrente ± Die ArbeitsunflKigkeitsrente steKt einem 9ersicKer�
ten zu, der insgesamt folgende %edingungen erfüllt�
a� er wurde für teilweise oder vollstlndig erwerbsunflKig erkllrt,
b� seine %eitragszeiten und beitragsfreie =eiten sind dokumentiert, und in den 

letzten �� -aKren vor der Antragstellung oder vor (ntsteKung der Arbeitsun�
flKigkeit waren es mindestens � -aKre, und wenn der 9ersicKerte vor einem 
��. LebensMaKr arbeitsunflKig wurde sind die notwendigen %eitragszeiten und 
beitragsfreie =eiten entsprecKend kürzer, 

c� die ArbeitsunflKigkeit entstand in der %eitragszeit und beitragsfreien =eit, aber 
nicKt splter als �� Monate nacK (nde dieser Fristen ± diese 9oraussetzung gilt 
nicKt für den 9ersicKerten, der vollstlndig arbeitsunflKig ist und der seine 
%eitragszeiten und beitragsfreie =eiten dokumentiert Kat, die für Frauen minde�
stens �� -aKre, und für Mlnner mindestens �� -aKre betragen.

(ine zum Teil oder vollständig erwerbsunfähige Person ist eine Person, die 
wegen 9erletzung der FunktionstücKtigkeit iKres 2rganismus die FlKigkeit, Arbeit 
auszuüben, verloren Kat und bei der aucK nacK einer 8mTualifizierung keine Aus�
sicKten gibt, dass sie wieder iKre ArbeitsflKigkeit erlangt. Die (rwerbsunflKigkeit 
und iKren *rad wird vom *utacKterarzt der SozialversicKerungsanstalt festgestellt, 
der als erste *utacKterinstanz fundiert. Der %eteiligte kann AnsprucKs gegen das 
*utacKten des *utacKterarztes bei der brztekommission von =8S, die die zweite 
*utacKterinstanz ist, erKeben. 
bei teilweiser ArbeitsunflKigkeit betrlgt die 5ente 75% der Rente bei vollständi-
ger Arbeitsunfähigkeit�

�� Familienrente ± Die Familienrente steKt den berecKtigten AngeK|rigen �.indern, 
:itwe, :itwer, (ltern� nacK dem 7od einer Person, die zum =eitpunkt iKres 7odes 

Lexilog-Suchpool



���

SOZIALVERSICHERUNGEN IN POLEN

die Alters� bzw. die ArbeitsunflKigkeitsrente bezogen Kat, und nacK dem 7od einer 
arbeitenden Person, die die zur Alters� bzw. ArbeitsunflKigkeitsrentengewlKrung 
erforderlicKe 9ersicKerungszeit Katte, zu. %ei der %ewertung des AnsprucKs auf 
Familienrente wird angenommen, dass die verstorbene Person vollstlndig erwerb�
sunflKig war.
Die Familienrente steKt in folgenden +|Ken zu�
a� 85% der Leistung, die dem 9erstorbenen zusteKen würde, wenn eine Person 

AnsprucK auf die Familienrente Kat,
b� 90% der Leistung, die dem 9erstorbenen zusteKen würde, wenn zwei Perso�

nen AnsprucK auf die Familienrente Kaben,
c� 95% der Leistung, die dem 9erstorbenen zusteKen würde, wenn drei oder 

meKr Personen AnsprucK auf die Familienrente Kaben.
Allen berecKtigten FamilienangeK|rigen steKt eine gesamte Familienrente 
zu, die bei %edarf zu gleicKen 7eilen unter den %erecKtigten aufgeteilt wird. :enn 
ein 9ollwaise AnsprucK auf die 5ente Kat, so steKt ihm Rentenzulage für Voll-
waisen zu�

�� Umschulungsrente ± (ine 8mscKulungsrente steKt einer Person zu, die %edin�
gungen für eine ArbeitsunflKigkeitsrente erfüllt, bei der MedocK über die =weck�
ml�igkeit einer beruflicKen 8mscKulung wegen ArbeitsunflKigkeit im bisKerigen 
%eruf entscKeiden wurde. Sie wird für den =eitraum von � Monaten zuerkannt. 
Dieser =eitraum kann verkürzt oder ma[imal auf �� Monate verllngert werden. Die 
+|Ke der 8mscKulungsrente betrlgt 75% der %emessungsgrundlage, wenn aber 
die ArbeitsunflKigkeit die Folge eines Arbeitsunfalls oder einer %erufskrankKeit ist 
± 100% iKrer %emessungsgrundlage�

�� Sterbegeld ± Das Sterbegeld ist eine Leistung, die zur 5ückerstattung der %egrlb�
niskosten eingerlumt wird. Das Sterbegeld steKt im Fall des 7odes u.a. folgenden 
Personen zu� einem 9ersicKerten, einer Person, die Altersrente oder 5ente be�
zieKt, einer Person, der am 7odestag kein 5ecKt auf Altersrente oder 5ente formell 
eingerlumt wurde aber die %edingungen zur 5entenbezieKung oder erKalt erfüllte, 
einer Person, der .rankengeld, 5eKabilitationsgeld, MutterscKaftsgeld oder *eld 
in +|Ke des MutterscKaftsgelds nacK %eendung der 9ersicKerungsgrundlage 
zustand, einem Familienmitglied des 9ersicKerten oder einer die Altersrente 
oder die 5ente bezieKenden Person. Das Sterbegeld von � ��� PL1 wird von den 
=8S�Abteilungen ausbezaKlt. Das Sterbegeld steKt demMenigen Familienmitglied 
zu, der die .osten des %egrlbnis getragen und einen entsprecKenden Antrag ge�
stellt Kat. 
Das Sterbegeld kann aucK ein Arbeitgeber, ein PflegeKeim, *emeinde, Landkreis, 
eine 5ecKtsperson der .ircKe oder einer *laubensgemeinscKaft erKalten, wenn 
von diese Personen die .osten eines %egrlbnis getragen wurden. Falls die %e�
grlbniskosten von meKreren Personen getragen wurden wird das Sterbegeld unter 
diesen Personen oder 7rlgern aufgeteilt und zwar verKlltnisml�ig zu dem ange�
fallenen %egrlbniskosten und zwar K|cKstens ���� PL1 �ca. ��� (85�.
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Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-rentowe/
Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.mrpips.gov.pl/en/social-insurance/disability-pension-insurance/

http://www.zus.pl SozialversicKerungsanstalt ± 5eferat ÄLeistungen´

Leistungen aus Arbeitsunfall- 
und Berufskrankheitsversicherung

Ansprüche und Beiträge
Mit der Arbeitsunfall� und %erufskrankKeitsversicKerung sind, unter anderem, ArbeitneK�
mer, AuftragneKmer im 5aKmen von Auftragvertrlgen oder aucK selbstlndig *ewerbe�
treibende erfasst. 

Der Prozentsatz der Unfallversicherung ist für einzelne %eitragszaKler differenziert 
und wird nacK der +|Ke der beruflicKen *efaKren und der Folgen dieser *efaKren 
ermittelt. Für einen %eitragszaKler, der zur 8nfallversicKerung nicKt meKr als � 9ersicKerte 
anmeldet, betrlgt der Prozentsatz ��� des K|cKsten Prozentsatzes für einzelne 7ltig�
keitsgruppen ± im -aKr ���� ist das 1,8% der Bemessungsgrundlage.

Der gesamte 8nfallversicKerungsbeitrag wird aus Mitteln des Arbeitgebers finanziert. 

Leistungen bei Arbeitsunfall und Berufskrankheiten
Aus der Arbeitsunfall ± oder %erufskrankKeitsversicKerung steKen folgende Leistungen zu�

±  Krankengeld ± zu *unsten des 9ersicKerten, dessen (rwerbsunflKigkeit durcK 
Arbeitsunfall oder %erufskrankKeit verursacKt wurde�

±  Rehabilitationsgeld ± wird dann ausbezaKlt, wenn das .rankengeld alle ist und 
der 9ersicKerte weiterKin erwerbsunflKig bleibt und die weitere %eKandlung oder 
5eKabilitation auf die :iederKerstellung der (rwerbsflKigkeit Koffen llsst�

±  Ausgleichsgeld ± zu *unsten des 9ersicKerten, der ArbeitneKmer ist und bzw. 
langfristigen *esundKeitsverlustes reduziert wurde�

±  Einmalige Entschädigung ± zu *unsten des 9ersicKerten, der einen dauerKaften 
bzw. langfristigen *esundKeitsverlust erlitten Kat, oder zu *unsten der AngeK|ri�
gen des verstorbenen 9ersicKerten bzw. 5entners�

±  Arbeitsunfalls- bzw. Berufskrankheitsrente ± für einen 9ersicKerten, der infolge 
eines Arbeitsunfalls oder einer %erufskrankKeit arbeitsunflKig wurde� 

± Umschulungsrente ± zu *unsten des 9ersicKerten, soweit laut *utacKten festge�
stellt wurde, dass es zweckml�ig ist, iKn an %erufsumscKulungsma�naKmen we�
gen seiner (rwerbsunflKigkeit in seinem bisKerigen %eruf, die durcK einen 8nfall 
bzw. eine %erufskrankKeit verursacKt wurde, teilneKmen zu lassen�
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±  Familienrente ± zu *unsten der FamilienangeK|rigen eines verstorbenen 9ersi�
cKerten oder wegen Arbeitsunfalls bzw. %erufskrankKeit zur 5ente berecKtigten 
Person und Familienrentenzuschlag ± für 9ollwaise�

±  Pflegegeld ± zu *unsten einer rentenberecKtigten Person, die für vollstlndig 
erwerbsunflKig und für zum selbstlndigen Leben unflKig erkllrt wurde oder das 
��. LebensMaKr vollendet Kat�

± Erstattung von Behandlungskosten ± im %ereicK der =aKnKeilkunde und ScKut�
zimpfungen sowie 9ersorgung mit ortKopldiscKen *egenstlnden, in einem ge�
setzlicK festgelegten 8mfang.

Die Höhe einer Rente bei Arbeitsunfall oder Berufskrankheit wird wie bei der Arbeit�
sunflKigkeitsrente berecKnet, dabei darf sie nicKt kleiner sein als� 

± ��� der 5entenbemessungsgrundlage ± für eine Person, die teilweise arbeitsun�
flKig ist, 

± ��� der 5entenbemessungsgrundlage ± für eine Person, die vollstlndig arbeit�
sunflKig ist, 

± ���� der 5entenbemessungsgrundlage ± für eine Person, die AnsprucK auf 
8mscKulungsrente Kat.

Die Höhe einer einmaligen Entschädigung bei Arbeitsunfall Klngt vom *rad der *e�
sundKeitsbeeintrlcKtigung ab, der von einem mediziniscKen SacKverstlndigen oder brz�
tekommission von =8S bestltigt wurde. Seit �. April ���� steKt dem 8nfallgescKldigten 
eine (ntscKldigung von ��� PL1 �ca. ��� (85� für Meden Prozent einer dauerKaften oder 
langfristigen *esundKeitsbeeintrlcKtigung zu. (iner Person, die nacK einem Arbeitsunfall 
oder wegen einer %erufskrankKeit als vollstlndig arbeitsunflKig gilt und nicKt im Stande 
ist selbstlndiges Leben zu füKren steKt eine einmalige (ntscKldigung von ����� PL1 
�ca. ���� (85� zu.

Verantwortung des Versicherten
Leistungen aus der 8nfallversicKerung stehen dem Versicherten nicht zu, wenn als 
ausscKlie�licKe 8rsacKe des 8nfalls eine vorsltzlicKe oder grob faKrllssige Verletzung 
der Vorschriften zum Schutz des Lebens und der Gesundheit durcK den 9ersicKerten 
nacKgewiesen wurde. 

Die Leistungen steKen aucK einem 9ersicKerten nicKt zu, der unter (influss von AlkoKol, 
Drogen oder Ps\cKopKarmaka stand und dadurcK ma�geblicK zum 8nfall beigetragen Kat.

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-wypadkowe/
Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.mrpips.gov.pl/en/social-insurance/insurance-against-accidents-at-
work-and-occupational-diseases/

http://www.zus.pl SozialversicKerungsanstalt ± 5eferat ÄLeistungen´
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Übertragung des Arbeitslosengelds

Übertragung des Arbeitslosengelds aus Polen 
in die EU-/EFTA-Länder bei Jobsuche in diesem Ländern
:enn Sie AnsprucK auf Arbeitslosengeld in Polen Kaben steKt ,Knen dieses *eld in allen 
8(��(F7A�Mitgliedstaaten zu, wenn sie nacK Arbeit im Ausland sucKen. 

Wenn wir keine Beschäftigung in diesen Ländern gefunden haben und nacK den 
nationalen 9orscKriften weiterKin AnsprucK auf Arbeitslosengeld Kaben müssen wir in die 
+eimat zurückkeKren, sonst verlieren wir diesen AnsprucK.

Übertragung des Arbeitslosengelds aus EU-/EFTA-Ländern
(ine Person, die AnsprucK auf Arbeitslosengeld in einem (8�(F7A�Staat Kat, in dem sie 
zuletzt bescKlftigt war nacK Polen kommt um Kier nacK Arbeit zu sucKen kann dieses 
*eld nacK Polen überweisen lassen. =u diesem =wecke ist ein Dokument PD U2 ein�
zuKolen, das zur hbertragung des Arbeitslosengelds berecKtigt �früKer war das Formular 
( ����. =u betonen ist, dass der AnsprucK auf die hbertragung des Arbeitslosengelds 
�also auf AuszaKlung in einem anderen Mitgliedstaat� zeitlicK befristet ist und nur Perso�
nen zusteKt, die bestimmte .riterien erfüllen. 

Das Arbeitslosengeld kann 3 Monate lang �m|glicK ist aucK eine 9erllngerung dieser 
Frist auf � Monate� ausbezaKlt werden, und in dieser =eit muss man aktiv nacK Arbeit 
sucKen. :icKtig ist aucK, dass die 5eise tatslcKlicK wegen der SucKe nacK einem -ob 
stattgefunden Kat, und nicKt z.%. aus touristiscKen *ründen, wegen Studienbeginn oder 
wegen AufnaKme eigener wirtscKaftlicKen 7ltigkeit erfolgt.

:icKtig ist, dass die Person, die im Ausland nacK Arbeit sucKen m|cKte und dort das 
Arbeitslosengeld bezieKen m|cKte alle Gewährungskriterien für das Arbeitslosengeld 
in ihrem Land erfüllt �dort, wo sie woKnt oder zuletzt gearbeitet Kat�. :enn also ein pol�
niscKes Staatsbürger in einem (8��(F7A�Land sucKen m|cKte und dort sein Arbeitslo�
sengeld bezieKen m|cKte muss er polniscKe Arbeitslosengeldkriterien erfüllen �er musste 
��� 7age in den letzten �� Monaten gearbeitet Kaben�. (ine Person, die das Arbeitslosen�
geld übertragen lassen mocKte, muss zusätzlich�

± mindestens � :ocKen als Arbeitsloser angemeldet sein �sie kann eine .ürzung 
dieser Frist beantragen ± die (ntscKeidung muss dann von der zustlndigen Stelle 
getroffen werden ± in Polen ist das der ricKtige :oiwodscKaftsarbeitsamt��

± der zustlndigen Stelle in seinem Land �dort wo er woKnt oder zuletzt gearbeitet 
Kat� die geplante 5eise in ein anderes Land wegen ArbeitssucKe anzeigen und 
einen Antrag auf Ausstellung des PD 8��Dokumentes stellen �wenn die Ausreise 
nicKt gemeldet wurde, kann das zum 9erlust des AnsprucKs auf das Arbeitslosen�
geld in diesem Staat füKren�� 

± binnen � 7agen nacK der Ausreise sicK bei der zustlndigen Stelle �Arbeitsamt� 
des Staates melden �registrieren lassen�, in dem er nacK Arbeit sucKen m|cKte 
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�in besonderen Situationen kann diese Frist verllngert werden� ± wenn diese 
%edingung erfüllt wurde wird Arbeitslosengeld aucK für die 5eisezeit ausbezaKlt, 
wird diese Frist nicKt eingeKalten steKt das Arbeitslosengeld erst ab dem 7ag der 
Anmeldung zu und wird um die 5eisezeit gekürzt�

± tatslcKlicK nacK Arbeit sucKen d.K., zur 9erfügung des Arbeitsamtes bleiben.

Regelungen zur Auszahlung des übertragenen Arbeitslosengeldes
Das Arbeitslosengeld wird dem Arbeitslosen direkt von der zustlndigen Stelle des Staates 
seiner letzten auf ein Bankkonto ausbezahlt.

.reisarbeitslmter neKmen Aufgaben waKr, die sicK aus der .oordinierung der Soziaversi�
cKerungss\steme ergeben, sie füKren .ontrollen der ArbeitssucKenden durcK, genauso 
wie im Fall von Personen, die in Polen arbeitslos ist. 

Das Arbeitslosengeld wird wlKrend der -obsucKe K|cKstens � Monate nacK der Ausreise 
ausbezaKlt. ,n einigen Flllen ist es m|glicK die hbertragungszeit auf � Monate zu verlln�
gern. 8m die zu verllngern muss der Arbeitslose vor Ablauf der ersten � Monate der 
hbertragung einen Antrag auf 9erllngerung bei der Stelle stellen, die iKm das Arbeitslo�
sengeld gewlKrt Kat. Der Arbeitslose, der die hbertragungszeit für sein Arbeitslosengeld 
um weitere � Monate verllngern m|cKte muss begründen, warum iKm nicKt gelungen 
ist einen -ob in den ersten � Monaten zu finden. =iel der Arbeitslosengeldübertragung ist 
nlmlicK die ArbeitssucKe in dem Land, in das das Arbeitslosengeld überwiesen wird. 

(ine (ntscKeidung über die 9erllngerung der hbertragungszeit für das Arbeitslosengeld 
nacK Polen wird von der zustlndige Stelle in dem Staat getroffen, in dem das Arbeitslo�
sengeld gewlKrt wurde und aus dem es übertragen wird. Das (8�5ecKt legt keine 
8mstlnde fest, unter den die hbertragungszeit für das Arbeitslosengeld verllngert wer�
den kann.

SozialversicKerungsbeitrlge und Steuern vom Arbeitslosengeld, das ausbezaKlt wurde, 
werden im +erkunftsland der Leistung bezaKlt �nacK 9ertrlgen zur 9erKinderung der Dop�
pelbesteuerung�.

Man kann die M|glicKkeit der Arbeitslosengeldübertragung in den Staat der ArbeitssucKe 
ma[imal für eine =eit von � Monaten �eventuell von � Monaten� zwiscKen zwei %escKlfti�
gungszeiten waKrneKmen.

Zusammenrechnung der Versicherungszeiten 
oder Beschäftigungszeiten in einem Mitgliedstaat
Der *rundsatz der =usammenrecKnung der 9ersicKerungszeiten und der %escKlftigungs�
zeiten garantiert, dass Memand, der seinen :oKnort in ein anderes Land verlegt, aucK im 
Fall der Arbeitslosigkeit gescKützt wird. :enn die notwendige Arbeits� und 9ersicKerungs�
zeiten in Polen, sowie die %escKlftigungs� und 9ersicKerungszeiten im Ausland zu kurz 
waren, um AnsprucK auf das Arbeitslosengeld zu Kaben, kann man durcK die =usammen�
recKnung, also das Addieren der -aKre und Monate der Arbeit in allen EU/EFTA-Ländern, 
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die erforderlicKen =eiten zusammenbekommen, um AnsprucK auf das Arbeitslosengeld 
zu Kaben. Das bedeutet, dass auf die =eiten, die zu Arbeitslosengeld berecKtigen, aucK 
%escKlftigungszeiten oder 9ersicKerungszeiten aus anderen Llndern der 8(�(F7A 
angerecKnet werden. =usammengerecKnet werden sowoKl die =eiten als ArbeitneKmer, 
z.%. auf *rundlage eines Arbeitsvertrages oder eines *escKlftsbesorgungsvertrages, als 
aucK die =eiten als Selbstlndiger. 

PD U1 ist ein Dokument, das die 9ersicKerungs� und %escKlftigungszeiten bestltigt. Die-
ses Dokument kann der Arbeitslose bei der zuständigen Stelle im Staat seiner letzten 
%escKlftigung beantragen. :enn der Arbeitslose das nicKt tut wird diese ,nformation an 
das :oiwodscKaftsarbeitsamt in Polen auf speziellen S(D�Formularen von der zustlndi�
gen Stelle aus dem Meweiligen (8�(F7A�Staat übermittelt.

1acK den (8�9orscKriften bekommen wir das Arbeitslosengeld, wenn die 9oraussetzun�
gen des Staates erfüllt wurden, in dem man zuletzt gearbeitet Kat.

:enn man den -ob z.%. in ScKweden verliert wird der AnsprucK auf das Arbeitslosengeld 
und seine +|Ke nacK den scKwediscKen 5ecKtsvorscKriften festgelegt also nacK den 
9orscKriften des Staates, in dem man den -ob verloren Kat. =u den AusnaKmen von dieser 
5egelungen geK|ren u.a.�

± entsandte Personen ± für sie gelten die 9orscKriften des Staates, in dem sicK der 
Sitz der entsendenden Firma befindet und nicKt die 9orscKriften des Staates, in 
dem sie arbeiten�

± Personen, die in mindestens zwei Staaten auf eigene Rechnung tätig sind ± 
für sie gelten 5ecKtsvorscKriften iKres :oKnstaates, wenn sie dort einen 7eil iKrer 
7ltigkeit ausfüKren. :enn sie in keinem Land woKnen, in dem sie iKre 7ltigkeit 
ausüben, gilt für sie die *esetzgebung des Staates, in dem sie den gr|�ten 7eil 
iKrer 7ltigkeit ausfüKren�

± Matrosen ± für Matrosen gelten 5ecKtsvorscKriften des Staates, unter dessen 
Flagge sie faKren�

± „echte” Grenzgänger ± für sie gelten 9orscKriften iKres :oKnstaates und nur in 
diesem Staat k|nnen sie Arbeitslosengeld nacK einem -ob in einem anderen Staat 
beantragen�

± „unechte” Grenzgänger ± sie k|nnen das Arbeitslosengeld entweder im Staat, 
wo sie zuletzt gearbeitet Kaben, oder in iKrem :oKnstaat beantragen.

Berechnung des Arbeitslosengelds
Die 5ecKtsvorscKriften über die %edingungen der AnsprucKnaKme und über die +|Ke des 
Arbeitslosengelds sind in einzelnen (8�Llndern unterscKiedlicK� (s ist entweder�

± eine Leistung in gleicKer +|Ke, und zwar unabKlngig davon, wie viel die Person 
zuletzt verdient Kat �so ist es z.%. in *ro�britannien und in Polen, wo das (inkom�
men keinen (influss auf die +|Ke dieser Leistung Kat�. Die +|Ke des Arbeitslosen�
gelds wird in den 5ecKtsvorscKriften dieses Landes geregelt, das diese Leistung 
auszaKlen wird�
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± variable +|Ke des Arbeitslosengelds, die auf *rundlage des letzten (inkommens 
berecKnet wird. So ist es z.%. in DeutscKland.

Bei einem „echten” oder einem „unechten” Grenzgänger ± die für den :oKnort zu�
stlndige Stelle berücksicKtigt den LoKn, den der ArbeitneKmer im Staat seiner letzten 
%escKlftigung erKalten Kat. %ei den sonstigen ArbeitneKmern berücksicKtigt die zustlndi�
ge Stelle im Land, das das Arbeitslosengeld gewlKrt nur den LoKn, der in diesem Staat 
bezaKlt wurde.

„Echte” und „unechte” Grenzgänger 
(8�9orscKriften unterscKeiden zwei besondere Kategorien der Arbeitnehmer�

±  „echte” Grenzgänger ± es sind ArbeitneKmer, die iKren :oKnsitz oder stlndigen 
AufentKalt in einem Mitgliedstaat Kaben, iKre %escKlftigung in einem anderen 
Mitgliedstaat der (8 ausüben und in der 5egel tlglicK, mindestens aber einmal 
w|cKentlicK an seine :oKnort zurückkeKren� z.%. ein polniscKer %ürger der im 
polniscKen =gorzelec woKnt und im deutscKen *|rlitz arbeitet, der Meden 7ag zu 
seinem :oKnort pendelt ist ein *renzglnger�

± „unechte” Grenzgänger ± Personen, die in einem Mitgliedstaat bescKlftigt sind, 
iKren :oKnsitz oder stlndigen AufentKalt in einem anderen Mitgliedstaat Kaben, 
und die nicKt den Status eines ÄecKten´ *renzglngers besitzen �d.K. sie keKren 
MedocK nicKt, wie der ÄecKte´ *renzglnger, in der 5egel tlglicK oder mindestens 
einmal w|cKentlicK an iKren :oKnort zurück�. z.%. ein polniscKer %ürger, der kurz 
zur Arbeit nacK ,rland ausgereist ist und seine Frau und .inder in Polen gelassen 
Kat. (r sorgt für den 8nterKalt seiner Familie �also das =entrum seiner ,nteressen 
ist in Polen� und er kommt nacK einem -aKr zurück. Somit ist er ein ÄunecKter´ 
*renzglnger. =u dieser *ruppe zlKlen aucK Saisonarbeiter.

Der gew|KnlicKe :oKnort wird im Laufe einer individuellen %ewertung der Lebenssitua�
tion ermittelt, für die bestimmte .riterien gelten. Die wicKtigsten .riterien für die %estim�
mung des :oKnorts sind� die Llnge und die .ontinuitlt des AufentKalts in beiden Staaten, 
&Karakter der Arbeit, Familiensituation, :oKnsituation, Steueranslssigkeit, FüKren einer 
7ltigkeit, die keine (rwerbstltigkeit ist. ,m Fall von Studenten werden aucK iKre (inkom�
mensTuellen berücksicKtigt.

Au�erdem Klngt das 5ecKt einer Person auf Arbeitslosengeld für einen *renzglnger 
davon ab, ob die Person vollstlndig oder teilweise arbeitslos ist. 7eilweise Arbeitslosig�
keit bedeutet Situationen, in der die Person tatslcKlicK keine Arbeit ausübt �oder sie im 
begrenzten Stundenumfang ausübt�, aber weiterKin bescKlftigt bleibt �Kat einen Arbeit�
svertrag�� 

± bei teilweiser oder vorübergehender Arbeitslosigkeit nimmt der *renzgln�
ger in seinem %etrieb sein 5ecKt auf Arbeitslosengeld in AnsprucK und zwar auf 
*rundlage der 5ecKtsvorscKriften des zustlndigen Staates, also des %escKlfti�
gungsstaates. Dieser ArbeitneKmer wird so beKandelt, als ob er im +oKeitsgebiet 
dieses Staates woKnen würde�
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± Bei vollständiger Arbeitslosigkeit nimmt der *renzglnger die Leistungen in 
AnsprucK ausscKlie�licK auf *rundlage der 9orscKriften des :oKnstaates, aucK 
wenn er die 9oraussetzungen für den AnsprucK auf Arbeitslosengeld in dem 
Mitgliedstaat erfüllt, wo er zuletzt bescKlftigt war. ,n diesem Fall ist darf er nicKt 
zwiscKen den beiden Staaten wlKlen.

Für den „unechten“ Grenzgänger gelten andere Regelungen�
± wenn ein Arbeitnehmer teilweise oder vorübergehend arbeitslos ist und zur 

9erfügung seines Arbeitgebers im letzten %escKlftigungsstaat bleibt nimmt er die 
Leistungen auf *rundlage der 5ecKtsvorscKriften dieses Staates in AnsprucK, und 
das Arbeitslosengeld wird iKm von der zustlndigen Stelle ausbezaKlt, als ob diese 
Person in diesem Staat woKnen würde�

± wenn der Arbeitnehmer vollständig arbeitslos ist und die Anmeldung im 
Staat seiner letzten Beschäftigung gewählt hat, nimmt er die Leistungen nacK 
den 5ecKtsvorscKriften dieses Staates in AnsprucK und das Arbeitslosengeld 
wird iKm von der zustlndigen Stelle so ausbezaKlt, als ob diese Person in diesem 
Staat woKnen würde�

± wenn der Arbeitnehmer vollständig arbeitslos ist und er sich für die Anmel-
dung im Staat seines Wohnortes entschieden hat, kann er Leistungen nacK den 
5ecKtsvorscKriften des Staates bezieKen, in dem er woKnt, so als ob er dort zuletzt 
bescKlftigt wlre. 

Dokumente
Für Leistungen bei Arbeitslosigkeit werden (8�Dokumente der Serie U verwendet �stan�
dardml�ige elektroniscKe Dokumente ± sog. SED�, die sicK auf Leistungen bei Arbeits�
losigkeit bezieKen und ausscKlie�licK von zustlndigen Stellen verwendet werden, die 
AnsprücKe auf diese Leistungen prüfen. 

(s gibt aucK Dokumente, die von der zustlndigen Stelle auf Auftrag des Arbeitslosen 
ausgestellt werden und die alten Formulare der Serie (���� ersetzt Kaben. Das sind�

± PD U1 ± ein Dokument, in dem die =eiten bestltigt werden, die bei der *ewlKrung 
der Arbeitslosenleistungen zu berücksicKtigen sind�

± PD U2 ± ein Dokument das die %eibeKaltung des AnsprucKs auf Arbeitslosengeld 
bestltigt �7ransfer des Arbeitslosengeld�.

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/
Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik 
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Leben und arbeiten
in Polen

Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik
Departement für Arbeitsmarkt

www.eures.praca.gov.pl
www.eures.europa.eu

Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik
Departement für Arbeitsmarkt
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